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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Band I. N. DXXII. Bern, 20. Februar 18W. ssl. Ventôse VIII.Z

G e s e z g e b u n g.

Senat, 3. Februar-

(Fortsetzung.)

(Beschluß von Pettoiaz Meinung.)

Allein das Volk, sagt man, kann schlechte
Wahlen treffen; es ist unfähig, die für die ersten
Staaisämter erfoderlichen Kenntnisse und Einsichten
zu beurtheilen, man muß also dafür sorgen, daß
es sich nicht selbst schade; es soll diejenigen Bürger
bezeichnen, die sein Zutrauen haben, eine andere
Behörde wird alsdann besser als es, unter den Be
zeichneten die für die verschiedenen Regierungsstellen
fähigsten Personen wählen.

Ja, das Volk kann schlechte Wahlen tresse»,
und es muß wohl solche, und in nicht germger An-
zahl getroffen haben, weil seine Sreüvertrcter selbst
es sagen; dennoch habe ich bisdabin nur noch einen
Einzigen dieß Urtheil auf sich selbst anw^uoen ge-
hört; ich kenne ihn nicht, aber seine offene Frei-
müthigkeit läßt mich glauben, er habe sich selbst all-
zustrenge beurtheilt. Und sollte man dann demjeni-
gen Theil der Wahlen des Volks, der für den besten
angeschìn wird, keine Vorwürfe zu machen haben;
sollte man sich über keine falschen Maaßregeln dessen
ben zu beklagen haben; ist sein Betragen stets durch
Sas, was die Wohlfart des Volks fodert, nie
durch Partikularleidenschaften geleitet worden? Ich
will nicht länger hiebet verweilen, es ist jezt nicht
um diese Fragen zu thun. Allein das Volk hat nicht
alle Wahlen vorgenommen, und sind diejenigen, die
durch seine dazu beauftragten Behörden geschahen,
mit mehr Weisheit und Ueberlegung vorgenom-
men worden, als seine eigenen? Ich überlasse die i

Beantwortung dieftr Frage denjenigen, die besser!
als ich darüber zu entscheiden im Stande sind. Al- '

lein wer berechtigt uns dann, unsern Souverän nach 5

dem ersten Versuche, welchen er von seiner Gewalt
machte, zu beurtheilen; nach einem Versuche, den î

sr auf übereilte Weift mitten unter Stürmen und;

Unruhe, im ersten Augenblicke, wo er größtentheils
zum ersten mal an der Regierung Antheil erhielt,
vornahm? Wollten wir ihm die Verantwortlichkeit
aufbürden, die mit unsern Stellen verbunden ist?
-Wer sind wir, um das Volk willkürlich der Unwissend
heit über seine wahren Vortheile zu beschuldigen? es
kennt dieselben besser als wir sie kennen, und wann
die öffentliche Meinung häufiger wäre zu Rathe ge-
zogen worden, so wäre manches Uebel vermieden
worden, das wir uns allein zurechnen dürfen.
Das Volk kann schiechte Wahlen treffen! Wird aber
das nicht eben so gut der Fall seyn, wenn es seine
wählbaren Bürger ernennt? Wird es nicht auch da--
bei, durch alle die Neigungen die man bei ihm voraus-
sezt, durch alle Ränke, deren Einfluß auf dasselbe
mau fürchtet, bearbeitet werden? Und wenn Kabalen
in der Versammlung der Wahlmänner Spielraum
finden, werden sie nicht ungleich gefährlicher m
einer Versammlung von hundert, zweihundert oder
mehr Bürgern seyn, von denen 96 Hunderttheile der
Ausschließung gewiß sind, und von den übrigen
Gewählten vielleicht nicht einer zu den ersten Stellen
der Republik gelangt. Wird endlich das Landge-
schwoxnengericht, dieses Residuum, dieses Maximum
der Bereinigung, auf das seine Wahlen beschränkt
sind, genug kennen, um die Nationalstellvertremng
gleichmäßig über alle Theile des Bodens der Republik
zu vertheile» Dieß sind alles Fragen, die vernei-
ncnd zu beantworten nur derjenige Anstand nehmen
kann, der unser Vaterland nicht kennt, oder der sich
gern über die wahren Nnansen des Nationalcharakters
verblenden will.

Laßt uns, BB. Senatoren, gerechter seyn, ge-
gen das Volk, das uns hieher gerufen hat, um ihm
durch unsere Sitten, durch unser Betragen, und
durch unsere Handlungen Ehre zu machen. Dadurch
daß wir es unfähig erklären, diejenigen auszuwäh-
len, von denen es regiert seyn soll, herabwürdigen
wir es in seinen eignen, und in den Augen der gan-
zen Welk. Nein, nein, das helvetische Volk ist im
Allgemeinen nicht, wie man es uns darstellen will;
wenn, es die sorgfältige Erziehung der Städte? nicht
genoß, und ihre Urbanität nicht besizt, so will W



darum sein eigen Glük nicht minder, und ist nicht
minder fähig, dazu zu gelangen. Es hat noch einen
Theil jener Sitten erhalten, denen seine Väter die
Freiheit verdankten. Die so wirklich, und nicht im
Studierzimmer das Volk kennen lernten, wissen,
daß sich unter ihm eine große Zahl kaltblütiger Bûr-
ger findet, deren durch Nachdenken und Studium
des menschlichen Herzens gereiftes Urtheil, dem ober-
flàchlichen Beobachter, und dem Liebhaber des Glan-
zes nichts darbietet, wodurch es sich vvn der Menge
unterscheidet. Diese Menschen ehren ihren Stand
durch ihre Tugenden; ohne Menschenhässer zu seyn,
entziehen sie sich dem Auge ihrer Mitbürger;z aber
ihr Daseyn und ihre Talente entgehen darum deP
Auge ihrer Nachbaren und Mitbürger nicht, wahrend
das Landgesehwornengericht sie in ihrer abgesonderten
Dunkelheit nie entdecken wird. Zudem wird das Volk
durch eine traurige Erfahrung belehrt, mit mehr
Ueberlegung Wahlen vornehmen deren -Wichtigkeit es

nun ganz fühlt, und die Liehe der Freiheit, vcrbun-
den mit einem verbesserten öffentlichen Unterrichte,
wird die Zahl der für alle öffentlichen Stellen fähi-
gen- Bürger vermehren.

Das der Urversammlung zufolge des Entwurfes
gestattete Ausschließungs - oder Durchstreichungs
Recht, verglichen mit der Forcdauer der Amtszeit
ver wichtigsten Stellen in den Händen derer, die aus
den Listen der wählbaren Bürger ausgcstricbeu »vor-
den, läßt sich schwerlich rechtfertigen. Entweder ist
diese Ausstreichung die Folge des Verlornen Zutran-
ens voir Seite des Volkes, oder fie ist blos Folge
der Bezeichnung eines fähigeren wählbaren Bügers.
Im ersten Fall, warum sollte der auf diese Welse
Ausgestrichene seinen constitutionellen Posten dem
Willen des Souverains zuwider, länger bekleiden?
Im 2ten Fall, warum sollte er nicht einein andern
Plaz machen, der mehr Fähigkeiten und Kenntniße
vereinigt. Hat man aber auch alle Folgen einer
solchen Ausstreichung wohl erwogen; den enteh-
renden Eindruk, den sie auf dem zurükläßt, den sie

betrifft; die schlimmen Resultate einer auf ihrer em-
pfindlichsten Seite, der Ehre, gekränkten Eigenliebe?
Mehr noch. Bei den Stellen, in denen die Ausstrei-
chung den Verlust derselben nach sich zieht, wird es

von einer einzigen Urversammlung abhängen, einen
in seinem ganzen übrigen Amtskreise geehrten und
das öffentliche Zutrauen besitzenden Beamten, von
seiner Stelle zu entfernen, weil er der Stimme der
Gerechtigkeit und des allgemeinen Besten mehr ge-
horchte als persönlichem Interesse und Ortsvortheileu.
Diese Einrichtung würde der Jntrige, der Kabale,
und jeder Verkehrtheit, wodurch auch die besten An-
stalten zu Grunde gerichtet werden, die Thür öffnen.

Ferne sey von mir der Gedanke, dem Volke
schmeicheln zu wollen, um ihm entweder zu schaden,
oder sein Zutrauen zu erschleichen. Ein solcher Kunst-

griff ist zu unwürdig und zu niederträchtig, als daß
ein Mann von Ehre, ein wahrer Republikaner sich

ihn zu Sinne kommen lassen könnte. Ich will jene
siurmevolle Freiheit nicht, die die Gewalt in die

Hände der Menge legt, sie nur Willkühr, zu Irr-
thümern, zu Uabereilungen und zur Anarchie verleb
tet, und sie endlich dem Despotism, den sich in jener
Gefolge stets befindet, übergiebt; allein ich will,
daß das Volk nicht überall passiv bleibe, daß es

nicht nur, wo es um gehorchen und zahlen zu

thun ist, souverain sey. ,Es kann nicht unmittelbar
durch sich selbst seine Gewalt ausüben, und es weiß
dies so gut als wir, aber es kaun nicht zugeben,
,dgß ein? ihm fremde Gewalt diejenigen wähle oder

ernenne, durch die es regiert seyn soll; es kann seine

Uebertragung nicht so weit ausdehnen, daß dadurch
jene Souveramität, die ihm nur allzusehr vorgesple-
gelt ward, zu einem eitlen Phantom, zu einer lw
reu Täufthuug werde, und was es selbst nicht wolle»

kann, das können auch wir nicht in seinem Naniea
woben, ohne uns über das Volk hinaufzusetzen.

Ich bm mit der Mehrheit der Commission über

den Nutzen der Kenntniße und Einsichten für die

Regeureo oitres Staats ganz einig; finde» sich solche

Mit Re«)rschaffenheit vereint, so kann man sich nicht

anders als über die Erhebung so schäzbarer Bürger
freuen; aber das Volk wird sie gewiß besser zu im-

tersu üben wissen, als das Geschwornengericht selbst,

>ven.. wu- es uns auch von allen den Einflüssen, mit de-

nen man es in jedem Sinne zu umweben trachten

wird, freidenken. Wenn aber die Eigenschaften des

Herzens jenen des Kopfes nicht entsprechen, wenn

zu der Ausbildung und zu den Kenntnissen sich à
feile Seele, niedere und verdorbene Denkungsart
und heftige Leidenschaften, deren Feuer dllrch nichts

gemäßigt wird, hinzugescllen, was wird bei solcher

Wahl herauskommen? — Traurige Früchte, gänzli-
cher Umsturz der öffentlichen und Privatsittlichkeit,
Zernichtung des ersten Keimes aller Tugenden, der

Religion. Es wäre sehr zu wünschen, meine Aus-

sage wäre eben so zweifelhaft als sie gewiß ist.
Der Mann des Volkes, der seinen Pflichten

sorgfältiges Genüge leistet, der mit Rechtschaffenheit
einen Grad von Kenntnissen verbindet, dessen Aus-

bildung nur die Umstände hinderten, ist in jeder Rük-

ficht dem systematischen, irreligiösen und unmorali-
sehen Gelehrten vorzuziehen. — Auch sollte man wis-

sen, welche Art von Kenntnissen und Einsichten das

Augenmerk des Geschwornengerichts vorzugsweise

auf sich ziehen solle. Es sind der Gegenstande so

viele, die man Wissenschaften nennt, daß es

leicht selbst sich irren könnte, und alsdann warm
die Folgen seines Irrthums vielleicht nicht zu be-

rechnen. Man wirb, wie ich hoffe, keines i<ner

transcententalen Genies verlangen, die zugleich Lue
Färber von Kentmssen umfassen; vergeblich wurde



wan solche in unserm Vaterlande suchen. Wenn
aber auch solche Wundergeschöpfe sich fänden, so

würden sie nicht hinlänglichen Einfluß haben, um ihre
besondern Meinungen als Gesetze annehmen zu lassen,
und besaßen sie diesen, so wurden wir in den Nach-
theil zurükfallen, dem wir entgehen wollen, ncmlich
die Herrschaft einiger über die große Zahl. Die
Eeisiesoligarchie ist gefahrlicher, als jene, von der
wir befreit worden. Ziehen wir darüber die Ersah-
rung aller Zeiten zu Rathe, und wir werden uns
überzeugen, daß der große Theil der Uebel, welche
die Menschheit drücken, ihren Ursprung in dem Miß-
brauche der Einsichten fanden; die irregeführte-Menge
war nur blindes Werkzeug furchtbarer Agenten, die
durch sie handelten. Ziehen wir unsre eigne Ge-
schichte zu Rathe, und wir werden finden, daß die
Achtung für die Freiheit die Folge der Regierung
rechtschaffener, uneigennütziger und tugendhafter
Menschen war. Daß der Geist und die Einsichten allein

*mii dem Ehrgeitze einverstanden, jene Grundlagen
zerstörte, und alle die Beschwerden erschuf, über
welche wir klagten.

Ich gestehe, daß wenn wir das gegenwärtige
System fortsetzen wollten, so waren unstreitig alle
Kenntnisse Helvetiens erfoderlich — welches dann
übrigens auch der Werth ihrer Besitzer seyn möchte

um das verwickelte Räderwerk in Bewegung zu
setzen, aus dem unklug genug unsere politische Mar
schine zusammengefezt ward. Allein dieser Zustand
kann nicht lange fortdauren, ohne unsere gänzliche
Vernichtung und unsern Ruin herbeizuführen; wir
find gerufen, ihn zu ändern, und ihn so zu verein-
fachen, daß die große Mehrheit der Nation ohne
Commentarien, alle Elemente seiner Zusammensetzung
verstehen und begreifen könne.

Helvetien ist von Einwohnern bevölkert, die das
Hirtenleben oder den Ackerbau treiben. Die Un-
fcuchtbarkeit seines Bodens, die Verschiedenheit der
Iahrszeiten zwingen die Mehrheit der Bürger zu
mühsamen Arbeiten, denen allen Classen ihre Erhal-
tung verdanken. Der schâzbarê Bürger, der diese
ruhigen Künste treibt, sollte er von allen Theilnahme
an den Staatsgeschäften darum ausgeschlossen seyn,
weil er seine besten Jahre nicht im Staube der Col-
legien verloren hat, mnd weil er durch seine eigne
Vernunft durch Nachdenken und den gemeinen und
gewöhnlichen Unterricht aufgeklärt, jenen leichten,
schneidenden, pedantischen oder trivialen Ton nicht
besizt, der so viel ephenerische Reputationen schafft,
und der so oft eine Berühmtheit verschafft, deren
Grundlosigkeit die Zeit am besten darthut. Nein,
der Bewohner der Alpen, der Feld - oder Wein-
bauer hat auf die Verwaltung und Regierung seines
Vaterlandes ein eben so gegründetes Recht, als der
Städter, und mehr als müßiger und prachtvolle?
Reichthum; indeß ist leicht vorauszusehen, weiche

Classe der Bürger nach Pen vorgeschlagenen wähl--
baren Bürgern und demNationalwahlcorps, den Vor-
zug erkalten würde.

Wann wir gegenwärtig die Gewalt des Volks
in Ausübung seiner Souverainität auf den einzigen
Akt, von hundert Bürgern vier wählbare bezeichnen
zu können, einschränken, so wird man bald weiter
gehen und finden, daß es von diesem Recht, dnrch
schlechte Bezeichnung der Wählbaren, gegen sich selbst
Gebrauch macht, und daß es gefährlich ist, ihm ein
Mittel in den Händen zu lassen, durch das es ohne
solches gewahr zu werden, der Sklaverey entgegen
eilt. Glüklich noch wenn man ihm die Wahl seiner
Munizipalitäten und Friedensrichter überläßt. Seine
Schuzengel, meine gnädigen Herren des hohen und
mächtigen Geschwornen - Gerichts — denn es hat nicht
das Ansehen, daß sie sich mit dem bescheidenen und
ehrenvollen Titel Bürger begnügen werden — der
Gewohnheit nach zn schließen, die sich bei gewissen
Behörden einzuschleichen scheint, wo man diesen
Titel, vermuthlich weil er allzu populär ist, verachs
rec; ja diese seine Schuzengel, zugleich Wähler und
höchste Schiedsrichter, werden in ihrer Weisheit
Gründe finden, mit denen sie diesem armen Volke
beweisen, daß es nur ein Tropf ist, daß aber bei
ihnen und ihren Coryphaen ausschließlich alles Vers
dienst und aller Geist, aller Scharfsinn und alle Urs
theilskraft zu finden ist, und herab von ihrer stolzen
Höhe werden sie mit dem fränkischen Dichter sagen r

dlul n'aurg lls k'elprn gus nor!« et It05 ,'INIIZ.
Leicht wird es ihnen seyn, alle die zu entfernen,

die nicht unter die Anhänger und Schmeichler des
Fünfziger Magistrats gehören. Das Volk wird wie-
der seine Ketten und schwerere tragen; nichts wird
es mehr sichern, denn es weiß noch nicht wie ersin-
derisch die großen Geister sind, und es kann nicht
voraussehen, wo sie, einmal im Gange, werden sie-
hen bleiben. Doch die Verfassungsakte und der
Volksausschuß? Jene dürfte eine schwache Schnz-
wehr gegen den Ehrgeiz und die Intriguen seyn,
wenn sie nicht ununterbrochen durch tugendhafte und
rechtschaffene Männer vertheidigt wird. Der Volks-
ausschuß? Welchen Widerstand wird er Behörden
entgegen zu stellen im Stande seyn, die länger als
er selbst beisammen sind? IZerstreut auf dem Boden
der Republik nach einer viermonatlichen Sitzung,
welchen Einfluß wird er haben? Welche Mittel wer-
den alsdann dem Volk, nm sich der Sklaverei zu
entziehen, übrig bleiben Der Aufstand — trauriges
und gefahrliches Mittel, das noch überdieß ohne Er-
folg seyn wird.

Ich bin allzu weitläuftig geworden, dennoch ist
der Gegenstand nicht erschöpft. Ich lasse den Glie-
dern der Constitutions-Commission und den Verfas-
fern des Plans, den ich bestreike, alle schu^ige
Gerechtigkeit wiederfahren. Obgleich ich ihrer Mei-



kîung nicht seyn kann, mache ich mirs zur Pflicht,
ihrem Patriotismus und ihrer Thätigkeit zu huldigen-
Meine innigste Ueberzeugung, und vie Pflichten men
nes Amtes verbanden mich, freimüthig meine Mei-
nung zu äusser». Meine Absicht war und wird nie
seyn, jemand zu beleidigen, amiwenigsten in jeder
Rüksicht achtungsiverthe Colleger,. Ich habe einzig
die Frage untersucht: Sollen w à hlb a r e Bür g er
nach dem Sinne der Majorität seyn? Und
ich schließe indem ich diese Frage verneine.

Lüthard. Nach meiner Ansicht der Dinge
flehen wir, BB. Senatoren, und mit uns die Re-
publik heute am Scheideweg.- Schlagen wir den

Pfad ein den uns die Majorität ser Commission
vorzeichnet, so scheint mir ein Schimmer von Hoff-
nung zu glänzen, daß die Vortheile einer vernünsti-
gen Einheit der Schweiz, fur uns nicht ganz verloren
seyen. — Folgen wir der Minorität, so werdet ihr
entweder durch äussere Umstände gezwungen, start
das Ideal von unbedingter Einheit und höchst mög-
lich reinem Demokratismus zu erreichen, nach dem

ihr hascht, euch einem Föderativsysiem und Versas-
sungen, die auf ganz andern Grundsätzen beruhen,
in die Arme werfen müssen oder ihr werdet den

Keim zu einem fcrtdaurenden Revolutionszustand le-

gen. Ohne Hoffnung euch zu überzeugen, da euere

Stimmung allbereits pronunzirt ist, halte ich es

dennoch bei dem Gefühl der Wichtigkeit dieser Bc-
rathung für Pflicht, meine Begriffe euch mitzuthei-
!en. Ich werde es thun mit Freimüthigkeit ohne
Charlatanerie und gelehrten Prunk, ohne Bitterkeit,
aber auch ohne Schmeichelei.

Die Menschen suchen durch ihr Zusammentreten
in Staatsgesellschaftcn, Sicherheit und Schutz für
ihre Person und ihr Eigenthum gegen böse Mitmen-
scheu und böse Natur.

Diesen Zweck zu erreichen, muß der Einzelne es
sich gefallen lassen, in manchen Fällen seinen ledig-
lich durchs Naturgesetz eingeschränkten Willen einem

auf den Zweck der Gesellschaft berechneten allgemci-
nen Willen zu unterwerfen.

Dieser allgemeine Wille, der Gesetz heißt, kann
micht von der Gesammtheit der Bürger, muß von
.Jemand anderm gefaßt, ausgedruckt, und nöthigen-
falls mit Gewalt in Exekution gesezt werden.

Sey dieser Jemand ein Einzelner oder mehrere,
so sind es Menschen, das heißt, Wesen, die aus
Irrthum oder Leidenschaft das Gesetz nach andern
Zwecken, als nach dem Zweck der Gesellschaft bestim-
men könnten.

Gegen die Möglichkeit dieses Mißbrauchs muß
die Gesammtheit der Gesellschaft eine Garantie
habe».

Diese Garantie suchen die Menschen in den mög-
lichen Modifikationen der Staatsverfassungen.

Welche Verfassung dieselbe im höchsten
bewirke? Diese Untersuchung ist Sache der Kinn-
heit, die ihre Berechnungen auf Umstände und Vc-
Ziehungen von Zeit, Ort und Personen gründet, V-
ins Unendliche varieren.

Wir, BB. Senatoren, sbllen »nS beschäftign
dem helvetischen Volke eine Verfassung vor-
zuschlagen. Wenn wir bedenken, daß die Indà
ouen dieses dermal unter einer Regierung stehenden
Volkes, kaum noch an zwanzig verschiedenen Và
kerschaften ausmachten, die in Rücksicht auf Ver-
fassungen, Geistesbildung Charakter, Sitten und
topographische Lslalitären mehr Verschiedenheiten
darboten, als keines der Reiche unserer großen Naci-
barn; wenn man bedenkt, daß diese Völkerschaften
größtentheils nicht aus eigenem Triebe sondern
durch fremde Uebermacht bezwungen, sich in ein Gan-
zes vereinigten; wenn man weiß, daß dieses Voll
unrcr seinen Landsgemeinden, seinen Aristokratien,
leinen Fürsten, ungewohnt eigentlicher Abgaben,
Jahrhunderte lang friedlicher Ruhe und ihrer Fruchte
des höchsten Wohlstandes genoß, und jezt unter der
Herrschaft der einen Republik aller seiner HüW
quellen beraubt, in jedem seiner Erwerbzweige ge-
lähmt, durch Abgaben und Requisitionen zertreten,
und ein Theil des Landes, das es bewohnt, durch
einen verheerenden Krieg verwüstet ist. Wen» mau
die durch diese Begebenheiten in und aus allen Rich-
tungen aufgeregten Leidenschaften des Neids, Ser '

Rache, der Furcht, des-Ehrgeitzes, des Eiger.m-
^

tzes, des Partheigeistes und die daraus entspringen-
de Stimmung der Unzufriedenheit und des Miß- ^

trauens erwägt, wenn man allen diesen Betrachtung >

gen noch die beifügt, daß unser Land, ohne eiaene
Selbstständigkeit, eben jezr der Brennpunkt ist, auf >

den das Interesse der colossalischen Mächten sich

conzentrirt, über die schon so lange der Genius des

Kriegs seine verheerende Fackel schwingt, - s»

schwindelts einem wahrlich bei dem Gedanken:
diesem Volk und eben jezt sollen wir eine Ver-
fassung vorschlagen.

Unterdessen, BB. Senatoren, das Loos ist ge-
worsen; glücklich wenn, euerer mit kalter Ueberle-
gung berechneten Klugheit keiner dieser Umstände
enigcht.

Mir scheint es, BB. Senatoren, über zwei

Hauptgrunblagen einer künftigen Verfassung seyd ihr,
ohne daß ihr sie weiters zu prüfen nöthig glaubtet,
durchaus einverstanden: die Einheit der Republik,
und die Trennung der verschiedenen Gewalten.

»Die Fortsetzung folgt.)



Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher lssnd Ustert.

Vand'l. X. ZüXXlll. Bern/ 20. Februar lövs. si'. Ventose Vlll.j

G e s e z g e b u n g.

Senat, 4- Februar.

(Forksetzung.)

(Beschluß von Lüthardst Meinung.)
BB. Senatoren, je mehr auf der einen Seite

der fühlbare Contrast unsers gegenwärtigen Zustans
des, der Gang der Gesezgebung, und die bisherigen
Resultate derselben, manchen Schwachsichtigen zum
Glauben an die Unmöglichkeit der unbedingten Eine
heit der Republik führen kann ; je fremder dem
mehrsien Theil unserer vormaligen Verfassungen der
Grundsatz der Trennung der Gewalten war desto
mehr hätte ich auf der andern Seite gewünscht, daß
zum anschaulichen Beweis der alles umfassenden
Ueberlegung des Senats, besonders aber dem
Schwachen zur Stärkung, und dem Verstockten zur
Belehrung, von einer Commission, deren Nieder/
setzung ich seiner Zeit, aber ohne Erfolg, im Auge
hatte, dem Senat eine kräftige Darstellung der Noch/
wendigkeit und der überwiegenden Vortheile der
Aufnahme dieser Grundsätze wäre vorgelegt worden.
Ich selbst, BB. Senatoren, da ich weder eine hin/
längliche Masse von denjenigen Erfahrungskenntnis/
sen besitze, die jenen Resultaten zur Grundlage die/
neu noch genug Stärke des Geistes und der Ur/
theilskraft habe, um diese Erfahrungen nebeneinan/
der zu stellen, zu vergleichen und richtige Resultate
daraus zu ziehen, hatte gerne meine bescheidene Lams
pe an der Fackel der Weiseren unter euch ange-
zündet.

Neben diesen beiden Hauptgrundlagen wird euch
nun von der Majan'tät euercr Commission vorge/
schlagen, daß eine bestimmte Anzahl Bürger unter
dem Namen wählbare Bürger von dem Volke er/
nennt werde;— daß alle Stellen in der Republik
allein aus den wählbaren Bürgern besezt werden
sollen; — daß unter dem Namen Landgcschwcrnen/!
gericht ein permanentes Corps errichtet werde, weh!
chcs (neben der Aussicht über die Erhaltung der!

Konstitution zu gewissen Stellen ernenne. Dages
gen will die Minorität kein solches Nationalwahls
corps, auch keine wählbare Bürger in dem Sinn
der Majorität, sondern sie schlägt euch vor, die
Wahlen zu allen höchsten Stellen der Republik durch
die aus den Wahlmännern von fünf Distrikten bestes
henden Wahlversammlungen- aus den von dem Volke
in den Urversammlungen vorgeschlagenen Bürgern
geschehen zu lassen.

Ich will mich, BB. Senatoren, nicht in den
Beweis der Zweckmäßigkeit, der von der Majorität
euch vorgeschlagenen Einrichtungen einlassen. B.
Müret hat es vor mir gethan; allein ich will euch
als Kehrseite der Schaumünze die Unzweckmäßigkeit
des Vorschlags der Minorität darzustellen suchen,
und dann einige gegen die Majorität gemachte Eins
Wendungen zu widerlegen trachten.

Da die belebende Kraft jeder Skaatsmaschine
uz dem Willen der Menschen liegt die ihre Rader
bilden, so entsteht die Frage: wie müssen die Mens
schen beschaffen seyn, die in Bildung und Ausfühs
rung des Gesetzes das Räderwerk m der Staatss
Maschine ausmachen? Mit andern Worten: wie
müssen die Beamten des Staats beschaffen seyn?
Diese Frage erzeugt wieder eine andere: was für
neue Vorrichtungen müssen angebracht werden, um
eben solche Menschen und kckne andere als Räder-
werk in die Maschine zu bringen?

Rcchtschaffenheit und Sachkcnntniß, das heißt,
Einsichten in die Gegenstände der Beamtung sind die
nothwendigen Erfordernisse in den Personen der
Beamten. Vernünftigerweise wird die Gesammtheit
der Glieder der Gesellschaft die Beurtheilung dieser X
Erfordernisse nur denjenigen anvertrauen, die dars
über zu urtheilen im Stande sind.

Nun gebe ich, jedoch nicht uneingeschränkt, zu,
naß die Rechtschaffeuheit, da sie eine Eigenschaft
sit, die pch in den Handlungen eines Menschen, in
jeincn täglichen Verhältnissen äussert von jedem,
der Gelegenheit hat, diese Handlungen zu beobachs

cken, kann beurtheilt werden, weil jeder den Maaßs
sstab dor Beurtheilung in seinem Buftn trägt, und
î sofort kann ja freilich im Allgemeinen der Universal



litât der Bürger einer Gemeinde/ diese Beurtheilung
anvertraut werden.

Anders verhält es sich aber mit der Beurthei-
lung der Fachkenntnisi. Dafür trägt der Mensch
keinen Maaß stab im Busen / sondern er muß sich

solchen durch Erfahrungen und Nachdenken erwerben.
Ich z. B./ BB. Senatoren/ der niemals Arznei-
künde studierte, werde die Verdienste eines Arztes so

wenig richtig beurtheilen können/ als der Taube die
Verdienste eines Tonkmistlcrs, oder der Blinde die
des Mahlers.

Nun fragt sich/ welcher Einsichten bedarf es/
um die höchsten Stellen in einer Republik / die
keine Landsgemeinde von wenigen Tausenden mehr
ist, zu bekleiden? Und ist eine nach dem Sinn der
Minorität zusammengesezte Wahlversammlung im
Stande, diese Einsichten richtig zu beurtheilen?

Um Mitglied eines geftzvorschlagenden Land-
raths oder eines Vollziehungsrarhs dieser Republik
zu werden, wird etwas mehr erfodert, ais das, was
man gemeinhin gesunden Menschenverstand nennt;
etwas mehr als die Fertigkeit zu lesen und die Kunst
seinen Namen zu schreiben oder etwa seine Gedanken
faßlich zu Papier zu bringen; es bedarf vieler posiri-
ver Kenntnisse, die sich nicht im gewöhnlichen All-
kagsieben erwerben, sondern die absichtlich erlernt
seyn wollen: Allgemeine Keuchnjsse über Justiz- und
Polizeiverwaltunq, über Laudw.rthschaft, Gewerb und
Handel, statistische Kenntnisse des Landes in Bezie-
hung auf Beschaffenheit des Bodens, auf Erwerbs-
quellen, auf Nationalcharakter, auf Verhältniße mit
dem Ausland w.

Ist nun aber eine Wahlversammlung, so wie sie

nach dem Minoritätsbericht zusammengesezt werden
sott, d. h. so wie sie bis anhin zusammengesezt war,
im Stand, über das Daseyn oder die Abwesenheit
dieser vielfaltigen Kenntnisse bei einem Jr.dwiduo zu

urtheilen? Aus wem besteht die grosse Mehrheit die-
ser Versammlungen Aus Landbebauem, d. h. aus
Männern, die zwar die Natur mit immer so viel
Anlagen als jede andere Menschenklasse ausgerüstet
hat, allein die keine Gelegenheit hatten diese Anlagen
weiter auszubilden, als es die Eingeschränktheit ihrer
aussern Verhältnisse erlaubte, und deren Erfahrungen
sich ebendaher bloß auf ihre häusliche» und ökonomi-
sehen, und allfällig auf ihre Gemeindsverhältnisse be-

schränken; allein aus diesen Erfahrungen abstrahieren
sie sich wahrlich so wenig die nöthigen Einsichten zu
Beurtheilung höherer Kenntnisse, als derjenige, der
den Mond nur durch einen Schornstein beobachtet,
je zu einem richtigen Begriff über desselben Lauf ge-
langen wird.

Worauf beruht denn ferner die Garantie, daß
die Wahlversammlungen, wenn sie auch die Würdig-
keir beurtheilen könnten, sie nur die Würdigsten zu

à höchsten Stellen wählen werden? Ihr ant-

worket mir: auf ihrer Rechtschaffenheit, die man
voraussetzen soll, weil das Volk sie zu Wahlmännnn
machte.

Angenommen, das Volk in den UrVersammlungen
sey durch keine Jntrigen geleitet worden, es habe

nach Gewissen und ohne kleinliche Leidenschaften bei

seinen Wahlen gehandelt, worauf kann und wird es

sein Urtheil über die Rechtschaffenheit eines Jndivi-
duums stützen? Vorzüglich auf die Abwesenheit vor
Lastern und Fehlern; es ist nicht bekannt, daß er je-

mals jemand betrogen er stand nie vor keinem Rich
term., höchstens auf die Kenntniß seiner Pflichterstl-
lung in seinen alltäglichen Verhältnissen: er zahlt seine

Schulden richtig, er giebt reichlich Allmosen, geht

fleißig zur Küche, ist freundlich gegen seine Unterge-

benà, dienstfertig gegen seine Nachkuren :c. Aber

alle diese Tugenden geben nur eine sehr entfernn
Garantie, daß ein solches Individuum wisse den

Würdigsten auszusuchen, und auch wolle denjem-

gen wählen, de» sein Gewissen ihm als den Würdig-
sten darstelle. Es giebt k.ine der bisher gehaltener
Wahlversammlungen, die nicht durch ihren Gang

eine» Beweis darböte, wie sehr die Pflicht den Wü»
digsten zu wählen, übe! verstanden, und wie leicht

über diese Pflicht hingegleitet wird. Erinnert euch

z. B. noch B. S. an den Geist, der mehrere AM
Männer des Kantons Solorhurn beherrscht haben

soll. Kein Patriot, kein Städter und ein guter Ka-

tholik l v dieß waren in dem Sinn dieser Manner die i

Merkmale der Würdigkeit zu öffentlichen Aemter».
Was wird nun das Resultat einer solchen Wahl» '

art seyn? daß die höchsten Behörden im Ganze»
nommen gleich wieder besezt werden, wie sie es alü

bereits sind, und doch fühlen wir alle, die Absicht

dem Volk eine neue Constitution vorzuschlagen beweist

es, daß es so nicht gut. sey, daß um besser zu well

den, es anders seyn müsse.
Seyen wir aufrichtig, B. Gesezgeber! wer sind

wir gröstentheils? Aerzte, Landleute, Advokaten, Gê-
^

werbsleute, Handelsleute :c. jeder in einzelnen N-
ziehungen schäzbare Männer; aber wie mancher von

uns fühlt sich zu der Stelle geeignet, zu der ihn dn

Gunst des Volks erhob? Ich wenigstens bekenne es

freimüthig, daß ich mit jedem Tag meine Untüchtig
keit drückender fühle, daß ich oft, sehr oft bloß aufs -

Gerathewohl stimme, weil ich aus Mangel an Kennt-

niß mir die Gründe nicht zu einwickeln vermag, aus ^

denen die uns vorkommenden Gegenstände entschiede» >

werden müssen. Freilich sind meine Talente genug

und ich bin nicht unbescheiden genug, sie mit den '

eurigen messen zu wollen, aber ich habe vor mcorss»

unter euch die Vortheile voraus, daß ich Gelegene»

hatte dieselben in stabtischen Erziehungsanstalten »»

im Ausland auszubilden, woran mancher unter e>R

durch seine äussere Lage verhindert wurde, und w-

trüge ich mich nicht, muß mancher unter euch
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unter dtn Mitgliedern des grossen Raths sich mit
mir in dem nemlichen Fall befinden; oder trift etwa
in den neuen Republiken das Sprichwort in der That
ein, was man andern Verfassungen im Spott nach
redte: Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch
Verstand. Ich wenigstens B. S. habe solches bisda
hin weder an mir noch an andern bemerkt.

Und wohin soll uns denn eine Wahlart führen,
die die Gesezgebung und gar auch die Vollziehung
so zusammensezt,.wie wir es gegenwärtig sind. Die
neue Gesezgebung wirb den Gang der alten gehen,
Sie wird Gesetze abfassen, ohne Sach - und Men-
schenkcnntniß, ohne Ueberlegung, entgegen den Local-
Verhältnissen und den Bedürfnissen des Lands. Wür-
den diese Gesetze ereqnirt, so würden sie noch vol-
lends alles zerstören, was dem Schweizer sein Va-
terland werth macht, aber sie werden nicht exequirt
werden, und dann wird man wieder den Aristokraten
und Qestreichern, und was seit einiger Zeit Mode
wird, den Gelehrten auf Rechnung setzen, was allein
Folge eigener Unfähigkeit ist; dann werden neuerdings
Oje exaltierten Sprudelkopfe mit dem Troß derer, so

im Trüben fischen wollen, vereinigt, ein System des
Schreckens, der Willkühr, einzuführen versuchen,
und wir werden alle Epochen der Fränkischen Revo-
lution durchlaufen, um nach Jahren von Elend da-
hin zu gelangen, wohin wir, wenn das Beispiel un-
screr Nachbarn für uns nicht verloren wäre, schon
heute kommen könnten

Aber, und hier komme ich auf die Einwendungen
gegen den Majoritätsvorschlag, dieser Vorschlag
streitet gegen die Souvcrainität des Volks und gegen
das Repräsentativ - System

Auch hier seyen wir aufrichtig, und schmeichein
nicht mit hochtönenden Warten dem Pöbel auf Uu-
kosten des Volks! Ja, die Souverainüät liegt beim
Volke, aber nicht bei dieser oder jener Menfchenclasse,
nicht beim Landmaun, nicht beim Städter, nicht beim
Taglöhner, nicht beim Reichen, nicht beim Handwer-
ker, nicht beim Handelsmann, nicht beim Gebilde-
ten, nicht beim Ungebildete», sonder» bei der Ge-
sammtheit, bei der Allheit der Bürger. Sobald sich
diese Allheit irgend einem Willen, der nickt mehr
der Wille Aller ist, unterwirft, vermißt das Volk
die Ausübung seiner Souverainität, und sofort stress
ten alle Arten zur Bestimmung eines allgemeinen
Willens zu gelangen, die Mehrheit aller Bürger so

gut, als die Mehrheit einer Versammlung von Bür-
gern aus allen Gegenden, die Wahl dieser Bürger
von Urvcrsammlungen, oder von Minoritätswahl-
Versammlungen, ooer von einem National-Wahlcorps,
gegen die Souverainität des Volks, oder es wider-
spricht ihr keine. Diese Souverainität ist daher eine
Fiction, und es bleibt blos Sache der Klugheit, zu
untersuchen, weiche der möglichen Modifikationen in
Bildung und Ausführung des Gesetzes am besten

dem Zwek, den das souveraine Volk, das heißt, die
Gesammtheit der Bürger sich durch die Staatsver-
brüderung vorsezk, entspreche; und in essn fragt es
sich also blos: Giebt eine Einrichtung, wo Männer
von Rechtschassenheit und Talenten aus allen Ges
genden des Landes, denen die Majorität eineu Theil
der Wahlen zu den höchsten Stellen unter verschiede-
nen Modifikationen, überläßt, keine bessere Garan--
tie zu guten Wahlen, als eine solche, wo Männer
aus einzelnen Gegenden, denen man nach der Na-
tur der Dinge keine so allumfassende Beurtheilungs-
kraft zutrauen kann, ihre Protegierten den Bewoh-
nern aller übrigen Gegenden zu Beamten aufdringen
können. Ueber diese Frage nun bin ich in keinem
Zweifel.

Ueberdem wollen wir ja dem Volke keine Ver-
fassung aufzwingen, sondern sie soll ihm zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt werden, und es mag selbst
beurtheilen, ob sie ihm Sicherheit der Person, des
Eigenthums, der Früchte seines Fleißes, kurz, ob sie
ihm bürgerliche Freiheit und die Garantie ihrer '

Dauer gewahre, und wahrlich darnach, (das Au-
trauen habe ich zu seinem Takt, den man euch an-
preist, um den Wahlversammlungen der Minorität
die unmittelbare Wahl zu den höchsten Stellen zu
überlassen) strebt es mehr als nach einem Uebermast
politischer Rechte, die den Zwek der Gesellschaft,
seine bürgerliche Freiheit untergraben würde.

Aber es strecket gegen die Gleichheit, sagt uns
Bürger Augustini, daß von 25 nur einer zu öffent-
lichen Stellen wählbar, und die übrigen 2^ davon
ausgeschlossen seyn sollen, und ich antworte mit
gleichem Recht, es streitet gegen die Gleichheit, daß
der eine eine Stelle bekleide und der andere nicht,
und gegen diese Ungleichbeik weiß ich keinen bessern
Rath, als gerade so viele Stellen in unsere neue
Verfassung aufzunehmen, als Aktivbürger sind, oder
allfällig eine Kehr oder Landesordnung einzuführen;
ich meines Orts wollte wahrlich meine Gesczgcber,
meine Vollziehungsräthe, meine obersten Richter eben so
lieb von dem Würfel des Schiksals als aus den Hän-
den der Wahlversammlungen der Minorität erhalten.

Und wie, fragt man endlich, sollten wir zu dem
ersten Nationalwahlcorps gelangen? Ich hatte selbst
gewünscht, daß die Majorität diese Frage beantwor-
tet hätte, damit man nicht Wunder glaube, was
hinter dem Vorhang stecke. Ich beantworte mir sie
Wirgend eine der jezt bestehenden höchsten Behör-
den macht einen mehrfachen Vorschlag und das ganzeVolk wählt bei der Annahme der Constitution durch
eine bestimmte relative Mehrheit.

Doch ich brecke ab, und ohne Recapitulation
stimme ich, unter Vorbehalt der Redaction, zu B
Mmets Vorschlag.

°

Meyer v. Arb. spricht für die Verwerfung des
Grundsatzes der Wählbaren» — Er würde uns drei



Klassen von Bürgern in der Republik geben: die
eine für öffentliche Aemter ganz unfähig, die zweite
für untergeordnete Aemter, die dritte für Staats-
ämter wählbar. Welchen Eindruk würde das machen,
und wie verächtlich würde die eine dieser Klassen die
andern ansehen. Lüthard erniedrigt sich selbst'of-
fenbar gar zu sehr; schmeicheln wir nicht — aber
laßt es uns gestehen: wenn Lüthard und andere
gelehrte Mitglieder selbst sagen, sie fühlen sich un-
fähig zu Staatsämtern, wen soll man dann wählen
Also fallt dieser Grund weg; wenn man Freiheit und
Gleichheit will, so müssen auch alle Bürger zu allen
Stelleu wählbar seyn. Was ist der Grund mancher
schlechten Wahlen? daß viele Bürger die Stellen
nicht annahmen, die man ihnen übertragen wollte;
unter einer bessern Verfassung wird jeder fähige Bür-
ger annehmen, und die es nicht sind, werden ohne
Scheu dieß Geständniß thun. Wenn übrigens un-
sere Dffcusslonen so weitläufig fortgesezt werden,
unerachttt die Mehrheit des Senats offenbar den
Grundsatz, von dem die Rede ist, verwerfen will, so

kommen wir an kein Ende; und da keine schönen
Reden uns auf andere Gedanken bringen können,
u îd die Constitution die wir wollen, dem Volk
allein gefallen kann, so verlange ich, daß man durch
Namensaufruf zum Abstimmen schreite. Wenn der
Grundsatz der Eligible« nicht vom Senat verworfen
werden sollte, so würden der große Rath und das
Volk ihn verwerfe».

Scherer erklart sich in gleichem Sinne mit vie-
îer Heftigkeit gegen den Grundsatz wählbarer Bürger.

Lüthi v. Eol. Der gemäßigtere Ton, mit
dem man heute in dieser Discussion zu Werke geht,
hat mir wieder etwas das Herz erleichtert; gestern
schienen wir die Tyrannen zu seyn, die dem Schweizer
Volk neue Ketten anlegen wollten, die unerträglicher
als jene des türkischen Sultans seyn sollten. Ich
hätte gewünscht, daß man bei dieser Gelegenheit mit
etwas mehr Bescheidenheit sich über die Constitution,
die nun unsere einzige Verbündete, die fränkische
Republik angenommen hat, ausgedrükt hätte. Meine
Gründe für den gegenwärtig in Discussion seyenden
Grundsatz, waren folgende: Im September hieß
«s iu dieser Versammlung : keine Stelle soll in der
ganzen Republik an irgend jemand vergeben werden,
es habe dann das Zutrauen des Volks ihn dazu ge-
wählt. Nun findet man es der Freiheit und Gleich-
hêit zuwider, eben dieses System, das die Majorität
vorschlagt, anzunehmen; die Minorität schlägt i8,
wir i Wahlversammlung vor; wie im September
schlagen wir Kandidaceulisten vor, auf die die Na-
tionalwahi ecsammlung beschränkt seyn soll. Man hat
lange und oft die nöthige Garantie für die Einsichten,
für die Rechtschafftnhcit und für die Liebe desVater-
lands geficcht; wie ist dieselbe zu erhalten? Um
«lim inquisitorischen Einrichtangen vorzubeugen, wol-

len wir erst durch das Volk entscheiden lassen, öS

ein Bürger sein Zutrauen habe; die damit bekleide-
ten sollen hernach aus sich selbst die Fähigsten aus-
heben und bezeichnen. Nun frägt sich: ob eine

Nationaiwahloersammlung zu National - Aemtern
wählen soll, oder ob i8 Wahlversammlungen dieß

thun sollen? Diese könne» aber nur Repräsentan-
ten ihres Bezirks, nicht Repräsentanten der Nation
erschaffen. — Lokalrüksichten leiten sie häufig; man
will sich eines Mannes entledigen; man hat mil
seinem Alter und seinen Schwachheiten Mitleid, und

wählt ihn so in den Senat oder i» den großen Rath:
ist dann der Republik damit gerathen? — Es ist jezt

noch nicht die Frage : ob der (üonlsrvmsur diese

Wahlversammlung seyn soll, oder ob eine von ihm
verschiedene Versammlung diese Aufträge bekommen
soll? Ich stimme dafür: daß kei» Amt ohne das

Zutrauen des Volks und daß kein Nationalamt an-

Vers, als durch eine Nationalwahlversammlung ver-
geben werde.

Crauer glaubt, die Frage soll eigentlich nuc

seyn: will man Wählbare im Sinn der Majorität?-
In anderem Sinne muß man freilich Wählbare haben.

Kubli. Man mag die Sache winden und kch-

ren so lange man will, so wird Glük und Stärke der

Regierung ganz von der Liebe des Volks abhängen
und in der Schweiz wird nicht durch Gewalt der

Waffen eine Regierung lange erhalten werden können.
Was sind nun die besten Mittel, um Anhänglichkeit
und Zutrauen der Verfassung zu verschaffen Ich
glaube: Mehr Freiheit für das Volk wie bisher -
denn durch alle Leiden und Drangsale des Kriegs iß

das Gefühl für Freiheit nicht erstorben, wenigstens
bei den alten Demokraten nicht — und auch wohl bei

den ehemals lieben getreuen Angehörigen nicht, die

mit Recht jene beneideten. Das Volk will Freiheit,
dann liebt es die Verfassung. Lüchard hat mich >

eigentlich durch seine Critik des Minoritätsprojekts
zum Sprechen bewogen. Er sagt sogar: jener führe

zum Federalism; aber das war doch nur Geschwaj

von ihm, denn er hat keine Gründe angeführt. M
lassen nicht, wie die Majorität, bloß in der Theorie j

die Freiheit vom Volk ausgehen; was das Gü j

schwornengericht betrift, so wäre es wohl besser, gar

keines zu bedürften, und der beste Wächter bestäube

in einem Rükrufungsrecht der öffentlichen Beamten,
das man dem Volk ertheilen könnte. Lüthard hat

die Wahlmänner herabgewürdigt, wie sie es nicht

verdienen. Die Regierung soll vor allem Sicherheit
den Bürgern gewähren und dazu darf man eben mag

Jurist seym In Lüchards Sinn müßten die FähiM
erst geschaffen werden; nach dem Plane der Majors
gäbe es eine schöne Familienregierung und der Mê
hätte den meisten Verstand.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Zu Ehren unsers Kantons muß ich sa-

gen daß über 4°e> Jahre das Volk selbst

Gesezgeber war und alle Wahlen machte und
es gieug so schlimm nicht. Der. Vorschlag der Ma-
jontät würde wohl auch selbst Aufklärung und Um
tcrricht einschränken. Wenn nur 45 in der Republik
Alles machen, so wird kein Vater auf seine Söhne
Und ihre Erziehung viel mehr wenden. Alle aristo-
irakische Regierungen arbeiteten aber bekanntlich auf
Dummheit des Volks hin.

Gen hard. Man erhebt das Benehmen eines
Walther Fürsten, Staussachers und Aerny aus dem
Melchlhai. Man stellt die ersten Schweizcrregentcn,
unsere Vater, so oft zum Muster unserer Handlungen
auf; ja man klagt über oie Abweichungen der lezten
Regenten von ihrer Quelle. Die ersten Schweizer
belobt man in ihrer Ne igion, Sitten, Treue und in
ihrem Muth; das alles haben die lezten Regenten
verlaugnet, daher ihr Stur; sum grossen Wehklagen
ihrer und des Vaterlandes. Wie ist es nun möglich,
die alten beloben, die lezten verabscheuen, und zugleich
die Wege der lezttrn wandeln? Bei der Entstehung
der Schweiz war wenigstens an den meisten Orten
die gröste Popularität in den Wahlen, und sie nahm
ab, und ebenso die Ungerechtigkeit, der Druk, das
Mißverständnis zu, bis der unausbleibliche Sturz er-
folzre. Nein, liebes Schweizervolk, du hast schon
einmal einen Fehler begangen, du hast auf deine
Rechte zu wenig geachtet, du bist deßwegen in dieses
Ungiük gegenwärtiger Revolution gefallen, begehe
nicht einen zwà'n Fehler. Lasse dich nicht bereden,
da kannst deine Regenten jczt selbst gut Wahlen.
Pein, du bst nicht so dumm, wie es noch dümmere
glauben möchten; du wirst mit Gewissenhaftigkeit
Wahlen, und wenn du siehest, daß du gefehlt hast,
so kannst du und du wirst es andern. Solltest du

».

isches Blatt.
Escher und Ustcvi.

Bern, 2l. Februar 1800. (2. Ventôse VIII.)

nicht sehen, daß es leicht ist, auf die Wahlliste einer
Gemeinde zu kommen, und daß es dann an dem
Landrath stehet, einen solchen für die Nation eligibei
zu machen, deren mehrere seyn werden, als Aemter
ledig fallen. Die vom Volk zu Nationalstelle» er«
wählte Wahlbare werden nicht die mindeste Bedeutung
haben. Und was soll das, daß der Volksausschiiß
alle Jahr erneuert wird? damit er nichts verstehe,
alles ohne tteberlegung, durch den Landraih beredet,
auf der Stelle abnehme. Nicht zu gedenken, daß
sich in wenig Jahren jedermann in das Geschwor«
nengecicht einkaufen müßte, das ohnehin nicht aus
der ganzen Republik zu wählen im Stand ist. Ich
verwerte dieses Wahlcorps und mit ihm jedes, das
nur auf Recommandation hin wählen muß.

Meyer v. Arau sieht das vorgeschlagne Land«
geschwornengericht mit solchem Entsetzen an, daß er
tausendmal lieber unsere alten Regierungen zurükruf--
fen wollte. Er möchte die austretenden Glieder der
obersten Gewalten zu einem Besatzungscorps oder
Rath machen; dieses würde aus einem von den Wahl«
männern gegebnen gfachen Vorschlag die Erncnimn«
gen vornehmen, und sich jährlich nur einmal be«

sammeln.
Mittelholze r. Die Frage ist eigentlich: wol«

len wir geschworne Wahlmänner, die für die ganze
Republik die obersten Autoritäten aus einer Liste
wählbarer Bürger, wählen? Ich will keine solche ge«
schworne Wahlmänner. Gleicher Antheil an der Ne«
gierung mit den Städtern, war der Vortheil, den
die grössere Menge der Bürger von der Revolution
erwartete; einfachern Civilre.hlsgang, Gleichheit dee
Jndustrierechte waren die Beweggründe anderer —
Jener erste Vortheil war bisdahin der einzige wirkliche,
aber man scheint ihn jezt beträchtlich wieder ein«
schranken zu wellen — Werden die Landgeschwornen
bessere Wahlen zu treffen im Stande seyn? Entfernt
von den zu Wählenden werden sie wohl vielmehr
schlechte Richter über diese seyn. Das helvetische
Volk'hat mehr Antheil an den Wahlen als bisdahin
erwartet, und würde sich also nicht wenig getäuscht
finden; von den Gelehrten dürfte es auch keine Ver«
einfachung des Rechtsgangs erwarten.



B a doux. Wir find alle von zwei Wahrheiten
überzeugt: daß einerseits die Souveränität im Volle
ruht, und daß ande-seits, da es nicht unmittelbar
seine Rechte ausüben kann, eine Repräsentation da--

für nothwendig ist. Die Majorität der Commission
schlägt uns, um dazu zu gelangen, wahlbare Bür-
ger, die Minorität Wahlmanner vor. Haben wir
diese zwei Vorschlage nicht mehr von einander vcr--
schieden geglaubt, als sie sind? find es nicht auch
Wahlmänner, die die Majorität vorschlägt, und ist

nicht eigentlich die Frage, um die es zu thun, fol-
gcnöe: wollen wir Wahlmänner mit unbeschränkten
Vollmachten, die auch gegen den Willen ihrer Com--

Mittenten Wahlen treffen können, oder solche, die bc--

schränkt seyen in ihren Wahlen? jenes schlägt die

Minorität, dieses die Majorität vor. Um mich für
die eine oder die andere zn entscheiden, untersuche

ich, in welchem der zwei Vorschläge eine bessere

Garantie der Wahlen sich findet. Ich finde sie in
den wählbaren Bürgern. Unter den vom Zutrauen
des Volks bekleideten Personen, darf hier allein ge-
wählt werden, und die Wahlmänner müssen sich auf
diesen vom Volk bezeichneten Cirkel beschränken. Die
Minorität giebt dem Volke keine solche Garantie bei

den unbeschränkten Vollmachten ihrer Wahlmänner.
Je immediater die Wahlen geschehen, desto mehr
nähern wir uns den Grundsätzen der Souveränität
des Volks- Indem es Wahlmanner ernennt, er--

nennt es eigentlich niemand, wtil diese dem Wilicn
des Volks ganz widerstreitende Wahlen treffen köm

nen. Häufig haben wir gesehen, daß die von den

Wahlmännern Erwählten, keineswegs den Namen Er--

wählten des Volks verdienen; hingegen bei dem
System der Eligiblen ist dieß unmöglich. Aber diese

wählen nicht zu allen Stellen, sagt man. Es scheint
mir, man vermengt in ber gegenwärtigcn'Discusslon
den Grundsatz der wählbaren Bürger mit den Attri-
butionen, die ihnen die Majorität in ihrem Entwürfe
giebt, da doch von diesen leztern in der Folge erst
Die Rede seyn sollte. Man sieht etwas verhaßtes
darin, daß die größte -Menge der Bürger ausge-
schlössen werde; ist aber das nicht auch bei den
Wahlniännern der Fall? Wenn diese Wahlen bau-
rend und nicht für ein Jahr nur waren dann
könnte von Ausschliessungen die Rede seyn, so aber
wer dieß Jahr nicht gewählt wird, kann künftiges
Jahr es werden. Ich konnte dem B. Augustini,
der das Volk apostrophirt, unschwer parodireu, und
mit weit mehr Wahrheit sagen: Armes Volk, deine
Souveränität besteht also Sarin, Wahlmänner zu
wählen — keinen Auftrag, keine Beschrankung kannst
du ihnen aber ertheilen; sie thun nun was sie wo!--
îen, und wählen wer ihnen, nicht wer dir gefällt.—
Ich stimme für den Grundsatz wählbarer Bürger.

Erauer. Badoux wird in dem Projekt derMll
«oxjtat finden, daß die Wahlversammlungen aus

Vorschlägen der Urverfammkmgen wählen müssen.

Die Minorität will nur, daß kein Obergeschwvrnw
gcricht ausschließlich wählen soll.

Murer glaubt, die Frage müsse dahin zmüsi

gebracht werben: sollen eligible Büxger seyn?-!
Dw Frage von der einzigen Wahlversammlung, midi

die verschiedenen Arten der Wählbaren soll man einsi

wellen bei Seite setzen. Ist es möglich, sagt er,

daß über die Frage, so gestellt, zwei Meinungen
seyn können? — Ist's nicht sonnenklar, daß wen»

das Volk alle Wahlen unmittelbar vornehmen könnte,
so würde es im vollkommensten Sinne sein Crlvch
lungsrecht ausüben? — Je mehr wir uns diesm
Punkte nähern, desto großer ist die Gewalt des

Volks; je beschränkter die Zahl der Wählbaren
durch den Willen des Volks ist, desto unbeschränkter
ist das Wahlrecht des Volks. Was dem Wahicorps
genominen wirb, ist dem Volke gegeben.

G e n h a r d. Muret verwikelt uns, anstatt w
sere Discussion zn vereinfachen; ich will ins MÄj
setzen lassen, ob ein allgemeines einziges Wahlcorsi
aus den wahlbaren Bürgern die Sraatsämter b«

setzen soll?
Meyer v. Arb. ist gleicher Meinung; er M

langt, baß man zum Abstimmen gehe durch Namens!

auftuf.
Fuchs will ins Stimmenmehr setzen lassen, et

man wahlbare Bürger der Gemeinden und der M
publik haben wolle?

Cart. Die Mitglieder der Majorität sind allst

geschikt und gewandt, um nicht die Ringe ih«s

Plans in eine zusammenhängende Kcire verflöchte«
zu haben. Eligible Bürger sind ihr Nro. i. — ms

wollen sie damit? Laßt euch nicht verfuhren. — Die

wahlbaren Bürger sollen sich alsdann rcduciren, rv

buciren und wieder reduciren; die Nationalgeschww
nen ernenne» zu den höchsten Aennern aus den lezM

Reducirtcn, und jene bilden den Souverän vonH/b
veticn. Dafür ist es, baß man euch eiligible Büv

ger vorschlägt ; ihr müßt sehen, wohin man euch

führen will. Ein Abgrund liegt vor euch man will

euch den ersten Schritt thun lassen; könnt ihr da»»,
wieder zurüktrclen? Nein, er wird euch verschlinge».

^

K u k. lj will durch den Namensaufruf abstimme»

lassen, ob man im Sinne der Majorität wahlbare

Bürger wolle?
La stech ere. Wir wollen alle eligible Bürger;

man stelle die Frage gedoppelt so : i) Sollen Eligible

seyn? 2) Sollen sie Wahlmänner seyn?
Vonflüe. Die Frage ist: sollen die oberste»

Gewalten durch Wahlmänner oder durch ein Lanbgi-

schworneugericht besezt werden?
Lüthard will Tagesordnung über alle die«

Motionen — der Präsident wird ins Mehr sM
was soll abgestimmt werden.

Man geht zur Tagesordnung.!
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Mittelholzer. Man war einzig darüber un
einig: sollen geschworne Männer der Republik zu
den ersten Stellen der Republik wählen?

Der Präsident schlägt vor, zu entscheiden jwi
schen Murecs und Genhards Meinung, über das,
was ins Stimmcnmehr gesezt werden soll.

Lüthard verlangt folgende Stellung der Fra-
gen: will man Eligible? hernach, will man sie im
Sinne der Majorität?

Cart verlangt, daß man bei Genhards Antrag
bleibe.

Schneider will einfache Fragen, und sich nicht
von den Gelehrten tauschen lassen — wollt ihr ein
Geschwornengericht, oder i8 Wahlversammlungen?

Der Präsident sezt ins Stimmenmchr: will man
ein Landgeschwornengericht, das aus wählbaren
Bürgern die ersten Staatsämter besetze?

Durch eine beträchtliche Mehrheit wird die Frage
verneinet.

Mittelholzer verlangt Namensaufruf für diese
Abstimmung.

Devevey. Das Verlangen kommt nun zu spät;
ich begehre Tagesordnung.

Kubli will Tagesordnung über Devevey's An-
trag.

Der Namensaufruf wird beschlossen, und der-
selbe über folgende Frage aufgenommen: will man
ein Nationalcorps, welches zu den Staatsämtern
der ganzen Republik aus den wählbaren Bürgern
wählt?

Zur Annahme stimmen:
Attenhofer, Bay, Fuchs, Keller, Lang, LüthiV.S.

Muret, Pfyffer, Rahn, Reoing, Schwaller, Usteri,
Ziegler, Zulauf, Lüthard.

Zur Verwerfung stimmen:
Augustiui, Belli, Beroldingen, Bodmer, Trun-

immer der andern zu; man lose also alle drei Com-
Missionen auf, und ernenne eine neue, der man die-
sen Gegenstand zu behandeln übergebe.

H über folgt diesem Antrag, welcher angenom-
men, und in die Commission geordnet werden: Ger-
man, Erlacher, Herzig von M., Koch und Meyer.

Die Gemeinde Hamiken, im Canion Baden,
fodert uähere Bestimmung ihrer alten Forstbenutzungs-
Gesetze.

Deslôes fodert nähere Untersuchung durch eine
Commisson.

Zimmer mann fodert Verweisung an die voll-
stehende Gewalt, weil die Sache Nationalwaldungen
zu betreffen scheint.

Blatmann stimmt Deslöes bey, dessen Antrag
angenommen, und in die Commission geordnet wer-
den: Blatmann, Deslöss und Rellstab.

Sechs Gemeinden des Distrikts Büren klagen
über einen Zoll der Stadt Büren. Auf Deslôes An-
crag wird die Bittschrift dem Vollziehungs-Ausschuß
überwiesen.

Das Distriktsgericht von Büren fodert feine
rükstandige Besoldung. An die Vollziehungs-Com-
mission gewiesene

Rudolf Biery, von Buchholderberg, im Di-
strikt Stäfisburg, fodert Zurükgabe einiger dem Di-
rektorjum übersandten Aktenstücke. Auf Augsburgers
Antrag wird die Bittschrift der Vollziehung übers
wiesen.

Heinr. Bau mann, Färber von Thun, klagt,
daß einem fremden Farber gesezwidrig die Nieder-
lassung gestattet worden sey, wodurch er in seinem
Beruf gekrankt wird.

och. Die Vermehrung der Bevölkerung ist
wünschbar, doch so, daß dadurch die schon vorhan-
denen Bürger nicht zu Grunde gerich et werden.

ner, Burkard Bundt, Caglioni, Devevey, Die-und besonders muß man sorgen, daß der National-
thelm, Duc, Falk, Frasca, Gerhard, Giudice,
Hoch, Iuliers, Karlen, Krauer, Kubli, Laflechere,
Lüthi v. Laugn., Meyer v. Arb., Meyer v. Aarau,
Mittelholzer, Münger, Scherer, Schneider, Stam-
men, Etapfer, Vanina, Aunz, Pettolaz, Cart,
Wonfiüe, Moser, Rothli, Wegmann, Wnhrmann,
Toblcr.

Mit 40 gegen lZ Stimmen ist also die Frage
verneinet.

Grosser Rath, 5. Februar.
Präsident: H über.

Der Distriktsgerichtschreiber Willi aus dem Ober-
land fodert Besoldungsbestimmung für die Gericht-
schreibrr, und macht Vorschläge hierüber.

Escher. Wir haben drei Commissionen über die
Vesoldungsbestimmr.ug, und daher wird hierüber
niwtö gearbeitet, denn die eine weist die Geschäfte

charakter nicht durch zu häufige Niederlassung von
Fremden verdorben werden; ich fodere Verweisung
an die Vollziehung.

Cartier folgt, weil man bis jezk zu freigebig
mit Ertheilung des Bürgerrechts war. An die Voll-
ziehungs- Commission gewiesen.

Verschiedene Geineinden des Distrikts Seeland
im Canton Bern, klagen über freye Einfuhr der
fränkischen Weine.

Escher. Schon ist eine Commission über diese»
Gegenstand beauftragt, und arbeitet mit Fleiß und
Sorgfalt über denselben, man weise ihr diese Bitt-
lehnst zu.

Deslôes folgt. Nüce ist gleicher Meinung,'
bittet aber um Sorgfalt hierüber, weil kein Getraid
aus Frankreich geführt werden darf, und wir nicht
einzelnes Partikular-Interesse, sondern das Ganze
vor Augen behalten sollen. An die bestehende Com-
mission gewiesen.
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Die Mà'zîpMát êonay, im Distrikt Morses,werwerths Wunsch gearbeitet; indessen gebe ich die

klagt wider eine von der Verwaltungskammer ausges erste vorgeschlagm Einladung zu, aber dagegen laßt
t-ï-ener« Rslli'êitu-îa der wanttkckeii Re- »nst d»ed die ?l»t?»de>'„>,i, »s», Neeiedferit^ffxnâ /,»?schriebene Steuer M Bestreitung der fränkischen Res

quisitionen.
Bourgeois. Die Titschrift ist n-cht gestempelt,

und nur von dem Präsident der Munizipalitat vers
anlaßt, weicher eigentlich ein Genfer Kurger ist,
und dem Anschein nach, nicht.gerne -etwas zur Ers
leichterung des Landes beitragt. Die Verordnung ist
sehr zwetmaßig, damit nicht einzelne Gemeinden ers

drükt werden.' Man gehe zur Tagesordnung. Ans
genommen.

Die beschädigten Patrioten von Ölten, im Cans
ton Solothurn, sodern Anweisung, ihre Entschabis
gung zu erhalten, weil der Urs Glü-, der die Bes
schädigung veranlaßte, landesflüchtig ist.

Cartier fodert Verweisung an die Vollziehung,
und denkt, auch ein Landesflüchtiger könne gerichts
lich belangt werden.

Geyuoz fodert Verweisung an die bestehende
Commission, und innert 8 Tagen ein Gutachten.

Gmür fö-dert Tagesordnung, weil es hier nicht
um ein neues Begehren, sonder um eine Frage zu
thun ist.

Schlumps folgt Gmür, weil die Bittsteller
ihre Verfolger gerichtlich verklagen können.

Nüce ist Gcynoz Meinung, und versichert, daß
er als verfolgter Patriot gewiß Entschädigung erhal
ten wird; aber anzeigen muß er, daß Gâhrung un-
ter den beschädigten Patrioten ist, und daß man also
gut thut, die Sache nicht immer zu verschieben:
man denke an mich! —

Cartier beharret.
Schi umpf ebenfalls, weil weder die Commiss

sion noch die Vollziehung sich hiermit befassen kann.
Carrard stimmt Schlumpf ganz bei.
Hammer ist Geynoz Meinung. Die Bittschrift

Wird der Vollziehung überwiesen.
Cartier im Namen einer Commission trägt dars

auf an, die Vollziehung einzuladen, nähere Auskunft
über die Körperschaften von Crispin und Crispinian
in Bremgarten zu geben, und nachzufragen, aus
welchen Gründen sich 12 Mitglieder dieser Körpers
schaften der Vertheilnng ihres Guts widersetzen. Dies
ser Antrag wird angenommen.

Aus Ander Werths Antrag wird Escher der
Finanzcommissivn statt des abwesenden B- Camenzind
beigeordnet.

Anderwerth fodert Einladung an die Vollstes
hung, endlich einmal das erste Heft der Gesetze und
Beschlüsse drucken zu lassen, weil dieses schon lange
dem Gesez zufolge hätte geschehen sollen; er will in
Z Tagen einen Bericht hierüber fodern.

Cscher. Einige Unregelmäßigkeiten, die in der
Direktorialkanzlei in Ruksicht der Aufbewahrung der
Gesetze statt hatten, veranlaßten diese Verspätung
gegenwärtig wird wirklich an der Erfüllung von An

uns doch die Auffoderung um Berichterstattung auf
etwas wichtigere Gegenstände verschieben.

Nüce stimmt ganz Anderwerth bei, weil er nicht
von Hiobs Familie ist, nnd wenn er schon 6 Monat
Geduld hätte, mag er die Geduld nicht länger miß«,
brauchen.

Ander Werths Antrag wird angenommen.
Der Vollzieh'ungsausschuß übersendet folgende

Bothschaft:
Der Vollziehunqsausschuß an die geftzgeSeuden

Rathe.

Bürger Gesezgeber!
Da Ihr unterm 17. Chrisim. beschlossen habt,

daß der B. Brunner von Ballstall seine Stelle im

Kantonsgcricht zu Solothurn, die von der Wahivers
sammlung anders war besezt worden, wieder cinnchs

men soll, so entsteht die Frage: welcher der drei

neugewählten Richter dagegen abzutreten habeL Uns

ter diesen ist der B. Friedr. Schneider an die Stelle
des zweiten abgegangenen Mitglieds, und nach ihm

der B. Joh. Probst an die Stelle des B. Brnnners
ernannt; den ersten aber, der die Wahl nicht ans

nehmen wollte, am folgenden Tage durch den B.

Bencdikt Echlupp ersezk 'worden, so, daß es zwischen
dem leztern und dem B. Probst zweifelhaft bleibt,
wessen Wahl durch das Wiedereiutrete» des B. Brims
nerS als gültig anzusehen sey.

Die Entscheidung über diesen besondern Fall,

hängt von der allgemeinen Frage ab: ob bei der Ers

iedigung mehrerer Stellen in einem Tribunale ob«

bei irgend einer andern
î Aukhorität, jedes der abg«

gaugenen Mitglieder individuel und namentliches
der ersezt werden, oder ob die Ergänzung ohne Rws
sicht auf die leztern statt haben soll? Wenn bit

namentliche Besetzung der erledigten Stellen bei d«

ersten Erneuerung der öffentlichen Gewalten, auch

unnöthig möchte gewesen seyn, so wird dieselbe hl!»

gegen bei den künftigen Wahlen müssen eingeführt

werden, indem die Amtsdauer für die einzelnen
gliedcr darnach berechnet werden soll. Würde ab«

diese Regel schon aus die leztjährigcn Wahlen u»b

hiemit auch auf den vorliegenden Fall angewenk, st

hätte der B. Probst, der namentlich als Nachfolger
des B. Brunner ernennt worden ist, nicht aber b«

B. Schlupp von seiner Stelle abzutreten, obgleich

die Wahlversammlung dem cistern als dem ftuhergs
wählten unstreitig den Vorzug gegeben hat.

Der Vollziehungsausschuß ladet Euch, B> G»

sezgeber, ein, diese Zweifel zu heben, indem ihr M

Wahl bezeichnet, welche durch eine Folge E»««
Dekrets vom 17. Chrisim. bei dein Kante nsgenW
als ungültig anzusehen ist. Gruß u. Hochachtung«

Folgen die Unterschriften.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Aus Kochs Antrag wird diese Bothschaft der
Commission über Organisation der öffentlichen Ge-
walten überwiesen.

Die französische Abfassung von Eschers Forstsi-
cherungsgutachtcn wird vorgelesen, darüber Dring-
lichkeit erklärt, und'die Berathung desselben auf die
nächste Sitzung vertaget.

Die Fortsetzung des Gutachtens über die Cassa-
tionen wird in Berathung genommen. (S. Siz-
zung vom r. Febr.

§ 4, Wird ohne Einwendung angenommen.
H Z. Cartier will den Präsident dieses Schiedse

Gerichts durch den Distriktsstatthalter ernennen lassen.

Jomini folgt.
Anderwerth will den Präsidenten durch das

Schiedsgericht selbst ernennen lassen, bemerkt aber,
daß ein ganzes Organisationsreglemetit nöthig wäre.

Carrard stimmt Anderwerth bei.
De sloes, Preux und Koch ebenfalls.
Anderwerths Antrag wirb angenommen.
Cartier will den Präsidenten durch das absolute

Stimmenmehr ernennen lassen.
Bnderwer th glaubt, dieses sollte den Rich-

rern selbst überlassen bleiben.
Man geht über Cartiers Antrag zur Tages-

«rdnung.
§ 6. Andcrwerth will den Distriksgericht-

schreibet und Weibel hierzu bestimmen, damit diese
Eerich.c nicht im Hauptort sitzen müssen.

C arrar d will den Gerichten selbst überlassen,
sich ihren Schreiber und Weibel zu ernennen.

Anderwerth ändert seine Meinung dahin ab,
daß Schreiber und Weibel von dem gleichen Distrikts-
Gericht vorgeschlagen werden, welches die 5 IM«
Richter ernannte» Dieser lezts Antrag wird ange-
nsmmem.

§ 7. Anderwerth. Da es nicht nothwendig
ist, daß dieses Gericht an dem Hauptort side, so
bestimme man einzig den § auf den Ort, wo das
Gericht sizt. Der § wird mit dieser Abänderung
angenommen.

§ K. Auf Kochs Antrag wird hier beigefügt,,
und das Distriktsgcricht.

§ y. Wird ohne Einwendung angenommen.
§ 10. Wird durchgestrichen, weil er schon iw

den erstem neuen §§ enthalten ist.
§ n.^Wird ohne Einwendung angenommen.
Ca rtier will nun noch in einem Z beifügen, daß

das vorschlagende Distriktsgcricht den Tag Per
sammentretung bestimmen, und das? im Fall von
Nichterscheirnmg die nichterscbieuene Parthci die Un--
kosten dieses Tages tragen solle. Dieser Antrag
wird angenommen.

And erwerth. Um die Unkosten zu vermin-
dern, trage ich darauf an, baß den Yarcheien über-
lassen werde, dieses Schiedsgericht nur aus den
Hälfte der Richter, weiche dieses Geftz fodert, de-
stehen zu r -ssen.

Carrard. Sobald die Partheicn über ein an-
ders Schi-dsrichtergericht einig sind, können sie
thun, was sie wollen', denn diese Vorschrift soll nue
da angewendet werden, wo die Parthà durchaus
uneinig sind.

Gmür stimmt Carrard bei, und glaubt, man,
sollte eher das Taggeld vermindern.

Anderwerth zieht s i en Antrag zuruft
Jomini im Namen einer Commission legt fols

gendes Gutachten vor, über welches
'

Dringlichkeit
erklärt wird'.

An den Senat.
In Erwägung, daß die Personen, deren mehr

oder minder harte Strafen unter gewchen Einicbräns
kungen gemildert und gelindert wurden indem sie
diejelbcn annahmen, sich verpflichteten, sich darnach
zu richten;

In Erwägung, daß- die öffentliche Sicherhâ
und Ruhe die Beobachtung dieser Ensschxànàmgm
Modern z
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In Erwägung f daß das erste Vergehen dessen legt über den Beschluß,
Strafe ausgesprochen und hernach gemildert wurde,
nicht mehr in Bettachtung gezogen werden soll;

In Erwägung, daß diejenigen, welche die Ein-
schrânêung überschreiten, die ihnen aufgelegt wurde,
ihre Verpflichtung nicht erfüllen, und ein neues Ver-
gehen ausüben, das nicht unbestraft bleiben soll;

In Erwägung der Aehnlichkeit, weiche zwischen
der Verletzung einer Eingrànzung oder jeder andern
Einschränkung besteht;

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,-,

beschlossen:
Ueber die Bothschaft der vollziehenden Gewalt

vom ii. Jan. lczthin zur Tagesordnung zu gehen,
darauf begründet, daß das Gesetz vom 30. Oku

de? die Dienstenkasse in

Bern betrifft, folgenden Bericht vor

Bürger Senatoren
Euere Commission, der Ihr den Beschluß dès

großen Raths vom 25. Jan. in Betreff der in der

Gemeinde Bern vorhandenen Dienstenzinskasse zu iw
herer Einsicht nebst vielfältigen Belegen übergeben,
hat aus denen verschiedenen derselben eingesehen,
wie daß die ehemalige Regierung von Bern im Jahr
178 7 zn Gunsten der Dienstboten ein sehr löbliches
und wohlthätiges Institut unter dem Namen Dienst-
Potenzinskaffe errichten lassen, und demselben nicht

nur ihren Schutz gewährt, sondern sie legte einen

baaren 6 Jahre lang unverzinslichen Geldvorschuß
von 40,000 E-chtveizerfranken m dieselbe. — Bis
zur Feit der Revolution hatten bereits 34°o Mens

1798 das die Strafen gegen diejenigen festsezt, îchen ihre kleinere und größere Ersparnisse in diese

welche ihre Eingrenzuug überschreite» würden, ansiKasse im besten Vertrauen niedergelegt, von woher

alle diejenigen anwendbar ist, weiche ihre Eiugren-lsie die Zinse und je aus Verlangen ihr Kapital rich-

zung oder jede andere Einschränkung übertreten, diewig beziehen konnten. — Der ganze Fond betrug zu

ihnen aufgelegt worden seyn mochte, aus welchem jener Zcir 469370 Schweizerfranke» 5 S. ; entgegen

Grunde oder durch welchen Urtheilsspruch und Dekrezwas Passiv mit Inbegriff der dem Staate schuldigen

es auch sey- î4o,ooo Fr. war 460025 Fr., somit hatte die Kasse

Carrard findet das Gutachten unzweckmäßig, reçues Vermögen 9845 Fr. 5 S. Mit Eintritt der

weil es nicht allgemein genug und hierüber burchaue-Zîevoiutio» wurden sehr häusige Auflüvdungen aus

eine andere Verfügung, nöthig ist, den» das Gesetz-der Kasse gemacht, die Gelder waren grvßttntheils
vom 30. Okr. ist hier gar nickt anwendbar sonst aus Gurer verpfändet, die in ihrem Preis; sehr ges

- würde einer, der für mehrere Jahre gefangen sizt

wenn er entwischt, nur für 14 Tage im Wiederbe-
tretungssall eingekerkert, und also durch Enrwei-
chung sein Schicksal sehr verbessert haben.

De sloes folgt, und sooert innert 8 Tagen
ein neues Gutachten.

Cartier folgt-
Koch glaubt-, es sey einzig nöthig, denk Gut-

achten eine andere Form zu geben, indem dasselbe

nur auf verlezke Eingräuzungen paßt, hingegen ent-
wichene Gefangene können nicht anders für die Enc-
weichung gestraft werden, als durch Wledergefangen-
uehmung.

Jomini. Das Gutachteü paßt nur auf Ein-
grcnzungen -oder Verbannungen, und ist m dieser
Rücksicht zweckmässig, ich beharre auf demselben.

Desloes sieht nicht m Kochs Grundsätzen,
mnd glaubt, ein Begnadigter könne als einer, der
einen Vertrag eingieug angesehen werden und
müsse also, wenn er bkscu Vertrag bricht
hierfür besonders gessrast werden.

Das Gutachten wird der Commission zurück-
gewiesen.

Senat, Z. Februar.
Präsident: Bsdoup.

Mittelholz er, im Namen einer Commission,

fallen, und 32000 Franken lagen in der Wien«
Bank.

Die Kasse ward damals mit einem Verlust ve»

wenigstens 150000 Fr. bedroht; nichts destoweiüg»
besteht dieselbe wirklich noch, und zwar auf ei»M
Fuße von etwas tröstlicherer Aussicht.

Wenn also der Beschluß des großen Raths

nichts anders zum Zweck hat, als dieses wohlthäs

tige Institut zum Trost der dabei interessirten Amen
aber sehr nnzUchen Meuschenklasse aufrecht zu erheb

ten, und dabei auch das darin liegende Staatsvcr-
mögen von 40,000 Fr. möglichst zu sichern, so w»

Euere Commission einmüthig die Annahme desselben

anrochen.
Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen und angenommen,

der der Gemeinde Bauen, Distrikt Altorf, Kante»

Waldsietten die Erlaubniß ertheilt, ein eigenes

Kirchspiel zu bilden, unter dem Vorbehalt ,b»»
auch dieß der Mutterkirche von Seedorf keinen Nachthe»

bringe.
Der Beschluß wird verlesen, welcher über eM

Zuschrift des Distriktsgerichts Basel, wodurch dnsj-M
eine Streitsache vorlegt, welche sich zwischen/B'
selben und dem Kanionsgmcht erhob, und die ^
kezgebendcn Räthe einladet, zu entscheiden, ob P
n'.aud der vor der ersten Instanz nicht als Party
erschien vor der zweiten als, Appellant erich^"
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könne — zur Tagesordnung geht/ darauf begründet/
daß der Gegenstand vor den obersten Gerichtshof
gehöre.

Kubli findet den Beschluß nicht in der Ord-
ming / indem der oberste Gerichtshof nur über den
einzelnen Fall verfügen kann — dagegen hier eine

allgemeine Entscheidung nothwendig ist — er findet
die Behauptung des Distriktgerichts gegründet/ und
verwirft den Beschluß.

Cart nimmt dagegen den Beschluß an, sonst
waren wir Nichter; die Sache gehört einzig den Ge-
richten zu, und ist höchst einfach.

Pêttolaz würde den Beschluß auch annehmet?,
wen» er steh darauf gründen würde, daß die
Sache richterlich ist, aber derselbe sagt : der Ge-

Crauer will nur über die größern Landschaft
ten jezt entscheiden.

Mittelholz er ist gleicher Meinung — wir
nzüssen erst die Konstitution haben, dann erst kam,
die Frage aufgeworfen werden : ob dieselbe eines
Wächters bedürfe?

Die Frage über die Eintheilung Helveticas soll
an der Tagesordnung seyn.

Bay macht folgenden Antrag:
Die Meinung des B. küthards hat bei mir einen

Gedanken erwekt, den ich ohne weitere Brüstung die

Freiheit nehme, der Weisheit des Senats zu unters
werffen.

Wie auch die von dem Senat zu entwerfende
Constitution ausfallen mag, so wird nichts kräftiger

genstand gehöre für den obersten Gerichtshof. Diesszu derselben Empfehlung bei dem mehr auf Treue und
ist hier gar nicht der Fall— nicht der Richter, somîGlauben als ans eigenes Nachsinnen wählenden Volk
dem die belangte Parthei mußte den fremden «^beitragen, als die Ueberzeugung, baß solche schlecht
scheinenden Appellant nicht anerkennen, undfterdings nur das reine Produkt der Vernunft und
darüber hätte das Kantonsgericht einen Spruch thuniVaterlandsliebe und durchaus keiner eigenpersönlichen
sollen. !Rüksi<ht sey. Da es nun in der gegenwärtigen po--.

Cart glaubt nun auch der große Rath habe ittifchcn Krisis Europens vielleicht alles daran gelegen
das Forum nicht bestimmen sollen — und vereinigt
sich zur Verwerfung,

Müret ist gleicher Meinung.
Bay ist anderer Meinung; es ist ein Urtheil

vorhanden, und der große Rath hat der Sache die
gehörige konstitutionelle Weisung gegeben.

Pettolaz beharret auf feiner Mciuuug.
Crauer verwirft den Beschluß; die Gesezge-

bring kann nicht den Richter anweisen; sie kann nur
die Formen im Allgemeine» vorschreiben, nicht für
einzelne Fälle.

Gen h a rd ist Bays Meinung ; man soll den

Petitioners die sich an die Geftzgebuug wenden,
Antwort auf ihre Frage geben.

Der Beschluß wirb verworfen.
Die Gemeinde Rosimere im Kanton Leman,

macht in einer
Urve '
seyn
mcinden.

ist, daß das helvetische Volk mit einer entschiedenen
Mehrheit innert der kürzesten Ieitfrist die ihm von
dem gesezgebenden Corps vorzuschlagende Constitution
annehme, so trage ich (run das Volk auf die sinnlichste
Weise von dem dabei habenden uneigennützigen Ends
zwek seiner Stellvertreter zu überzeugen) auf die
feierliche und öffentliche Erklärung des Senats an:
daß dessen gegenwärtige Mitglieder, des
ncn der Entwurf der neuen Constitution
zustehet, von deren Annahme an im Lauf
der ersten 6 Jahre keine Stelle in den
obersten Authoritäten der Republik ans
ne h in en werden.

Nach meinem unmaßgeblichen Ermessen würde
diese runde Erklärung für den Senat ehrenhaft, für
das Volk als ein Beweis der Sclbstverläugnung ers

Der Präsident fragt: ob Lüthards Gutachten
an der Tagesordnung seyn sol!, über die Art, wie
die Ksnsiitutionsentwürfe biscumt werden sollen?

Kubli will erst über die größern Abtheilungen
der Republik entscheiden lassen.

Cart Aiaubt, es sey erst die Entscheidung des
großen Raths über unsern gestrigen Beschluß abzus
warten, und dann, was Kubli schon vorgetragen
hat, zu thun.

Müret. Auch der Grundsatz des Oberes

durch binnen ü Jahren ausgeschlossen würden, w
hindert sie dieses nicht, die Früchte ihrer Erfahrung
ilnd Kenntnissen den obersten Authoritäten zum Besten
des gemeinen Wesens mitzutheilen.

G en hard. So wunderbar dieser Antrag ist,
kann mau doch ungefehr daraus schließen, wozu er
führen soll. Auf meine Person gewiß nehme ich keine
Rüksicht, und gerne wollte ich ihn in so weit er diese
betreffen möchte, unterstützen; aber seine Anmahn e

würde mich in dem gestrigen Verdacht bestärken,
zuan wolle uemlich eine drückendere Aristokratie als je,

schwomengerichts als Erhalter der Konstitution iffbei uns einführen. Diese Motion würde einige K
noch zu discutiren, übrigens dürfen wir die Ent/
scheidung des großcn Raths über den ersten Punkt
nicht abwarten.

ans
tone nöthigen, aus den alten Regierungsglieoern ihre
Beamten zu wählen und das wäre höchst gefährlich
— ich protestiere feierlich gegen diesen Antrag. —



Das Volk wird urtheilen, wer sein Zutrauen hat
und wem es gehorchen will. Ich verlange Tages-
vrdnung (er wird lebhaft unterstüzt).

Mitte! holz er als Ordnungsmotion verlangt
Beibehaltung des Reglements und will die Tages-
orduung ohne weiters ins Etimckenmehr fetzen lassen.

Man geht zur Tagesordnung.
Der Präsident eröffnet die Discussion über die

Frage: ob grössere Abtheilungen in Helvetien seyn
sollen, als die Bezirke sind. '

Muret bedauert, daß Mitkelholzers Antrag
das Publikum hinderte, die Gründe anzuhören, um
deren willen der Senat Bays Antrag verwarf; man
hatte gesehen, daß vielleicht persönliche Rüksichten
den Antrag eher hervorbrachten, als ihn verwerffen
ließen. — Was den Gegenstand bckrift, der nun an
der Tagesordnung ist, so ist derselbe sehr wichtig.
wir sind unvorbereitet, ich begehre Vertagung dieser
Discussion bis morgen.

Mittelholz er sagt, er hätte vielmehr Nieder-
kegung des Antrags von Bay auf den Canzleiti'sch,
als Tagesordnung darüber gewünscht.

Die von Muret begehrte Vertagung wird ange-
Aommen.

Grosser Rath, 6. Februar.
Präsident: H über.

Verschicdne Gemeinden aus dem Kanton Bern
erneuern ihre Bitte um Ablieferung des bisher bezo-
genen Holzes «us den Nativnalwaldungen und vcr-
sichern die darauf gelegene Abgabe des Stokhabers
zu entrichten, wenn wider Vermuthen dieselbe als
nicht in den aufgehobenen Feodallasten mitbegriffen,
«klart würde.

Oe sch glaubt, auf die leztere Bedingung hin
könne entsprochen wetden.

Augspur g er folgt.
Anderwerth. Die Lieferung des Holzes und

- die Bezahlung des Stokhabers sind gegenseitige Ver-
lmidlichke ten; sind sie Feodallasten, so müssen sie los-
käuflich seyn, aber aufheben können wir sie nicht
und also müssen wir zur Tagesordnung gehen.

Cartier fodert Mittheilung dieses Verwaltmigs-
geschäfts an die Vollziehung.

Dieser lezte Anirag wird angenommen.
Die Mìmizipalitât von Echelle im Kanton Fry-

burg bitter dringendst zur Steuer der Sittlichkeit in
jhr r Gemeinde, daß keine neue Weinschenken emge-
fuhrt werden.

Carmin trän unterstüzt dieses Begehren, fodert
Verweisung an die Vollziehung mit Einladung zu
entsprechen, und b ttet für die Ehre der Sitzung für
Hie Abgeordneten dissir Gemeinde.

Die Ehre der Sitzung wird gestattet.

Cartier fodert Verweisung an die bestehende

Commission.
Deloes folgt Cartiers sowohl als Carmintrans

Anträgen.
Fierz. Wenn die Bürger dieser Gemeinde sich

das Wort geben in diesen Schenken nicht zu trinken,
so werden die Schenken von selbst eingestellt werden,
übrigens stimmt er Cartier bei.

Car mintran vereinigt sich mit Deloes, dessen

Antrag angenommen wird.
Die Muni'zipaütäten von Ober- und Untersikin-

gen im Kanton Baden zeigen an, daß sie wegen er-

ltttnem Kriegsunglük unmöglich die rükständigen
Grundzinse zu entrichten im Stande seyen.

Aimmermann. Diese Gemeinden sind am

härtesten mitgenommen worden; selbst das Gesez er-

lsubt Ausnahme für solche Fälle, man weise die

Bittschrift der Vollchhung zu.
Wetter unttrstüzt Zimmermanns Antrag, wel-

cher angenommen wird.
Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal vw

lesen und §Zweise in Berathung genommen:

An den Senat.
In Erwägung, daß die Sicherung der Waldun-

gen gegen Frevel und Diebstahl sowohl als Schuf
des Eigenthums, als auch als Sicherung eines dtt

unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse, eine wesentliche

Pflicht des Staates gegen seine Bürger ist.

In Erwägung, daß das Eigenthum der Wal-

düngen in der- verschiedenen Theilen der Répudia
mehr und minder bedingt ist, und also nur dacht-

n-ge als Frevel zu betrachten ist, was den an jedem

Ort bestimmten und üblichen Eigenthumsrechten die

Waldungen zuwiderlaust.

(Die Fortsetzung folgt.)

A n z e i g e.

Es wird für die Kanzlei des großen Raths eia

Schreiber verlangt, der vollkommen die Rechtschreü
dung versteht, und eins vorzüglich schöne .hard

schreibt. Wer zu obigen Eigenschaften noch Kenn!-
Miß der französischen Sprache und etwelche Studie«
verbindet, um das Abschreiben nicht gar zu hê
w-erksmäßig zu treiben, wird vor andern den VvrM
erhalten.

Die Besoldung ist auf 6-- neue Dublonen fest

lstsezt.
Diejenigen Bürger die Lust zu diestr Süst

haben, können sich im Büreau des großen RaO
beim Unterschriebenen melden.

Balthasar,
Chef vom Bt'lttaü--
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G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 6. Februar.

(Fortsetzung.)

(Beschluß des Gutachtens über die Waldungen.)

In Erwägung, daß die verschiedenen Lokalver
hältnisse, die innert dem Gebiete bet Republik statt
haben, auch noch Beibehaltung der auf diese Ver-
hàltnissê berechneten Lokalverörduungem, die noch
vorhanden sind, ecfodem.

In Erwägung endlich, daß, um dem so häusi-
gen Holzfrevel abzuhelfen, eine kurze Rechtspflege
gegen denselben unentbehrlich ist.

Hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
i. Wer den bestehenden Gesetzen, Verordnn»-

gen, und am rkennten Uebungen, die Forstpolizei bc-
testend, zuwieder; oder ohne Erlaubniß des Eigen-
thümers eines Waldes, er sey Nationalgut, Ge-
meinvgut oder Privateigenthum, Holz in demselben
fällt, oder beschädigt, oder wegnimmt, der ist als
Frevler strafbar.

Schadenersaz und Schätzung.

6. Dem beschädigte» Eigenthümer, so wie auch
dem Frevler, sobald derselbe bekannt wird, wird ein
Doppel ihrer gemachten Schätzung zugestellt.

Straf gegen jede Art Frevel.
7> Wenn eine einzelne Person in einer Waldung

frevelt, so soll sie über den Ersaz des Schadens auch
dem Staat eine Geldbuße bezahlen, die den Werth
des verursachten Schadens beträgt, und zu einer
Gefänonißstrafe verurtheiit werden, die nicht minder
als 2 Tage, und nicht über 8 Tage dauren darf.

8. Wenn zwei oder mehrere Personen in einer
Waldung freveln, so' sollen sie nebst dem Schaden--
Ersaz, den sie gemeinschaftlich tragen, jede die im
Z 7- bestimmte Buße besonders bezahlen, und zu der
in jenem § bestimmten Gefängnißstrafe verurtheilt
werden.

y. Der oder diejenige, die mit einem Fuhrwerk
aus einer Waldung gefteveltes Holz abfüh'.en, sol-
im über den Schadenersaz aus, nach Bestimmung
des 7. und 8. §, noch eine Buße bezahlen, die
dem doppelten Werthe des verursachten Schadens
gleich ist, und mit einer Gefängnißstrafe belegt wers
den, die nicht minder als 8 Tage, und nicht über ein
Monatjseyn darf.

io. Der oder diejenige, die sich neben dem zum
Holzfällen erforderlichen Geräthe, noch bewastn-t m
e-ne Waldung begeben, und darin ftevien, sollen

ftuber den Ersaz des Schadens, und die im y §. bess. Jederman, der einen Holzfrevel irgend einer
Art begeht, ist vor allem aus dem Eigenthümer verstimmte Buße'aus, noch mit à GefàgnigstrafeWaldung vollständigen Schadenersaz schuldig.

Z. Die Schätzung eines Schadens, "den irgend
ein Holzftevel dem Eigenthümer einer Waldung ver-
ursacht hat, geschieht iu gewöhnlichen Fallen durch
einen, in Fällen von ausserordentlicher Wichtigkeit,
durch zwei beeidigte Banwarten oder Forstanfseher.

4- Diese Schätzung begreift sowohl den Werth
des dem Eigenthümer entzogenen Holzes, als auch
den überhaupt durch den Frevel verursachten Scha-
den.

Z. Die Schätzung geschieht auf Kosten des Frev-
lers wenn derselbe bekannt wird, sonst aber unent-
Seitlich.

belegt werden, die nicht unter 2 Monat, und nicht
über 8 Mona: dauren darf.

I!. Der oder diejenige, die zur Nachtzeit, oder-
vor Aufgang oder nach Untergang der Sonne im
einer Waldung freveln, sollen die in den 7. 8. d.und 10. bestimmte Strafe allemal zweifach leiden.

12. Eben so soll auch der oder diejenigen, wà
che Holz freveln, und damit Handel treiben, alle mden 5 vorigen §§ fesigestzte Strafe allemal zweifach
lezden.

!3. Alles Anbohren und AnschitSiden der BankM
Z« den Waldungen, ohne bestimmte schriftliche Eraààch des Eigenthümers derselben, es gescheht
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aus Muthwillen oder um das Harz darauszuziehen,
so wie auch das Ringlen der Baume, oder das Ab-
schälen der Rinde an stehenden Bäumen ist verboten,
bei einer Buße des doppelten Werths des verursach-
ten Schadens, nebst dem Schadenersaz an den Ei-
genrhümer, und einer Gefängnißstrafe, die nicht min-
der als 2 Tage, und nicht über 8 Tage dauren darf.

14. Wer in einer andern Waldung neue Wege
macht, oder von den vorhandenen W ge» abfahrt,
soll die im 7. § bestimmte Strafe leiden.

is. Wer Umzäunungen, Einfristungen oder Mar-
chen einer Waldung beschädigt, soll nebst dem Ersazfteiden müßte, sondern zugleich seiner Stelle entftzt,
des Schadens, der Folge dieser Beschädigung ist,!and des Bürgenechts verlustig erklärt werden, für

arbeiteten Holzes aus den Waldungen soll als ein '

Diebstahl mit einer Gefängnisstrafe belegt werden,,
die nicht unter 6 Monat, und nicht über s Jahre
seyn darf.

2g. Wer im Laufe eines Jahrs zum zweitenmal
über einen Frevel in einer Waldung berroffen wird,
soll die darauf gesezce Strafe doppelt leiden.

24. Ein Bauwart oder Forsthüter, der selbst
einen oder andern der vorbeschriebenen. ehler begehen
würde, soll nicht nur die doppelte Strafe auszusie- l

Heu haben, die ein anderer Bürger in hinein Fall

eine Geldbuße zahlen, eie diesem Schadenersaz gleich
ist. Ist aber die Beschädigung ohne bösen Willen
geschehen, so ist der Veschädtger nur zum Schaden-
Ersaz verpflichtet, aber dagegen schuldig, sogleich
den Eigenthümer der Waldung oder den Banwart
zu benachrichtigen, damit der Schade verbessert wer-
den könne. —

16. Wer ohne Erlaubniß in einem Walde Kohl-
meilcr errichtet, oder wann er hierzu Erlaubniß hat,
dieses an einer Feuergefährlichen Stelle thut; oder
wer sonst in einem Walde oder in einer gefahrlichen
Nähe eines solchen Feuer macht, soll mit einer Ge-
fangnißstrafe belegt werden, die nicht kürzer als 4.
Tage, und nicht länger als 16. Tage dauren darf:
entsteht aber wirklich Schaden daraus, so ist der Ur-
Heber desselben noch neben der Strafe dem Eigen
thümer vollständigen Schadenersaz schuldig.

17. Wer bei Holzanweifungen in einer National
oder Gemeindwaldnng anderes oder mehreres Holz
fallt, als ihm angezeichnet worden, soll nach dem

y. § bestraft werden.
18. Wer in einem verbsttenen Walde mit gros-

sem oder kleinem Vieh zur Weide fahrt, soll nebst
dem Schadenersaz eine Geldbuße bezahlen, die dem
Werth des Schadens gleich ist, und mit einer Ge-
fangnißstrafe belegt werden, die nicht minder als 4 Tage
Md nicht über 16 Tage seyn darf.

iy. Wer in einem zum Aufwachs des jungen

eine Zeit, die nicht unter 2 und nicht über 8 Jährt!
seyn kann.

2g. Gleich soll auch derjenige Banwart angese-,
hen werden, der sich mit Freolen einoersteht, und

dieselben nicht verleidet. /
2ü. Eben so soll auch ein Arbeiter, der dem!

Eigenthümer des Waldes um de» Lohu in demselben
arbeitet, wenn er entweder selbst frevelt, oder sich

^

mit Frevlern einverstcht, nach dem 24. § dieses Gä
sctzcs bestraft werden.

27. Diejenigen, welche den bisherigen jeden Orts
allfallig nach bestehenden besondern Lokalgesetzen, M
ordmmgen und Uebungen zuwider, und ohne Erlack
niß der Eigenthumer der Wälder auf irgend eim

andere als die angezeigte Art, es sey durch La»!

oder Moosrechen, Laudstreisen, Grasschneidcn, ch,

leiten des Wassers, Lettgraben, Stumpen der Bà
me, Wurheu hauen, Wurzel ausgrasen, oder â
eine andere Weift, eine Waldung beschädigen,
len, bis umständliche Forstpolizeiocdnungen abgefaßl

werden, nach dieftn noch bestehenden Gesetzen, W
ordnungen und Uebungen angesehen werden.

Verfolgungsact gegen Frevler, ^
28- Die Anzeigen der im gegenwärtigen Geftz i«

stimmten Frevel geschehen an den Präsidenten oder l>s

»achstgelegencn Beisitzer hes Distnklsgcnchts, wol»
Frevel begangen wurde, und müssen entweder schrP

Holzes eingeschlagenen Theil eines Waldes mit grossem lich eingegeben, oder sogleich von dem Richter
oder kleinem Vieh zur Weide fährt, soli dießimiSchrift abgefaßt werden, und die Handlung sowB

z 18. bcstimmteStraft doppelt leiden
20. Wer die Einzäunung, Einfristung oder Mar-

che eines Waldes verftzt oder verändert, wird nach
dem 184. § des peinlichen Gesezbuches bestraft.

21. Wer einem Holzbanwart oder Forsthütter
Widerstand thut, oder ihn mißhandelt, wenn ihn
derselbe über einem Frevel betrifft, der ist neben den
in diesem Gefez.gegen Frevel bestimmten Entschädi-
guvgen und Bußen denjenigen Strafen unterworfen,
die der 4te Abschn. des peinlichen Gesezbuches auf
die Vergehen gegen die zur Vollziehung der Gesetze

sonstimirten Gewalten bestimmt.
sis. Die Entwendung wirklich gefällten und ver-

als Zeit, Ort und Umstände so genau als möM
bestimmt seyn.

2y. Der Richter, dem die Anzeigen geftheh«
nimmt, unter persönlicher Verantwortlichkeit i st
Unterlassens, alle ihm zur Erörterung der
nothwendig scheinenden Maaßregeln; dem zutz'î
veranstaltet er sogleich durch den ober die nächstM

gene beeidigte Bannwarten eine Schätzung desS««
dens, läßt dem geftevelten Holz nachspüren, ^
solches seqnestriren, nimmt, wenn es nöthig ^
oder weun bei wichtigern Fällen die beiden SciM
ungleicher Meinung sind, eine Ortsbefichtigung ^
verhört allfällige Zeugen, und errichtet über M



ftinê präcognltorische Verhandlungen einen Verbal-
prozeß.

z-,. Wenn dieser Richter nicht der Präsident des
Distriktsgerichts selbst ist, so übersendet er diesem
sogleich die sämtlichen Pràcognitionsaktèn.

31. Ergiebt sich aus den aufgenommenen Infor-
matftnen ein Verdacht gegen eine oder mehrere Per-
sonen, so wird diesen durch den Bannwart ein dop-
pelt der Schätzung zugestellt, und dieselben auf einen
bestimmten Tag vor Gericht zu erscheinen aufge-
fodert.

82. Bleibt der Angeklagte vor dem Gericht aus,
so werden die Akten sogleich dem öffentlichen Anklä-
ger des Gerichts zugestellt.

33. Erscheint der Angeklagte, so wird ihm die
Anzeige abgelesen, und er von dem Richter über die
That iuquirirt.

34. Ist der Angeklagte der That geständig, so

verfällt ihn der Richter nach Vorschrift des gegen-
wartigen Gesetzes in den Schadenersatz gegen den
Eigenthümer, in die Buße oder Strafe, und in die
Untersuchungs, und Spruchkosten.

35. Läugnet der Anbeschuldigte die Anklage ganz
oder zum Theil, so übergicbt der Präsident des Ge-
richts die Akten dem öffentlichen Anklager, welcher,
unter persönlicher Verantwortlichkeit im Fall Unter-
lassens, die eines Frevels Beschuldigten vor dem
Gericht, nach der jeden Orts gebräuchlichen sum-
Manschen Prozeßfvrm verfolgen soll.

36. Die Anzeigen und Zeugnisse eines beeidigten
Bannwarten, Forstaufsehers oder eines andern Po-
lizeibeamken, der in seinem Amt war, als der Fre-
vel begangen wurde, sollen als ein vollständiges Be-
weisthum angeschen werden; doch bleibt den Anbe-
schuldigten offen, sowohl den Beweis ihrer Unschuld
dagegen zu führen, oder aber die Bestätigung der
Aussagen gegen sie durch ein Gelübde an Eidesstatt
zu verlangen.

37. Jeder Richter wird zuerst über das Faktum,
ob, und" welches im Gcsez bestimmten Frevels der
Angeklagte sich schuldig gemacht, urtheilen, und
erst alsdann das Strasgesez auf den Fall anwenden.

38. Jeder Richter ist, unter persönlicher Vereint-
wortiichkeit im Fall Unterlassens, schuldig, das Ge-
sez, in Rüksicht auf Schadenersatz und Straft, »ach
feinem buchstablichen Sinn anzuwenden, und den
schuldig Erfundenen in die Umersuchungskosten zu
verfallen.

3Y. Wenn das Distriktsgericht den Beschuldigten
«rttwecer gar nicht, oder doch nicht dessen, so ihn
der öffentliche Ankläger beklagt, schuldig erkennt,
oder das Gesez nicht anwendet, so soll der öffent-
liche Anklager gehalten seyn, vom Urtheil zu redn-
ciren.

40. Wenn der Beklagte über das Urtheil des

DistriftsgerichtS sich beschweren zu können glaubt,
so kann er solches vor das Kautonsgericht ziehen.

41. Der öffentliche Ankläger sowohl, als der
Beklagte sollen sich sogleich erklaren, ob sie das Ur-
theil annehmen oder reduciren wollen.

42. Sobald die eine oder andere Parthei den
Rekurs erklärt hat, sotten die Akten unverzüglich
vvn dem Distriktsgericht dem Kantonsgericht über-
liefert werden.

43. Das Kantonsgericht soll sogleich einen Tag
zum Abspruch, spätestens auf 3 Wochen hinaus au-
setzen, die Akten seinem öffentlichen Ankläger-zn-
stellen, demselben den Abchruchstag anzeigen, und
den Beklagten wenigstens 8 Tage vorher vor Gericht
ciliren.

44. Wenn ein solches Urtheil appellations - oder
cassatiousweise vor den obersten Gerichtshof gebracht
würde, soll solches unverzüglich nach dem Absvruch
zur Vollziehung dem betreffenden Negierungsstatthal-
ter übcrsandt wrrden.

45. Wenn der beschädigte Eigenthümer, um
zum Schadenersatz zu gelangen, die Ausmittlung
des Factums auf dem ordentlichen Weg Rechtens
unternimmt, so mag der öffentliche Ankläger seine
Klage bis zum Austrage diejes Handels einstellen.

46. Wenn ein wegen Holzfrcvel Vcrurtheiltec
bloß imtthwiUigerweise appellirl, oder Cassation des
Urtheils begehrt, ohne hiezu wesentliche Gründe zu
haben, so ist der Appellations- oder Caffationsrich-
ter berechtigt, denselben noch über die Strafe aus
für diese muthwillige Mißbrauchung der Richter mit
einer Gefängnißstrase zu belege» die nicht über 4
Wochen seyn darf.

Vollziehung der Urtheile.
47. Die Endurtheile gegen die in diesem Gesez

gerügten Frevel sollen, so bald solche von den rich-
terlichen Behörden an die vollziehende Gewalt über-
sendet worden, von dieser unter persönlicher Ver-
antwortlichkeit unverzüglich in Vollziehung geftzt
werden.

48. Die in Vollziehungsetzung der Strafurtheile,
in soweit sie Geldbußen betreffen geschieht vvn
Seite der Beamten der vollziehenden Gewalt, durch
Mittheilung der Sentenz an die Procura oren der
Munizipalität, wo der Verurtheilte ansässig ist.

49. Die Munizipalitätsprccurateren werden un-
ter persönlicher Verantwortlichkeit ohne Zögern den
zu einer Geldbuße Verurtheilte» zu Bezahlung.derse!-
den einmal warnen, und wenn dcrftloe binnen 8 Ta-
gen nicht bezahlt, nach der jeden Orts gewohnten
Form rechtlich betreiben lassen.

50. Diejenigen Verurthenten, die sich erkläre-n,
nicht im Stande zu seyn, oder nach vollendeter Be-
treibung ausser Stand zu seyn erfn Wen wei den, die
Geldbuße, die Prozeß - und Betreibungsrosten zu



bezahlen, sogen solche durch gssentlickM Arbeiten à
verdienen. -

51. Gleichergestalt z sollen sie auch den durch
ihren Frevel dein Eigenthümer verursachten Schaden,
den sie nicht zu ersetzen im êtande sind durch oft
fentliche Arbeit aboerdieuen, und der beschädigte Ei-
genthümer hat sich deshalb an die Munizipalitàt des
Verurkheilten zu wenden.

52. In einsweiliger Ermanglung öffentlicher
Arbeitsanstalten werben die Munizipalitäten den zu
einer Geldbuße, Schaden - und Kostenersatz Verur-
theilten diese Arbeit nach Gutfinden anweisen, solche
nach Billigkeit schätzen, und wenn sie geleistet seyn

wird, den Betrag derselben zu Handen der Nation
und andern betreffenden Personen verrechnen, und an
dieselben abliefern.

5Z. Sollte ein Verurtheilter, der nicht Scha-
denersatz leisten und die Geldbuße nebst den Kosten
erlegen kann, sich weigern, der Einladung der Mm
nizipalit zu Vollbringung der angewiesenen Arbeit
Folge zu leisten, so soll derselbe dem Bezirksgericht
angezeigt und für seinen Ungehorsam das erstemal
mit 48 ständiger, bei wiederholter Weigerung mit 8

tägiger Gefangenschaft belegt, und wenn sich der-
selbe auch dennzuma! nicht unterziehen wollte, dem
Kantonsgericht verleitet, und von demselben zu ein-
jähriger Einsperrung verurtheilt werden.

54. Sollte ein solcher Verurtheilter durch die
Veränderung seines Aufenthalts sich der Leistung
der öffentlichen Arbeit entziehen wollen, so soll er
sogleich dem Kantonsgericht verleidet, und von die-
ftm zu einjähriger Einsperrung verurtheilt werden.

ZZ. Die Munizipalitäten werden über die be-
schehene Erstattung der Arbeit der Berurtheilten an
das Gericht, weiches das Endurtheil aussprach,
Bericht erstalten.

9 1. Carrard kann diesen Bestimmungendes
Frevels nicht beistimmen, denn in einigen Gegenden
ist es so viel als anerkannte Uebung, baß man in
Waldungen Holz wegnehmen darf zum größten Scha-
den der Waideigemhümer. Man setze also einzig,
„wer in einem Wald, der nicht fein Eigenthum ist:
Holz wegnimmt, der ist des Frevels schuldig, «

Escher. Laßt uns nicht auf einmal so weit
gehen, das das ganz? Gesez unausführbar werde.
Freilich sind in vielen Gegenden Holznutzungsrechte ein»
geschlichen, die nur durch Mißbrauch, nicht durch
eigentliches Eigenthumsrccht entstanden sind, allein
sie sind nun einmal da, und durch die lange aner-
kannte Uebung zu wirklichen Rechten erwachsen,
durch deren Aufhebung man die Armen vieler Gegen-
den so ganz von alle u Brennstoff entblößen würde,
daß die übrigen Waldeigeulhümer vielleicht nur noch
«rehr beschädigt wurden, als vermittelst dieses Z,
«uf dem ich beharre.

Preux stimmt ganz Carrard bei, weil Wir
sonst bxj den allen Unordnungen bleiben. >

De sloe s ist überzeugt, daß wir den altel»
Benutzungsrechten der Waldungen nicht zu nahe
treten dürfen, ohne schreiende Ungerechtigkeiten zu
begehen ; er stimmt also zum Gutachten, mit der
einzigen Verbesserung, daß gesagt werde, wer den
bestehenden Gesetzen, Verordnung und Uebungen
zuwider und ohne das Recht oder die Erlaub-
niß dazu zu haben, Holz wegnimmt w., der ist des
Freveis schuldig.

Carrard beharrt auf seiner Einwendung, und
versichert, daß Gemeinden sind, in denen kcin Frev-
ler bestraft werden kann, der nicht anf der That
ertappt wird, und solche Uebungen will er nicht
durch ein Gesetz heiligen; er fodert Zurückweisung an
die Commission!

Escher. Man verwechsle die Sache nicht;
dieses Gutachten ist nicht ein Forstpolizeigesctz, und
soll auch keines seyn, die Commission war nicht hier-
zu beauftragt, sondern sollte nur Strafgesetze vor-
legen, durch die die bisherige Forstpolizeigesetze,
Verordnungen und Uebungen in Vollziehung gesezt
werden können ; man beurtheile daher dieses Gut-
achten einzig unter diesem Gesichtspunkt, und fo-
dere nicht Gegenstände in demselben, für die es kei-

neswegs bestimmt ist, so wird man dasselbe vielleicht
zwekmäßiger finden, als dasselbe, unter jenem faß
fchen Gesichtspunkt betrachtet, vorkommen mag.

Cartier. Es ist unmöglich, hier auf einmal
die reinsten Eigenthumsgrundfätze anzuwenden, wir
müssen durchaus die bestehenden Uebungen noch bei-
behalten, oder m eine platonische Insel gehen; ich

stimme ganz zum Gutachten, und hoffe, Eschers
lezte Bemerkung werde dasselbe ohne weitere Schwie-
rigkeiten annehmen machen.

Koch. Das Gutachten vereinigt sich selbst mit
den reinsten Eigenthumsrechten, nur müssen wir bei

dem von Eschern festgcsezten Gesichtspunkt stehen
bleiben, und keine neue Forstpolizei fodern, die jezt
unmöglich einzuführen wäre. Zur Bestimmung der

Eigenthumsrechte hierüber bei denen besonders
die verschiedenen Arten von Miteigenchum nicht ver-
nachiaßigt werden dürfen, ist entweder die bestehende
Forstpolizei, die in Gesetzen Verordnungen, ur.ö
in sehr vielen Theilen unsers Vaterlandes nur in
Uebungen besteht, erfoderlich, und die. lezteren dür-
fen hierbei eben so wenig unterlassen werden als
die ersteren, wenn wir nicht die größte Verwirrung
veranlassen wollen; oder aber zu dies-r Bestimmung,
wo die Forstpolizei nicht hinreicht, sind die gewöhw
-ichen Eigcnthnmsbestimmungen erfoderlich, und diese

beiden Abtheilungen sind im 5 sehr zwekmäßig bee-

dachtet nur muß noch das Wort Recht beigefügt
werden, wie Desloes es fodert, denn auch ohne

Erlaubniß des Eigenthumers kann einer das Rech>t

haben, in eines andern Waldung Holz wegzunehmen-
Der K wird mit Desloes Abfassungsverbesserimg

angenommen und die weitere Berathung vertaget-
(Die Fortsetzung folgt,.)
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Der Vollziehungsausschuß zeigt an, daß die Ge-
meindcn Wiflisburg und Bellcrive zu Erleichterung
der Einwohner der verwüsteten Kantone 254 Franken
nebst einigen Fässern mit Korn, Wäsche und Klei-
derzeug zu seiner Verfügung übersendet habe.

Kühn. So drückend das Unglük unsers Va-
terlandcs ist, so sind solche Züge von menschlicher
Theilnahme wieder erquickendich trage auf Ehren-
Meldung ini Protokoll nnd Mittheilung an den Senat
an. Angenommen.

Es wird eine neue Abfassung des Beschlusses
über die Cassationsurtheile verlesen, in der den er-
nannten Schiedsrichecn das Recht gegeben wird, d e-

ses Amt auszuschlagen.
Cartier widersezt sich diesem Beisaz, der ge-

stern nicht beschlossen wurde, und den also die Com.
mission nicht das Recht hatte in diese Abfassung hin-
einzuschieben.

Koch. Die Versammlung hat nicht beschlossen,
daß die gewählten Schiedsrichter diese Steile auch
gezwungen annehmen müssen, folglich hatte die Com-
misson das Recht, auch keinen solchen Zwang hierü-
der zu vermuthen und also die Ausschlagung als
Recht anzunehmen, und um Ungewißheit zu hindern,
in die Abfassung hineinzubringen.

Bourgeois will die gewählten Schiedsrichter
zur Erfüllung dieses Amts zwingen, denn er glaubt,
jeder Bürger habe die heilige Pflicht auf sich, wenn
er zu einem schiedsrichterlichen Spruch berufen wird,
sich einer so wohlthätigen Verrichtung nicht zu ent-
ziehen.

S eh lumps stimmt Bourgeois bei, weil sonst
niemand die unangenehme Stelle eines Schiedsrich-
ters, durch die man sich Feindschaft zuziehen kann,
übernehmen würde.

Die Abfassung des Gutachtens wird angenommen.

Carrard bemerkt noch einen zweiten BeisazZ in
dieser neuen Abfassung, von dem gestern keine Rede
war, dem zufolge bei dem Al-spmch durch das
Schiedsgericht keine Advskaren zugelassen werden sol--
len: er will sich nicht eben diesem § widersetzen, ob-
gleich er ihn nicht ganz billigen kann, aber in so fern
man ihn annimt, so fotert er einen BessazS, dem
zufolge den Partheien untersagt sey» soll, mit Ad--
vokaten die Schiedsrichter einzeln zu besuchen und zu
unterrichten, denn diese einzelne persönliche B.'richtung
ver Richter durch die Advokaten ist ungleich gefährd
lichcr als der öffentliche Gebrauch derselben vor dem
ganzen Gericht, weil die Advskaten bei einzelnen Be-
suchen auf den Personalcharakter jedes Richters wir-
ken, und ausspähen können, was auf ihn am wirk-
samsten ist, und weun oft alle Gründe vergebens sind,
zu Mittien Zuflucht nehmen, die sich nicht mit der
reinsten Sittlichkeit vertragen, da hingegen alles die-
fts wegfallt, wenn nur vor dem Gericht die Advo-
taten zugelassen werden.

A über werth mißbilligt das Ganze und hoft
der Beschluß werde vom Senat verworfen; aber
Carrarbs Meinung könnte er nicht seyn, weil eine
solche Einschränkung gegen bloße Schiedsrichter, die
die Sache, über die sie zn urtheilen haben, nicht
hinlänglich kennen, sehr nachcheilig werden konnte.

Kühn will, in Rüksicdt der Advokaten gar nichts
beifügen, sondern den Schiedsrichtern überlassen, ob
der Rechtsfall durch Advokaten vorgetragen werdew
dürfe oder nicht, dann was das eine mal überflüssig
ist, kann das andre mal sehr nochwendig, seyn..

Kuhns Antrag wird angenommen.
A n der werèh im Namen der Zinanzcommisssw

legt folgendes Gutachten vor, über welches àingâ.
lichkeit erklärt wird:

An dew Senat.
Der grosse Rath hat, auf die Anfrage des Vossch

Direktoriums vom 27.. Dekembcr i?yy, ob die Nota-r
riauegister auch den Stempelgebühren zu unterwerfen,,
oder gleich den Har.dlungsbnchcm und Hausrödelm
davon zu befreien seyen, nach angehörtem Gutachtem
semer hierüber niedergesezten Co mmWon,.
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nach erklärter Urgen; beschlossen:
1. Die Notarialregister sind unter der Strafe der

Ungültigkeit der Stempelgebühr unterworfen.
2. Die Notar» sind den Partheien für allen Scha-

den verantwortlich, der denselben aus Unterlassung
des «Stempels zuwachsen würde,

z. Sie verfallen üverdieß in die in dem 2. und 3.
Artikel des Gesetzes vom y. Herbstm. 1799 auf die
Unterlassung des Stempels festgesezte Buße.

4. Gegenwärtiges Gesez soll wo es nöthig ist, be-
kamtt gemacht werden.
Koch sieht in. diesem Antrag viele Schwierigkeit

ten, besonders da die Notariatsprotokolle nicht vor
Gericht erscheinen / sondern nur die Auszüge daraus,
welche natürlich auf Stempelpapier geschrieben sind.-
Ueberdem sind nun unsre Genchtsschreiber auch No-
tars, und beziehen aber beinahe keine Besoldung,
daher wir sie leicht durch eine solche Beschwerde von
den Stellen treiben konnten. Vor allem aus aber
denke man an die Folgen dieser Ungültigerklärnng;
«uf wen soll sie zurükfallen? kann nicht aus Uuacht-
samkeit eines Buchbinders sich ein ungestempeltes
Blatt in einem solchen Register befinden, und ist der
obgleich ehrliche Notar, nicht im Stand den Scha-
den zu ersetzen, der dnrch die Nichtstemplung eines
solchen Blattes entsteht, so leidet offenbar die ganz
unschuldige Parthei darunter. Der Gegenstand bedarf
also weil sorgfaltigerer Untersuchung und daher fodert
er Rükweisung des Gutachtens an die Commission.

Kühn. Die von Koch berührten Schwierigkei-
ten sind wichtig, aber doch nicht ganz richtig, denn
der Fall ist häufig, daß diese Register im Original
selbst vor Gericht gebracht werden müssen, und die-
selben sind die Aufbewährung aller ausgefertigten
Akten: übrigens aber ist der Gegenstand zu wichtig,
«m sogleich entschieden zu werden, ich trage also
daraus an, das Gutachten erst einige Tage auf dem
Canzleitisch liegen zu lassen, ehe über dasselbe abge-
sprechen wirb.

H über unterstüzt ganz Kochs Grundsätze, kann
aber dessen Schluß nicht beistimmen, weil die Sache
deutlich genug ist, um sogleich entschieden zu werden:
Er stimmt zur Verwerfung des Gutachtens und will
die Notarsprotokolle von der Stcmplung ausnehmen.

Cartier ist Hubers Meinung und will sogleich
die Botschaft der Vollziehung verwerfen.

Schlumps beharret auf dem Gutachten, will
aber die Riederleguug auf den Canzleitisch zugeben,
weißt aber nichts davon, daß die Gerich.tsschreiber
Notairs find.

Koch. In vielen Gegenden sind die Gerichts
Schreiber Norairs, und müssen wirklich solche seyn; ich
beharre also auf meinen Bemerkungen, und trage nun
bestimmt darauf an, zu beschließen, daß die Notarial-
register von der Siempelgebühr ausgenommen seyen.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Der Senat verwirft den Beschluß, durch den

man über die Bittschrift des Distriktsgerichts von
Basel zur motivirten Tagesordnung gieng, darauf
begründet, daß dieselbe den Obergerich lshof angehe.

Auf E scher s Antrag geht man zur einfachen
Tagesordnung über jene Bittschrift.
(Die Sitzungen des Senats werden nachgeliefert.)

Grosser Rath, 7. Februar.
Präsident: H über.

Herzog v. M. erhält für 3 Wochen Urlaub.
Die Gemeinde Mellingcn schildert ihre traurige

Lage seit dem Krieg; sie fodert Unterstützung und
zeigt die Unmöglichkeit die verfallnen Grundzinse zu
entrichten.

Mäschlin fodert die Ehre der Sitzung für die

Abgeordneten dieser Gemeinde, welche gestattet wird:
übrigens versichert er, daß die Lage dieser Stadt «ehr

traurig sey und trägt auf Mittheilung der Bittschrift
an den Vollziehungsansschuß, mit Anempfehlung so

viel möglich zu entsprechen, an.
Beutler folgt diesem Antrag, welcher ange-

nommen wird.
Vier und zwanzig Gemeinden des Distrikts Cos-

sonay im Leman, machen Vorstellungen wider die Be<
Zahlung der verfallnen Grundzinse, wünschen daß in
der neuen Verfassung die Richter von den streitenden
Parcheien besoldet werden und versichern ihrer Anhäng-
lichkelt an die Republik.

Bourgeois fodert Mittheilung des ersten
Theils der Bittschrift an die Vollziehung und des

lezten Theils an den Senat.
Cartier kann nicht zur ersten Meinung stimmen,

denn im Leman können gewiß die Bürger am lochte-
sten diese Gebühr entrichten, weil sie noch am wenig-
sten gelitten haben. Uebrigens begreift er nicht, wa-
rum die Liquidation der Grundzinse aufs neue einge-
stellt ist: will mau etwann die Feodallasten wieder
einführen, wie lezthin ein Hochweiser Senator darauf
antrug? Dieses soll nicht geschehen! Zur Mitthei-
lung an den Senat stimme ich, und glaube das Volk
sey dem Senat Dank schuldig, daß er die Landge-
schworuen und die grossen Landschaften verworfen hat.

Desloes behauptet, der Leman habe viel durch

Requisitionen gelitten und stimmt Bourgeois bei.
Rellstab. Durch Cartiers Antrag zeigt sich,

daß die Vollziehung nicht so ganz planmäßig handelt,
wie man uns seit dem 7. Jenner versprochen ha/,
auch sah ich mit Verwunderung, daß der Vollste
hungsausschuß die Rekrutierung im Kanton WaldM
ten eigenmächtig einstellte.

Würsch versichert, daß die Rekruten von Wall«
ten hier in den Casernen sind.

Bourgeois Antrag wird angenommen.
Rellstab will von der Vollziehung Auskunst

foHern über die Nekrureneinstellung.



Ger mann bittet Rellstab sich selbst zu inform!-
ren bei der Vollziehung,

De sloes fodert Tagesordnung.
Billeter will erst über Cartiers Antrag wegen

den Grundzinsen Auskunft fodern.
Escher. Wir wissen alle, daß selbst die beste-

henden Bataillons unsrer Truppen nicht besoldet wer-
den können, und man will dessen ungeachtet die Re-
gierung zwingen neue Bataillone zu errichten! Von
allen Seiten her werden wir über den Mangel, das
Elend und den Jammer unterrichtet, der in unserm
Vaterlande herrscht und man wollte zu Bezahlung
von Truppen neuerdings das Land drücke»? und
wozu sollen uns jezt diese Truppen dienen? Ich so-
dere Tagesordnung über Rellstabs Antrag.

Jomini stimmt Eschern bei, ist aber übrigens
auch Billekers Meinung.

Nüce ist ganz der Meinung, daß wahrend man
die erstem Bataillone, die sich wacker geschlagen
haben, nicht bezahlen kann, nicht neuerdings rekru-
tiren soll, allein anderseits soll die neue Vollziehung
nicht über unsere Gesetze spotten, wie das Direk-
torium gethan hat.

Desloes stimmt durchaus Eschern bei, und
wundert sich, wie man nach Behandlung der vorher-
gegangenen Bittschrift noch solche Federungen an die
Vollziehung machen kann.

Blattmanu folgt der Tagesordnung, weil
nur die verwüsteten Distrikte von Waldstücken, und
zwar schon vom Direktorium ausgenommen wurden,

Rellstab zieht seinen Antrag znrük, unterstüzt
aber Billeters Antrag, welcher angenommen wird.

Koch. Die Loskaufung der Grundzinse kann
darum nicht geschehen, weil das Loskaufsgesez sich
über die Loskaufsart auf ein späteres Gesez beruft,
welches noch nicht verfertigt ist.
k« Rellstab fodert nun auf diese Erläuterung hin,
Rüknahme der vorher beschlossenen Auffoderung an
die Vollziehung, begehrt aber, daß die Commission
innert 6 Tagen ein Gutachten vorlege.

Cartier stimmt Rellstab bei.
Anderwerth verspricht auf Montag das Gut-

achten.
Der vorige Beschluß wird zurükgenommen.
Die Fortsetzung des Gutachtens über Fortfrevel

wird in Berathung genommen.
§ 2. wird ohne Einwendung angenommen.
§ z. Desloes findet diese Schatzungsart zwar

einfach aber willkürlich, und fodert daher Rükwei-
sung an die Commission.

Bourgeois stimmt Desloes bei, und glaubt,
die bisherige Schatzungsart konnte beibehalten
werden.

Kühn stimmt zum §, weil in vielen Gegenden
keine Schatzungssrt bestimmt ist, und diese sehr
zwekmäßig ist; allem dann sollte ein §, der sich schon

einst in diesem Gutachten befand, wieder hergestellt
werden, wodurch die Partheien das Recht erhielten»
wenn sie die Schätzung ungerecht fanden, eine ge^
richtliche Schätzung zu fodern; mit diesem Bsisatz î
fallt dann jede Spur von Willkürlichkeit in dieser
Schatzungsart weg.

Bourgeois beharret, und empfiehlt hierüber
eine alt« Berner Ordnung.

Desloes beharret ebenfalls, weil an vielen
Orten die Förster für den Schaden gut stehen müssen,
und also nicht selbst schätzen können. Kuhns Beisatz
kann er nicht beistimmen, weil jeder Frevel einen
Prozeß veranlaßen würde.

E scher. Die Verpflichtung von Förstern, für
allen in ihren Bezirken entstandenen Frevel gutzuste«
hen, hat entweder nie existirt, oder sie ist doch ni«
ausgeübt worden, denn wer wollte unter solch einer
Bedingung Förster seyn? Wenigstens ist jezt keine
solche Verpflichtung mehr vorhanden, folglich fällt
auch Desloes Haupteinwendung gegen den § weg.
Was Kuhns gefoderten Beisatz betrifft, so würde
derselbe beinahe da? ganze Gesez unanwendbar mas
chen, denn jeder Frevler würde durch diese zuge-
lassene gerichtliche Schatzvng die Strafe verzögern,
und eine weitläufige Einwendung um die andere vor-
bringen, um die Kläger zu ermüden und abz sichre-

ken; gerade der jetzigen weitläufigen Forme» wegen,
wird überall ganz öffentlich, und selbst unter den
Augen der Regierung gefrevelt, denn kein Bannwart
und kein beschädigter Eigenthümer wagt es, dcn
Frevler zu verfolgen, weil ihn dieser in Prozesse verZ
wikelt, deren Unkosten der meist arme Frevler ihm rie
wieder erstatten kann; wenn wir also den Holzfrev-.l
hindern wollen, so müssen wir keine Art solcher
Weitläufigkeiten zugeben, sondern die kürzest mög-
lichen Formen bestimmen; diese verlieren viel ven
ihrem anscheinenden Willkürlichen, weil der Polizei-
richter in unsern Distriktsgerichten besteht, die die
Sache sorgfältiger, und weniger einseitig untersuchen
und beurtheilen werden, als wenn dieser Polizeirichrcr
in einer einzigen Person bestünde. Um also unsern
Hauptzwek nicht zu verfehlen, nehme man den § an.

Carmintran stimmt Kuhns gefodertcm Bei-
satz bei.

Nüce ist Carmintrans Meinung, die ganz mit
der alten vortrefiichen französischen Waldungsordons
nanz übereinstimmt, und wir müssen doch auch auf
die Beeidigung der Förster Nüksicht nehmen. Er
stimmt zum §.

Koch. Auf diesem § beruht die Sicherung der
Waldungen vorzüglich, denn wenn die Schätzung un-
zwekmäßig geschieht, so werden sich alle" Frevlsr
hierauf verlassen. Der § sagt aber keineswegs, daß
der Bannwart, der die Schätzung machen soll, der-
jenige sey, welcher die Aufsicht über den Wald selbst

hält, und der vielleicht durch Antheil an der Büß«



für partheiisch angesehen werden könnte; um aberî
dem W-dcrspruch auszuweichen, füge man also das
Wort unparteiischer Bannwart bei, so ist baun
jedermann vor Willkür soviel möglich gesichert.

Der § wird mit Kuhns Beisatz angenommen.
Fier; wünscht einen Beisatz, der bestimme, wie

das Hol; eigentlich geschäzt werden soll, weil der
bewirkte Schaden oft weit größer, als der Werth
des gefrevcltrn Holzes ist.

Escher. Der folgende § bestimmt dasjenige
was Fierz wünscht sehr deutlich; ich begehre also
Fortsetzung der Berathung.

Fier; zieht seinen Antrag zurük.
Carrard 'findet, der angenommene § sey um

bestimmt, weil nun noch niemand weiß, in welchen
Fällen nur ein, in welchen Hingegegen zwei Schätzer
gebraucht werden sollen, denn wer soll entscheiden,
was ausserordentliche und was hingegen gewöhnliche
Fälle find? Hierzu ist Bestimmung einer Geldsumme
nothwendig, die, wenn ein Frevel sie übersteigt,
denselben zu einem großen Frevel macht; ich begehre
hierüber von cher Commission ein besonderes Wutach-
ten zu einem Veisa;§.

El cher. Die Erfahrung bewies uns, daß die

zu bestimmten Gesetze unzwekmäßig sind, und daß
den Richtern wegen den so mannigfaltigen Modifi-
cationender vorkommenden Fälle eine Willkühr ge-
lassen werden muß; so auch hier überlasse man dem
Richter, dem die vorläufige Untersuchung aufgetra-
gen wird, die Bestimmung der gewöhnlichen und
der ausscrordenilichen Falle; denn wenn man hierbei
eine scharfe Grenzlinie durch Bestimmung des Werths
ziehen wollte. so würde eine vorläufige Schätzung
erfodcrlich seyn, um ausfindig zu machen, ob für
die eigentliche Schätzung ein oder zwei Schätzer er-
federlich seyen, und so würden wir uns zülezt in
einem Zirkel herumdrehen, bei dem sich nur der
Frevler gutbefänbe; ich beharre neuerdings auf dem
Gutachten.

Carrard ist nicht befriedigt, und dagegen
überzeugt, daß je bestimmter die Gesetze sind, je
zwekmaßiger sie seyn werden. Uebcrhaupt aber ist
die Unterscheidung von außerordentlichen und gewöhn-
lichen Fällen ganz unzwekmäßig, und -s ist weit
besser, alle Fälle gleichwußig zu behandeln; ferner,
was ist ein unparlheiischer Banwart? Ich war Ad-
vocat, aber weis wahrlich dieß nicht zu bestimmen;
endllch, wie fi ll entschieden werben, wenn in den
aussercrdentlichen Fällen die beiden Schätzer unglei-
cl er Meinung sind Ueber alles dieses muß der §
Auskunft geben, um annehmbar zu seyn-

Kühn. Ein uuparcheiischer Banwart ist einer
der kein Interesse in der Sache hat; übrigens aber
kann der Angeber verpflichtet werden, den Schaden
sogleich zu schätzen, und wenn diese Summe unter

20 Fr. beträgt, die eigentlich« Schätzung durch elntlt
ist der Schaden höher durch zwei Schätzer geschehen;
um dieses sowohl als den Fall von ungleicher Mi-
nung der beiden Schätzer zu beurtheilen, weise man
den Gcgenstang der Commission zurük.

Fizi. In vielen Kantonen sind keine Banwar-
ten, wie soll dann hier geschäzt werden?

Anderwerth will, wann der Thäter bekannt

ist, nach dem Willen der Partheien schätzen lassen;

ist aber der Thäter unbekannt, immer durch zivil
Banwarten ohne Unterschied des Falls schätzen, und

im Nothfall das Mittel aus beiden Schätzungen an-

nehmen lassen.

Thorin stimmt Knhn bei, will aber die kleinen

Frevel nur auf 10 Franken bestimmen, und wenn
die zwei Bannwarten nicht gleicher Meinung sind,
dieselben einen dritten Schätzer wählen lassen.

Carmintran findet, der angenommene § be-

stimme die schreklichste Willkührlichkeit, und dahir
kommt er auf den ersten Beisatz zurück, den Kühn
vorschlug, und den er dem § beifügen will, um da-

durch alle Schwierigkeiten zu heben.

Koch. Aus lauter Eifer, gut zu machen, wer-

den wir nichts thun, und wir verwechseln Civil-
vrozeßformen mit Polizeiformen; erstere müssen sehr

bestimmt, genau und umständlich seyn; leztere

aber, wenn wir Polizei haben wollen, können nichl

umständlich fondern müssen kurz seyn. Kein BW
ger ist vor einem Civilvrozeß gesichert, und als«

müssen die Formen ihn sorgfältig schützen, hingegen
ist jeder frei, ein Polizeivergehen zu begehen oder

nicht, und wenn er ein solches begeht, so ist ihm

der Staat nicht die schützenden Formen schuldig,
die der ganz unschuldige Bürger bedarf. Was eis

unparthciischer Bannwart ist, hat schon Kühn ge-

sagt, und die Beurtheilung der Wichtigkeit des Falls
kann sehr zwckmäßig demjenigen Richter überlajst
werden, der die ersten Untersuchungen veranstaltet!
keine Verschiedenheit hierüber zulassen wollen, wurdr

bei kleinen Freveln übermäßige Unkosten veranlassen,
ich fodere Tagesordnung über .diese neuen M
träge.

Es wird beschlossen keine verschiedene Sehn-

tzungSart für verschiedene Fälle zuzulassen, und der

S der Commission zur Umarbeitung zurükgewiesen.

Der Vollziehungsausschuß fodert Berechtigung,
einen Nationalgarten zu Iscrten, welcher ehedeni

zum Gebrauch des dasigen Zvllcommis diente,
der 2y Klafter und 51 Exhuh Berner Quadratmaß
ses enthält nach Vorschrift des Gesetzes vom Z>

Jan. 1800 verkaufen zu dürfen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Cartier will schleich entsprechen weil der
Verkauf doch wieder zur Bestätigung vorgelegt wer-
den muß.

Jo mini federt nähere Untersuchung durch eine
Commisslou.

Cartier beharret, weil die Sache zu gering-
fügig ist, und die Nation Geld bedurft

Mania z stimmt Iomini bei, weil dieser Gar-
ten dem Haus sehr bequem ist.

Car raid folgt, deun wahrscheinlich wurde der
Werth des Hauses selbst durch diese Vcräusserung
um die Halste verringert, und doch kann der Vor-
theil dieses' Versufs »ich! groß seyn.

Die Bethschaft wird einer Commission überwie-
sen, in die geordnet werden: Iomini, Deggelcr
und Rosem.

Die Verwaltungskammer des Cantons Waldstet-
ten fragt in einer Bochschaft ob nach dem Be-
schlug des Vollziehungsausschuffes welcher die Be-
setzung der Pfründen wieder den ehemaligen Collato-
reu unter Bestätigung der Verwallungskammern über-
läßt, diese Vesta-ignng verweigert werden könne,
und ob die, kraft des frühern Beschlusses des Di-
rektoriums von den VerwastuugSkammern getroffenen
Wahlen nun gleichwohl gültig bleiben?

Anderwerth fodert Verweisung an die Voll-
jiehulig, welche ihre eigene Beschlüsse erklären soll.

Aug spur g er folgt, fodert aber baldigen Be-
richt von der bestehende» Commission.

A n d e r w e rth 6 Antrag wird angenommen.
Die Munizipalckät von Reyn, im C iaton Luzern

wünscht Entscheidung über die Frage: ob die Ar-
men von der Muaizipalitàt oder nach der chemali-
gen Ordnung der Steuerbusse erhalten werden
sollen

Desloes fodert Tagesordnung, auf das Mu-
ittjipalitatsgesctz begründet.

Bern, 2^. Februar lsov. (5. Ventôse VIII.)

E! mli II g e r. Dieß ist eine bloße Geizsttche von
dieser Gemeinde, die ihre Armen nicht eck alten will;
man gehe zur Tagesordnung, auf den bestehenden
Steucrbrsts begründet.

Desloes Antrag wird angenommen.

Grosser Rath, g. Februar.
Präsident: Hub er.

Würsch glaubt die gestrige Bittschrift der
Verwaltungàmmer von Waldstekte» in Rücksicht der
Psarrwahl?» sollte nicht ganz einfach nach dem ge-
steigen Schluß an die Vollziehung überwiesen weiden,
indem wir in Rücksicht der frühern Bittschriften über
diesen Gegenstand darauf begründet zur Tagesord-
nung giengen, daß kein Gest S den Rechten verfehle-
dener Gemeinden widerspreche, ihre Pfarren selbst zu
besetzen; jezt aber hat der Vellziehungsausschuß ver--
ordnet, daß solche Wahlen der Bestätigung der Ver-
waltungskanimerii unterworfen seyeneine von die--
sen fragt: .ob die Bestätigung verweigert werden
dürfe? Diese Sache ist zu wichtig, um ohne weck
ters der Vollziehung überwiesen zu werden, den?,
wenn dem Volk da wo eS seine Pfarrer selbst er-
nannte, dieses ihm so sthäzbare Recht genoimueir
wird so wird es sich aufs neue auch noch'in die-
sein Theil seiner Freiheit beraubt fühlen, und völlig
mißmurhig werden. Man nehme also den gestrige»
Beschluß zurück, und untersuche die Sache erst ge-
uauer von unsrer Seile.

Bas ler stimmt ganz Würsch bei, weil die
Verwaltungskammern kein Recht zu Bestätigung der
Pfarrer haben können man weise also die Sache
an eine Commission.

E sey er. Wir können nur vermittelst eines all-
gemeinen Gesetzes in diesen Gegenstand eintreten;
bis wir ein solches werden gegeben haben, m'-sseir
wir die einzelnen Verfügungen der Vollziehung aber-
lassen, und nur, wenn diese die Rechte eines Einzel-
nen beleidigt, können wir ihre Verordnungen aufhe-
ben, allein hier ist dieser Fall nicht vorhanden : eS
beklagt sich keine Gemeinde, daß man ihren recht-
mäßig ernannte» Pfarrer nicht bestätigen «ssis.
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sondern eins Verwaltungskammer fodert Erläuterung
über einen Beschluß der Vollziehung, und diese kön-
nen wir durchaus nicht geben. Uebrigens ist jene
verordnete Bestätigung der Pfarrer durch die Ver-
ivaltungskammer» vor der man sich zu fürchten
scheint, n-chts anders, als eine Erklärung, daß die
Wahl rechtmäßig geschah, und also gültig oder be-
stätigt sey; hierdurch werden die Wahlen der Gemein-
den nur desto besser gesichert, indem sich dann nach
dieser Bestätigung keine Faktion einer Gemeinde ge-
gen die rechtmäßige Wahl mehr auflehnen kann.
Man gehe also über Würschens Begehren zur Tages-
ordnung.

Bille ter stimmt Eschscn bei, fodert aber ein
baldiges Gutachten von der bestehenden Commission,

Anderwerth begreift nicht, wie man von uns
nun besondere Beschlüsse über diesen Gegenstand so-
dem kann, da man bis jezt alles dem Vollziehungs-
direktsrium überlassen hat, und jezt durchaus noch
nicht der Zeitpunkt da ist, in welchem hierüder ein

allgemeines Gesetz gemacht werden kann; er stimmt
Eschern ganz best

Cartier ist gleicher Meinung, fühlt aber, daß
die Commission über diesen Gegenstand noch nicht
so bald ei» endliches Gesetz vorschlagen wird un-
geachtet sie schon vor mehreren Monaten beauftragt
war, innert 14 Tagen zu rapportiren.

Würsch beharrt, besonders da in diesen Ge-
genden von denen hier die Rede ist, die Pfarrer
und die Kirchen ganz von den Gemeinden unterhal-
ten werden; übrigens will er gerne die Sache zur
Untersuchung einer Commission übergeben.

Carrard. Schon oft haben wir beschlossen

nichts provisorisches hierüber zu bestimmen, und al-
so, bis wir im Fall sind, endlich hierüber abzuspre-
chen, den Gegenstand der Vollziehung zu überlassen;
müßte jezt etwas Allgemeines bestimm! werden, so

würde in den einen Gegenden die ganze Geistlichkeit
aufgebracht, wenn die Wahlen den Gemeinden über-
geben würden; würde der entgegengeftzte Beschluß

genommen, so würde wieder in ganzen Gegenden
'Sas Volk gegen uns aufgebracht ; man bleibe also
einstweilen bei dem gestrigen Beschluß, und warte
mit dem allgemeinen Gegenstand zu bis über die

geistlichen Behörden im Allgemeine» abgesprochen
iwerdcn kann.

Billeter ist keineswegs zufrieden, daß das ak
Collaturrecht durch den Vollzichungsausschuß wieder
hergestellt wurde, weil dadurch auch das Volk noch

lange des freien Wahlrechts, aller Freiheit und
Gleichheit zuwider, beraubt wird. Man weise also
Sie Sache zu näherer Untersuchung einer Commis-
fk)n zu.

And erwerth. Der Beschluß des Vollste-
Hungsausschusses über diesen Gegenstand ist sehr

zweckmäßig und ein Beweiß, daß die Mitglieder

desselben das wahre Volksbedürfniß und den ch

grntüchen Volksgeist kennen; wenn wir einst dbk
diesen Gegenstand «rbnccn, so können wir keine bch

ern Grundsätze hierüber befolg?» als diese, um

der Religion gute Lehrer und dem Volk seine reib

giose Ausbildung sicher zu stellen; ich beharre auf

der Tagesordnung,
Cacmintran stimmt für Untersuchung desDi-

rekcorialbeschîusses durch eine Commission, wül dit

Bestätigung' durch die Verwaltungskammer für du

Pfarrcrwahle» der Gemeinden durchaus nicht noch

wendig ist, und zu einem ärgern Druck und Acist«
kratie führen würde, als wir auch ehemals nicht

ihatten.
Bille ter beharret auf der Commissionalunters

suchung, indem nicht nur die Feudal- Collakorrechte,
sondern diejenigen die auf Privilegien beruhten,
abgeschasst seyn müßen sonst könnten die Herren

von Zürich kommen, und behaupten, sie haben das

Recht, den ganzen Canton mit Seelenhirten zu ver-

sorgen.
Würschens Autrag wird angenommen, und

der Gegenstand an eine Commission gewiesen in

die geordnet werden: Cacmintran, Cartier, Bieß,
Basier und Biileter. Es wird ferner beschlossen,
daß die über die allgemeine Pfarremenmmg niede«

gcsezte Commission in 8 Tagen ein Gutachten vsr!e<

ge» soll.
Die Gemeinde Ormond, im Leman, wünschi

wegen ihrer Entfernung von dem DistriktshanMl
ein eigenes Gericht zu haben, und begehrt, daß im

Allgemeinen kleine Gerichtsbezirke und überall Eil!
tengerichte eingeführt werden.

Auf Des! 0 es Antrag erhalten die Abgeordnv
ten dieser Gemeinde die Ehre der Sitzung.

Desloes fodert Mittheilung dieser Vorschlägt,
die die Constitutionsverbcsserung betreffen an à
Senat.

Preux stimmt bei, fodert aber auch noch Mill
theilung an die Sitteugerichts - Commission.

Diese Anträge werden angenommen.
Die gleiche Gemeinde fodert Unterstützung D

den verunglückten B. Pichard.
Desloes fodert Mittheilung an die VoW

hung mit Anempfehlung.
Gap an y fodert einfache Mittheilung an dit

Vollziehung.
Der lezte Antrag wird angenommen.
Die gleiche Gemeinde wünscht in Rücksicht ihrtt

Armuth und erlittenen Unglücks von den rückständig

gen Abgaben befreit zu seyn.
Auf Desloes Antrag wird auch diese iM

schrift der Vollziehung überwiesen.
Escher, im Namen der Forsicommisilon, legn

folgende» abgeänderten 3. K seines Forstgutachten»

vor:
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§ z. Die Schätzung eines Schadens, den ir-
gend ein Holzfrevcl dem Eigenthümer einer Waldung
verursacht hat, geschieht in den Fällen, die der Ver--
leider bei seiner Anzeige als nicht 32 Franken über-
steigend angiebt, durch einen, in Fällen von größerer
Wichtigkeit aber durch zwei unpartheiische beeidigte
Tanuwarten oder Forstaufseher.

Desloes findet, die Commission sey sehr hart-
näckig auf ihren Gedanken, denen er nicht beistimmen
kann, sondern er fodert, daß, die Munizipaiitäls-
Präsidenten beauftragt werden, bei jedem Frevel zwei
Sachkundige unyarthei-scher Bürger zu ernennen,
welche den Schaden untersuchen und schätzen. Um
diese Abänderung zu treffen, begehrt er Rükweisung
des § an die Commission.

Escher. Der Staat hält zur Besorgung der
Forstpolizei im ganzen Umfange der Republik eigene
Beamte, die dieses Geschäfts kundig seyn sollen,
wärmn denn will man diesen Förstern die Schätzung
der begangenen Fr>weln entziehen, nm sie theils in
die Willkühr der Munizipalitätspräsidenken zu legen,
oder um sie unerfahrnen Männern preis zu geben?
In vielen Gegenden Helvetiens sind die Munizipali-
tätsbezirke so ausgedehnt, daß klcäie Reisen occur-
sacht würden, wenn »och neben dem Richter der
Munizipaiitätsprästdent die Anzeige erhalten, und erst
nachher die Schätzer absenden muß, um die Unter-,
suchung anzustellen; durch diesen Aufschub wird der
Frevler alle Zeit erhalten, die Spuren des begangenen
Frevels zu vernichten, und unbekannt zu" bleiben,
während dieses nicht leicht geschehen wird, wenn die
beeidigten Förster, indem sie d n Frevel entdecken,
sogleich die erfsderlichen Nachsuchungen und Scha-
tzungen vornehmen können. Der K ist nothwendig,
wenu wir Forstficherung möglich machen wollen.

Carmiu tran will die Banwarteu zu Schätzern
annehmen, aber in wichtigen Fallen will er den Par-
theien zugeben, gerichtliche Schätzungen vornehmen
zu lassen, wenn sie mit der ersten Schätzung nicht
zufrieden sind.

Er lach er will den Vanwarten selbst tin kleines
Strafrecht ln Fällen zugeben, welche nicht 6 Batzen
übersteigen; ohne diese Compekenz glaubt er sey keine
Forstpolizei möglich; er fodert also Zurükweisung
des Gutachtens an die Commission, um dasselbe un-
ter diesem Gesichtspunkt umzuarbeiten.

Desloes beharret, weil in einigen Gegenden
die Forster für die Frevel verantwortlich sind, und
also, wegen dein Gesellschaftsgeist, der unter ihnen
herrscht, allgemein als partheiisch anzusehen find,
besonders da sie in einigen Gegenden einen Theil der
Buße ziehen; auch wäre die Compekeuz, die wir den-
selben hierdurch ertheilen würden, übermäßig, da
wir doch den Friedensrichtern keinen Neuchaler Com-
petenz ertheile» wollten.

Koch. So weit scheinen wir doch ziemlich einig

l
zu seyn, daß die Schätzvngsart kurz seyn müsse; rm«
glaube ich sey es ziemlich auffallend, doß der Vors-
schlag der Commission kürzer ist, als der von Des-
loes, den« sehr oft könnte d:e Ernennung derSchä-
tzer durch die Munizipaiitat, und die Hinreise der--
selben in den gefrevelten Wald sich etwas lauge ver-
ziehen, besonders in den Berggegenden, wo die Wal-
düngen oft in sehr entfernten Thalern sich befinde-..
Die Einwendung, daß die Förster alle partheiisch
seyen, ist nicht wichtig, oder wir müßten als Geg n-
stück den gleichen Gcsellschafcs - und vlso Parch i-
lichkeitsgeist unter allen denjenigen Bürgern anneh-

'

men, die nicht Förster sind. Die Bestimmung daß
unpartheiische Förster die Schätzung vornehmen sol-
len, ist durchaus sichernd gegen alle Einwendungen
Desloes, und ich unterstütze dalier den §.

Anderwerth kann diese ungeheuer große Com-
petenz den Forsthütern nicht übergeben, sondern will
den Partheicn überlassen, wenn sie mit der ersten
Schätzung nicht zufrieden sind, dieselbe durch zwei
unpartheiische Bürger rcvidiren zn lassen.

Rellstab. Wenn jedermann ss sehr überzeugt
wäre, wie nothwendig es ist um den Frevel zu hin-
der», die kürzest möglichen Formen zu best-mmen,
so würden nicht so viele Einwendungen gegen diesen
Z gemacht, als es jezt der Fall ist; laßt uns doch
auch einiges Zutrauen in die eigens hierzu beeidigten
Bauwarum haben, und asso den K annehmen.

Leg! er. Wann einer einem andern sein Eigen-
thum raubt, so ist er eigentlich ein Dieb, und noch
nie hab ich gehört, daß mau den Dieben so viel
Recht, ihren Diebstahl zu schätzen, und von den
Schätzungen zu appelliren, übcriäßt; wenu wir so
zu Werke gehen, und immer nur den Dieben schu
tzen wollen, so werden wir mit unsrer Polizei nicht
weit kommen; ich unterstütze ganz den I.

Oesch stimmt zum Gutachten, und besonders
zn Leglers Vertheidigung desselben; er war auch För-
ster, und weiß, daß wenn der Förster nicht schätze»
darf, die meisten Frevel ungeahndet bleiben werden,
weil meist nur die augenbukliche Untersuchung des
Frevels, die Schätzung und Entdeckung desselben
möglich macht.

Der § wird angenommen.
Desloes fodert, daß für diejenigen Gegenden

wo bisher eine andere Schätzung statt hatte, und vs
die Förster entweder die Frevel selbst vergüten m-.s-
sen, oder wo sie einen Thell der Buße beziehen, de-
jeuige Schatzungsart statt haben dürft, welche er
hierüber vorschlug.

Cartier fodert Tagesordnung über Desloes
Teisaz, weil das Gesez nur unpartheiische Schätzer
zuläßt, und also der Beisaz durchaus uberfiüßig,
und schon im § enthalten ist.

Desloes beharret, weil ber Körperschaftst,eist
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jede Unparteilichst unter den Förstern unmöglich
macht.

Er la cher. Immer Hort man nur von der Si«
chsrheit, die man dem Frevler gcden will, sprechen,
und nirgends will man dem Eigenthümer die gleiche
Sicherheit geben, und ihn von einer zu niedern Scha-
tzung appelliren lassen; ich federe hierüber einen Bei-
saz Z, der auch dem Eigenthümer gehörig sichernd
sey- -Carrard unterstüzt Desloe's Bemerkung, denn
die Banwarcen werben sich immer gegenseitig unter-
stützen, und es ist sehr leicht möglich, daß sich in
der Nahe keine wirklich impartheiischen Förster bcsin-
den; mn für diesen Fall das Geftz âwendbar zu
machen, füge man dem augenommneu § noch die
Worte bei: »in Ermanglung von unpartheiischen
Bauwarten soll die Schätzung durch uupartheiische
sachkundige Manner geschehen. "

Koch stimmt Carrard bei, mit dem sich auch
Cartier und Desioes vereinigen, und dessen Bei-
saz angenommen wird.

Koch zeigt im Namen der Saalinspcktoren an,
daß das Truppencorps, weiches zur Instruction in
Bern war, und zugleich die Wache der obersten Ge
walten besorgte, diesen Nachmittag zum ieztenmäl
manövrircn wird; er ladet zur Besichtigung vessel-
ben ein.

Der V llziehungsausschuß übersendet folgende
Tothschaft, die an die bestehende Commission gewie-
se» Wird.

Bürger Gesezgeber!
Fünfzehn Bürger von Zürich, Mitglieder der

ebmaljgkiz Regierung, geben in ihrem und in dem
Namen ihrer gewesenen College» in beiliegender Bitt-
schrift eine Erklärung, Betreff des Gegenstandes der
Entschádigungsfodcrungen von Seite der durch die
alte Regierung verfolgten Patrioten. Da Sie, B
Gesezgeber, sich in Folge einer Botschaft des Voll-
ziehungsdirektorwms vom ig. Dez. 1799. mit die-
sem Gegenstande beschädigen, so beschränkt sich der
Vollzichungsausschus; Imrauf, Ihnen die oberwähnte
Erklärung zuzusenden.

Republikanischer Gruß!
Folgen die Unterschristen.

Bürger Präsident,
Bürger Vollziehun g seommissärs!

Vor etwas mehr als einem Monat sind auf Be-
fehl des ausgelosten helvetischen Direktoriums nicht
nur die noch kebcnde Glieder der ehevvrigen Zürche-
rischen Regierung, sondern auch die Erben der Ver-
storbenen zusammenberufen worden, um von dreien
DN' iktsgerichten die man zuss Beurtheilung der Eut-^
schädlgunZssache vorgeschlagen hatte, eines zu ver-'
werfen.

We Anwesende -- ein einiges Individuum aus-

genommen — haben diese Aufforderung von sich â
griehnt, und sind hingegen zu der Reclamation M
standen, welche von zwei ihrer ehevorigen College
gegen das Dekret der gcstzgebenden Räthen schüft-

lich ist eingereicht worden.
In der Ungewißheit, was diest Reclamation fîir

ein Schiksal gehabt, und ob nicht das EntschW
giiugsgcschäft von neuem möchte in Bewegung konm

ine«, finden Endsnnterzeichnete sich gedrungen, Sm
V. VsllzichungscomMisszrs, auf diesen Gegenstand
aufmerksam zu machen.

Um unnöthiges Aussehen zu vermeiden, haben i

sie zwar nur in kleiner Anzahl diesen Schritt unten

nommen; sittd aber dennoch der Zustimmung sämb

sicher Mitangesprochener versichert, wann sie den

Grundsaz behaupten: " daß die ehevorige Zürcher»
„sche Siegierung weder im Ganzen, noch im Elnzeb

„nen für Verhandlungen könne verantwortlich g»

„macht oder richterlich belangt werden, welche als

„Folgen ihrer unter der alten Verfassung auf sich

„gehabten Pflichten anzusehen sind, und eben darr»»

„keineswegs unter die Richtschnur der Maximen M
„Meinungen fallen, welche die jetzige Constitutiorl
„aufstellen und begünstigen mag."

Mit vollkommenem Zutrauen bleibt es, B. Voll-

ziehungscommissars, Ihrer Weisheit überlassen, m
dieser geziemenden Vorstellung jeden dienlicherachtW
den Gebrauch zu machen; zumal auch die Endsun-
lerzeichnete» in der festen Ueberzeugung stehen, daß

durch Ihre Leitung das Geschäft zu keinem Abschluß

gelangen wird, wofern allenfalls die Behörde, s»

sich darmit befasset, noch weitere Aufklärung üb»

die Gründe der Angesprochenen bedörfcn sollte. ì

Gruff und Verehrung:
Zürich den 22ten Jan. igoo.

Unterzeichnet:
Hs. Kaspar Fries. Diethelm Lavater, M. D
Wilhelm Füeßlin. Hans Reinhard.
Hs. Konrad Ott. Hs. Konrad Escher. »

Hs. Konrad Escher. Hs. Jac. Peftaluz.
Hs. Kaspar Ulrich. Hs. Kaspar Hirzel.
Kaspar Orell. Hs. Hr. Schinz.
Salomon Escher. Kaspar Meyer.
Salomon Escher»

Der Vollziehungsanssthuß übersendet FnschriD
von mehrern Geistlichen und Beamten des Karwui
Baden (siehe St. 68 des N. Rep. Watts), uuk

von den Gemeinden Stäffis und Drsonans im Ka«

ton Fryburg, weiche ihre Fre- de über die Ereigmff
des 7. Jenners und ihre Anhänglichkeit a» Helvetic»

bezeugen. Sie werden dem Senat mitgetheilt. „

(Die Fortsetzung folgt.)
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G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 8. Februar.

(Forlsetzung.)

Der Vollziehungsausschuß fodert für die Bedürft
Nisse der Kanzlei des Gchazamtes 6000 Franken /
welche sogleich mit Dringiichkeitserklärung bewilligt
werden.

Der Präsident zeigt an, daß ihm eine Zuschrift
von Genferbürgern an Bonaparte zugekommen sey,
in der die erster» wieber ihre Unabhängigkeit zuruft
fodern.

Am y. Februar waren keine Sitzungen in beiden
Rathen.

Grosser Rath, 10. Februar.
Präsident: Hub er.

Hecht erhält fürs Wocheu Urlaub und Tabin
auf Jacquiers Antrag für 14 Tage Urlaubsver-
tängerung.

Der Vollziehungsausschuß fodert für den B.
Senator Heg lin eine Urlaubsverlängerung von Z
Wochen, zu Beendigung von Lieferungs - Liquida-
tionsgeschäften.

Auf Cartiers Antrag wird diese Botschaft dem
Senat mitgetheilt, weil der grosse Rath nichts von
dem frühern Urlaub weißt.

B entier fodert, daß das Begnadigungsöegch-
ren des Direktoriums zu Gunsten des B. Simon In-
eichen von Hizkilch, über welches man vor einigen
Monaten zur Tagesordnung gieng, aufs neue durch
eine Commission untersucht werde.

Escher. Die Versammlung gieng über jenes
Begnadigungsbegehren zur Tagesordnung, weil das-
selbe zu seiner Unterstützung schwache Gründe enthielt,
nun werden verschiedne Aktenstücke vorgebracht, die

für diesen Bürger günstig seyn sollen, diese sind wir
also zu untersuchen schuldig, und in dieser Hinsicht
stimme ich für Verweisung an eine Commission.

Bentlers Ankrag wird angenommen und in die
Commission geordnet: Schlumpf, Beutler und Ehr-
mann.

Die Fortsetzung des Forstftevelgutachtens wird
in Berathung genommen.

K 4 wirb mit den beiden folgenden §§ ohne Eins
wendung angenommen.

§ 7. And erwerth findet den § zu hart, und
glaubt die Gefängnißstrasse, welche hier den Gelds
straffen beigesczt ist, sey ungerecht; er stimmt also für
Durchstrcichung dieses Theils des Z.

Kühn. Es ist hier um Beschützung eines wichs
ligen Eigenthums zu thun, welches besonders seit
der Revolution auf eine schändliche Art verlezt wurde:
die Geldstraffe an sich selbst ist nicht abschreckend genug
und nicht hinlänglich für solche Vergehen: ich unters
stütze daher den §.

Rellsiab stimmt Anderwerth bei, und will der
Ausgelassenheit wegen, die hierüber während der Res
vslutionszeit entstund, nicht so harte Straffen des
stimmen, die das Ehrgefühl der Bürger zu sehr kraus
ken und also allmähiig unterdrücken würden : die
Geldbußen sind hinlänglich abschreckend,

Anderwerth beharret auf der Durchstreichung
der Gefängnißstraffe.

Deloes. Man sehe aufs Ganze; nicht die Ars
men allein freveln Holz, gewisse reiche Bürger, die
oft den Bannwarten Furcht veranlaßen und sich daher
vor ihnen sicher glauben, verfallen noch häufiger in
dieses Vergehen. Eine bloße Geldstraffe würde zu
Spekulationen Anlaß geben denen sich der nicht ganz
arme Bürger besonders leicht ergeben konnte, wenn
er nicht noch durch körperliche Strassen, wie die Ges
fangenschaft, abgeschrekt würde. Man nehme also
den K unverändert an.

^ Escher. Man vergleiche diese vorgefchlagne
Straffe wider den Holzftevel mit jenen fürchterücven
Straffen wider den Feiddiebstahl, die unser peinliches
Gesezbuch enthält, und die nun auf den vierten Theik
vermindert wurden, und man wird das Gutachten
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immer noch eher zn mäßig als zu hart finden. Hol;-!
frevel ist Raub des Eigenthums eines andern, den
wir nicht bloß mit einer Geldbuße belegen dürfen,
wenn wir nicht die Sittlichkeit des Volks zn Grunde!
richten wollen, denn die Strafgesetze bilden auch nach
und nach den Begriff des Grads der Vergehen:
ist nur Geldstraffe da, so wird der schlaue Mensch
mit dem Holzfrevel Vortheil suchen, weil einmal ent-
dett und gestraft, ihm nur den Vortheil von zwei
Freveln wegnimt, und ihn keine Entehrung vom Ver-
brechen zmükschrekt: besonders unter diesem Gesichts-
Punkt ist der § wichtig.

Graf stimmt zwar auch für Beifügung einer,
entehrenden Straffe, glaubt aber, die Gefangnißsiraffe
sey unzwekmäßig; er will statt derselben öffentliche
Arbeit festsetzen, damit aus dieser Straffe doch auch
irgend eine Art von Nutzen entstehe.

Relistab beharret und glaubt, da die Gefäng-,
nißstraffe entehrend ist, so würde die Bestimmung^
derselben auf so kleine Vergehen der Sittlichkeit des'
Volks weit nachtheiliger seyn, als der von Eschern
aufgestellte entgegeugeftzte Fall: überdem sind viele
Arme, die durchaus allster Stand sind sich das be-

nöthigte Holz zu kaufen; man bestimme also, daß
unter 4 Fr. Schaden Nicht mit Beifügung der Gc-
fangnißstraffe, sondern nur mit der Geldbuße belegt
werde, und wende also den § nur auf die Frevel
an, die über 4 Fr. betragen.

Delves, baut Rellsiabs Meinung giebt es
also ganze Classen von Bürgern, die ohne Holz zu
stahlen, nicht leben können: dieses glaube ich nicht;
wäre aber dieser Fall da, so laßt mis durch Gesetze
h fen, aber nicht durch Begünstigung des Dicbstahis
und Aufstellung des Grundsatzes, daß dieser keine

entehrende Straffe verdiene: Grafs Wunsch wäre frei-
freilich zwekmäßig, aber in diesem Augeublik ist er

unanwendbar, weil keine Anstalten hierzu da sind
und weil sich die Frevler dieser Straffe leichter ent-
ziehen könnten.

Graf beharret auf der Bestimmung der vssent-
lichen Arbeiten als Straffe, denn die Gefängnißstrasse
ist nicht überall anwendbar, da hingegen die vffentii-
chen Arbeiten dieses sind, weil allenthalben Strassen
oder etwas der Art zn verbessern sind.

Schlumps stimmt Graf bei, und versichert,
daß viele hundert Bürger sind, die nur durch Frevel
das erfoderliche Holz sich anschaffen können.

Cartier begreift nicht, warum man den Holz-
diebstahl so sehr begünstigen will, besonders da der
:r. H des Gutachtens alle alten Gebräuche beibehàlt.
Er glaubt die Gefaugnißflraffe zwekmaßig; wann sie

es indessen nicht überall ist, so kann man zur Wahl
des Richters die öffentliche Arbeit, aber dann zur
doppelten Zeit beifügen.

Pauli glaubt, mau sollte ein Gesez geben, daß
alle Armen aus den National? oder Gemeindwäldern

ihr nöthiges Holz erhalten, dann werde der F«»îl
von selbst aufhöre«: er fodert also Rükweisung a,

die Commission.
Kühn. Man fängt an, den Holzfrevel auf ei-

ner Seite darzustellen, die d-n Begriffen von Mow
litat, die zum Schutz des Eigenthums nothwentz
sind, höchst nachtheilig ist: Holfrevel stst eine Ä
Diebstahl, entehrt an sich selbst, warum also d«
selben nicht mit entehrenden Straftn belegen? Zwik

maßig ist es, daß die Armen soviel als möglich 11

Holz unterstüzt werden, aber wenn dieses auch st

noch nicht geschehen kann, so sind sie deßwegen st

neswcgs zum Holzsrevel berechtigt. Ich beharre
dem §.

Der § wird unverändert angenommen.
§ 8 und die Z folgenden KZ werden ohne W

Wendung angenommen.
§14. Fierz will diesen § nur dann annehme»,

wenn ihm ein Beisatz zugegeben wird, der bestimmt
daß die Strafe nur dann augewandt werde, wen»

die Abführung von der Straße in einem Wald ohn«

Noch geschieht, weil dieses zuweilen nicht auszm

weichen ist, wenn die Wege sehr schlecht und krumm sind,

Nüce beharret auf dem K, und wenn man dem

selben nicht annehmen will, so bestimme man ft
Ausnahme nicht auf Nothfalle, sondern auf die allen

äusserste» Nothfälle.
Carrarb. Dieser § ist uicht annehmbar, wei!

er eine entehrende Straft auf eine Handlung legs

die an sich selbst nicht entehrend ist, und ohne â
Bosheit aus bloßer Nachläßigkeit, und vielleicht B
aus Nothwendigkeit geschehen kann; wahrscheinlich'

ist ber K hauptsächlich in feiner Abfassung unrichtig,

man weise ihn der Commission zurük.
Erlacher stimmt zum Gutachten, weil dieser?

nothwendig ist, um die Waldungen gegen ein nM
ciges Verheerr.ngsmittel zu schütze» ; aber wenn!»t
Straßen so schlecht sind, daß sie unbrauchbar sich

so mache man die Buße diejenige Gemeinde entrich'

ten, welche eine solche Straße in brauchbarem Elans
hatte erhalten sollen ; dieses wird viel zur Verbesserung'

der Straßen beitragen.
DeSl 0 cs fodert Rükweisung an die CommiffM

um diesen K, der einerseits sehr nochwendig ist,

derseis aber nicht auf diese allgemeine Art anwe»»»

bar seyn kann, in seiner Abfassung zu verbessern.

Bourgeois fiimntt unter dem Beding zuu> ^
daß ausserordentliche Falle, mit Kenntniß der B^R
warten, von der Straft ausgenommen, und ^
dieser die GefangnWrase weggelassen werde.

Nâce vereinigt sich mit Carrard, und will de<^

§ die Ausnahme beifügen, für den Fall, wannenm
oc» Eigenthümer des Waldes zuerst um Erlaubnis
befragt hatte, von der Straße abzufahren.

Escher. Der K ist in dieser Allgemeinheit n»

zwekmäßig und selbst ungerecht, wie Carrard M
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deutlich bewies; aber da diese Forstsicherung sehr
wichtig ist, so gebe man den § zu sorgfältigerer Ab
fassung an die Commission zurük.

Der § wird der Commission zurnkgewiesen.
DerVollzichungsau<chuß fodert Bestätigung des

Verkaufs eines Wagenschofs des Schlosses Aarwam
gen fstr li^o Franken.

Nüce wil! sogleich entsprechen.
Cartier fodert nähere Untersuchung durch eine

Commission.
Geyser stimmt Nüce bei, weil der Verkauf

günstig ist.
Der Botschaft wird entsprochen.
Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Grosser Rath, il. Februar.
Präsident: H über.

Die Schuster und Schneidermeister von Basel
klagen über unzwekmäßige Aufnahme der Fremden in
das helvetische Bürgerrecht, und über unbedingte
Einfuhr fremder Fadrikprodukte, wahrend die schwel-
zerischen Waaren nicht in Frankreich eingeführt wer
den dürfen.

Erlacher. Das übereilteste Gesez, welches wir
gaben, war die Gewerbsfreiheit, ehe Polizeigcsetze
über die Gewerbe vorhanden waren; da das Uebel
nun einmal da ist, so weise man diese Bittschrift
an die Gewerbspolizeicommission, mit dem Auftrag,
in 8 Tagen ein Gutachten vorzulegen.

Escher tst hierüber mit Erlacher ganz einig, al-
lein da die Vollziehung die Polizei besorgen muß, so

theile man diese Bittschrift dem Vollziehungsausschuß
mit.

Diese beiden Anträge werden angenommen.
Einige Bürger von Frauchwyl und Rapper-

schwyl, im Kanton Bern, klagen über ungerechte
Vertheilung der Gemeindslasten.

Auf Desloes Antrag wird dies« Bittschrift
der hiermit beauftragten Commission zugewiesen.

Die Munizipalitat ven Appenzcll zeigt an, daß
sie durch die Verwendung der Geistlichen der Stadt
Basel von dieser Gemeinde mit andern Gemeinden
uutersiüzt wurde; zugleich schildert sie die traurige
Lage ihrer Gegend, in Rüksicht auf häufige Einquar-
tierungen und Requisitionen.

Sch!umpf freut sich über diese Mildthätigkeit,
von der er ehrenvolle Meldung fodert; zugleich zeigt
er an, daß die Franken aste vorräthigen Lebensmit-
tel im Kanton Sentis aufzeichnen, welches die größte
Unruhe und Mißmulh in jenen Gegenden verursacht.
Er fodert Mittheilung des ersten Theils der Bittschrift
an den Senat, und des zweiten Theils derselben an
die vollziehende Gewalt.

Dieser Autrag wird angenommen.
Die arme» Bürger yonMooöaffollttn, im Dist-

rikt Schüpken, klagen, daß die alten Krieg-ge'der
von der Munizipalitat zu Requisitionen vcrwe>,oec
wurden, zu denen die Tauner nichts beizutragen ge-
habt hätten, und beschwere» sich über ungerechte
Vertheilung der Gemeindsbeschwerden.

An den VoLziehungsausschuß gewiesen.
Esch er, im Namen einer Commission, trägt

darauf an, die Bittschrift des B. Crassier im Leman,
die ihr übertragen wurde, an den Vollzi-Hungsaus-
schuß zu verweisen, weil dieser Bürger begehrt, von
dem zu vcrsteurenden Grundstük eine ins Ausland
schuldige Summe Gelds abzuziehen, oder die Abga-
ben mit Entschädigungstiteln wegen Aufhebung der
Feodalrechte entrichten zu dürfen, und dieses Begeh-
ren in die Vollziehungsgcwalt gehört.

Dieser Antrag wird angenommen.
Bourgeois Vorschlag über die Aufhebung der

Weidrechte wird deutsch vorgelesen.
Desloes dankt für diesen Vorschlag, glaubt

aber, die Berathung des Comnüssionalgutachtcns
soll dieses Vorschlags wegen nicht unterbrochen wer-
den, besonders da derselbe verschiedene fremdartige
Gegenstände mit umfasse.

E sch er. Wann wir wirklich in der Berathung
des Commissionalgutachtens begriffen waren, so würde
ich Desloes beistimmen; allein da dieses nicht der
Fall ist, so trage ich darauf an, diesen Vorschlag
der Commission zuzuweisen, mit dem Austrag, den-
selben gemeinschaftlich mit Bourgeois zu untersuchen,
und für Verbesserung ihres eigenen Gutachtens zu
benutzen.

Desloes vereinigt sich mit Eschern, dessen
Antrag angenommen wird.

Spengler entschuldigt Ackermanms Abwesen-
heit durch Krankheit.

Lüscher, im Namen einer Commission, trägt
darauf an, die Bittschrift der Nachgeiaßnen des
sich selbst entleibten Johann Stöbels, von Densbüren,
im Aargau, die für die Verlassenschaft dieser Un-
glükiichen bitten, der Vollziehung zu überweisen,
um nach der Lage der Geschäfte hierüber zu handein.

Angenommen.
Die Gemeinden Rügxau und Rügspach, im

Distrikt Nicderemmenthai, fodern eigene Salzbütten.
Lüthi fodert nähere Untersuchung durch ein«

Commission.
Desloes fodert Verweisung an die Vollziehung.
Dieftr lczte Antrag wird angenommen.
Der Vollziehungsausschuß fodert für Herzog v. Css.

einen Urlaub, um denselben zu einer wichtigen Sen-
dung an ben Obergcneral zu gebrauchen.

Diesem Begehren wird entsprochen.
Die Gemeinde Altenburg im Aargau fodert, dass

die Höfe, welche mit ihr vereinigt wurden, »ucht
ihrer Gemeinde, sondern nur ihrer Munizipalität.ein-
verleibt seyn sotten.



Kuh« fodert Entsprechung, weil unser Beschluß
herüber diesem Wunsch gemäß hätte seyn sollen,
denn wir konnten dieser Gemeinde keine neuen Mitei-
genthsimer an ihren Gemeindgütern zuerkennen.

Dieser Ankrag wird angenommen.
Zwei und dreißig Bürger von Aaran fodern Ver-

kürzung der Rcchèsformen klagen über willknhrliche
Anwendung der peinlichen Gesetze, zufolge der vor-
genommenen Abänderung mir demCnminalcodex, und
schimpfen wider die.Advokaten.

Escher. Der erste Gegenstand enthält einen
frommen Wunsch, den wir alle mit den Bittstellern
theilen, ohne die Erfüllung desselben vorzusehen;
man weise ihn der bestehenden Commission zu. Der
zweite Gegenstand hingegen ist wohl nicht so über-

legt, denn wenn die Verbrechen ohne Rükßcht auf
die lindernden Umstände, die dabeij eintreten können,
und ohne Rüksicht auf die materielle Größe derselben,

aleich gestraft werden sollen, wie es unser grausames
Gesezbuch bestimmt hatte, so wird mehr Ungleichheit
und Ungerechtigkeit bewirkt, als durch Inlastung
der Wilttühr der Richter zu Milderung der Straft»;
laßt uns also ruhig bei unserm Beschluß hierüber
bleiben, und über diesen Theil der Vittschrrft zur
Tagesordnung gehen. Was denn den etwas groben
schimpfenden lezwn Theil der Bittschrift betrifft, so

lohnt es sich nicht der Mühe, darüber einzutreten;
schimpfen über ganze Klassen von Bürgern verräth
immer entweder Uusittlichkeit,.oder Unverstand.—

Dieser Anttag wird angenommen.
Die Versammlung biidst sich in geheime Sitzung.

Nachmittagsitzung.
Die Gemeinde St. Croix, Distrikt Grandson im

Leman, fodert für ihre Pfarrer die seit 7 Monaten
rükständige Besoldung.

Cartier fodert Verweisung an die Vollziehung,
obgleich er bemerkt, daß diese Gemeinde etwas mehr
Gedult haben sollte, weil andere Pfarrer seit der
Revolution so viel als gar nichts bezogen haben.
Dieser Antrag wird angenommen.

Die Wittwe des verstorbenen Bürger Joseph
Jeagi fodert für ihren verstorbenen Mann, der Can-
tonsri'chîer in Eoiochurn war, die rükständige Be-
soldung.

Cartier fodert mit Anempfehlung um Entspre-
chung Verweisung an die Vollziehung, indem diese

Bürgerinn von ihren Gläubigern verfolgt wird.
"Deslöes folgt mit der Bemerkung, daß an-

öere Beamte noch gar nichts erhalten haben, und
daß also diese Wittwe Gedult haben sollte.

Nüce folgt, und wundert sich, daß niemand
bezahlt ist; seder der so heilige Ansprachen hat, muß
berechtigt werden, seine Gläubiger an den Finarzmi-
r. ister zu verweisen. Die Bittschrift wird an die Voll-

ziehnng mit Anempfehlung um Entsprechung, zugu
wiesen.

Der Weibel des Cantongerichts von Frybmg,
fodert für sich und seinen Suppleanten Besoldung
Bestimmung. An die Besoldcngscommission gewieft».

Die Munizipalität von Wangen, im Cantos

Lnzcrn, fodert daß der Hof Leidenberg wieder mit

ihr vereinigt werde.
Schlumpf fodert Tagesordnung.
KiIch mann fodert nähere Untersuchung duft

eine Commission.
Cartier fodert Vertagung in Erwartung à

neuen Constitution.
Schlumps vereinigt sich mit diesem Antrag,

welcher angenommen wird.
Die Munizipalität von Leimiswyl, Distrikt Lass

genthal, im Canton Bern, die weder Gemeind- noch

Armengütcr besizt, wünscht, daß die Armen durch

eine Vermögenssteuer, von der. auch die Hintersaßi»
nicht ausgenommen seyen, erhalten werden.

Deslöes fodert auf das Munizipalitälsgestj
begründet die Tagesordnung.

Schlumf fodert Untersuchung durch eine Cos»

mission.
Grafenried fodert auf den 7ten §. des Ar»

gerrechts-Gesetzes begründet, die Tagesordnung.
Fierz glaubt, diese Bittschrift sey der ähnlich,

die vor einiger Zeit von der Gemeind Belp eingieng,

übersandt worden, er fodert Verweisung an die M
che Commission. Grafenrieds Antrag wird angk

nommen.
Einige Bürger der Gemeinde Büttigen im C«!

ton Bern, fodern Waldungen zurük, die ihr ve-

der alten Regierung ungerechter Weise entrissen war

den seyn sollen.
An die Vollziehung überwiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Erklärung.
Man hält es für Pflicht, einer Aeusserung

B. Dilleter (S. n. r. Blatt Nro. 54.^ „Da
„lezthin daS Convent von Zürich eine»
»sehr gcschäzten Mann nicht zum Pfarrtt
„machcnwollte, weil er hochdeutsch sprach'
öffentlich zu widersprechen, und sie für förmW
Unwahrheit zu erklären. Die Wahrheit ist: daß less,

hin das Convent von Zürich einen Prätendenten ""

eine Pfarre des Cantons nicht zur Wahl Vorschlags
wollte, weil er kein helvetischer Bürger war, M'
nach bisherigen Gesetzen und Uebungen, mit solche.,

nicht in gleichen.Rechten stand.
Zürich den i?ten Hornung igoo.I oh. Jakob Heß, Autiste?«
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Die Munizipalität Sempach fragt, ob die Bür-
ger, da wo sie wohnen, over La wo sie Aktivbürgcr
sind, die Abgaben bezahlen sollen.

S ch lumps fodert Tagesordnung.
Kiichinann fodert Verweisung an eine Com-

Mission.
Thörin folgt Kilchmanu. Bourgeois folgt.
Escher fodert Verweisung an die Vollziehung,

weil bis zum neuen Abgabcngesez die von der Voll-
Ziehung bisher bsobachtete Ordnung beibehalten wer-
den soll.

Bourgeois beharret. Eschers Antrag wird
angenommen.

Die Mehrheit der Bürger von Sempach klagt,
daß die Minderheit der Burger sie an Einfristung
und besserer Benutzung der Genieindgüter hindern
wolle. Auf Schlumpss Antrag wird die Bittschrift
an die bestehende Commission überwiesen, von der er
als Präsident ein baldiges Gutachten verspricht.

Br. Mandrot von Morsee im Leman klagt
wieder eine Auflage die von der Verwaltungskammer
ausge»chrieben wurde.

Bourgeois. Die Form mag etwas unzwek-
mäßig gewählt worden seyn, allein da diese Auflage
Zur Abhält», g derRequisitio en d.ent, so ist die Sache
doch wohlthätig. Man theile die Bittschrift der Voll-
Ziehung Mît. Angenommen.

Die Gemeinde Visroye im Canton Leman, so-
dert -erlagung der Beziehung der verfallenen Grund-
Zinse, u w Be oldung der Soldaten des Vaterlands.
D>e Bittschrift w.rd der Vollziehung überwiesen.

Grosser Rath, 12. Hornung»

Präsident: Hub er.
Ruf Cartiers Antrag soll die Commission über

die Form der Loskanfung der Grundzinse.'ehestens
ihr Gutachten vorlegen.

Der Obergerichtshof übersendet folgende Both-
Schaft, welches der betreffenden Commission über-
wiesen wird.

Der oberste Gerichtshof der helvetischen einm
und untheilbaren Republik, an die aesezae-
beuden.Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Dem obersten Gerichtshof ist das Gesez vom 27.

Kenner lezehin zugekommen, durch weiches derRicsi-
ter begwalriget ist, in seinen Criminalsentcnzen bei
cintrettenden MilderungSgründen von der Strenge
des peinlichen Gesezbuchs a^nweicheiw

Dieses Dekret wird den wohlthatigen Zwek er-
reichen, daß die Bestrafung der Verbrechen »ach ei-
nein richtigeren Verhältniß statt haben wird, als es
bis dahin geschehen konnte. Allein der oberste Ge-
ttchtshof findet sich noch in der Anwendung eines
Shells desselben verlegen, und sieht sich daher aenö-
thigt- Sie, Bürger Gesezgeber, um nähere Erläu-
terung zu bitten.

Durch den zten Artikel des gemeldten Gesekes
wird verordnet, daß in allen Fällen, wo das Gele»
eine andere Strafe als die des Todes verhängt, dia
Milderung derselben bis auf den vierten Theil der
Qtrase statt haben könne; nun wird durch d-m 5
zZ des peinlichen Gesezbuchs auf die Wiederkwluna
eines Verbrechens die lebenslägliche Verbannung be-stimmt, eine Strafart, für deren Milderung den»
Richter kein Maßstab gegeben ist; da aber auch fsio
dieien Fall wesentliche Milderungsgründe eintrete»können, fo wünschte der oberste Gerichtshof, daßSie, Burger Gesezgeber, in Vervollständigung des
Gesetzes vom 27«» Jenner das Verhältnis b-stim-
men mochten, nach welcwn die lebenslänglicherer-
bannungen von dem Richter gemildert werden könne

Republikanischer Gruß.
Der Präsident am obersten Gerichtshof.

^ I. R. Schnell. "
Der Gerich tschreib er F. L. H Kr wer.
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Zihlmann im Namen der Mehrheit einer Com-
mission, legt folgendes Gutachten vor:

Bürger Repräsentanten!
Auf die Bittschrift vom siten Oktober 1799 von

der Gemeinde Hilferdingen, worin selbe verlangt, zu
der Pfarre» und Kirchspiel Uffhusen einverleibt zu
werden.

Und hingegen auf die Petition der Munizipalièât
zu Willisau, worin selbe verlangt, das Begehren von
der Gemeinde Hilferdingen zu vertagen, bis zur allge-
meinen Eintheilung Helveticas —

Hat die Mehrheit Eurer Commission die Ehre,
folgendes Gutachten dem grossen Rath vorzulegen:

An den Senat.
In Erwägung, daß die Gemeinde Hilferdingen,

welche in 22 Haushaltungen bestehet, von der Pfarr-
kirche zu Wildsau, über Hügel und Berg, zwei ganze
Stunden entfernt — und hingegen von der Pfarrkirche
zu uffhusen nur eine Viertelstuud.

In Erwägung, daß die Gemeinde Hilferdingen
mit der Gemeinde Uffhusen zusammen eine Munizipa,
litât ausmacht.

Iu Erwägung, daß der Pfarrer zu Uffhusen der
Gemeinde Hilferdingen die meisten religiösen Verrich-
tungen, als Taufen verschen uüd Begraben w. le-

tzensweis ausgeübt.
In Erwägung, daß die Gemeinde Uffhusen um

längst, mit Hilf und l^itrag der Gemeinde H.lfer-
dingen, sie Pfarrkirche und Pfarrhaus zu Uffhusen
neu aufbauen lassen.

In Erwägung endlich, daß die Gemeinde Hilfer-
dingen gelobt und verspricht, alle Capitalbriefe, auch
den durch das Gesez bestimmten Loskauf des Zehnten'
und gestiftete Jahrzeiten oder andere auf ihren Unter-
pfänden wahrhaft verschriebene Capitalvergabungen,
wenn sie dergleichen auf Willisau zu thun schuldig
ware, entweder zu zahlen, oder ferner zu verzinsen —

hat der grosse Rath beschlossen:

Der Gemeinde Hilferdingen auf ihre Bitte zu
entsprechen, daß selbe zu der Pfarre» Uffhusen ange-
hören und einverleibt werden solle.

Cartier als Minderheit dieser Commission wi-
Kcrsezt sich diesem Gutachten, und fodcct Vertagung
des Entscheids hierüber, weil in den gegenwärtigen
Umstanden solche Lokalverordnungen Unordnungen
veranlassen.

Kiich mann vertheidigt das Gutachten, weil
da, wo ohne Nachtheil Erleichterung verschafft swec-

sen kann, diese nicht verschoben werden soll.
Zihlmann beharret aus dem Gutachten, weil

Kaffelbe keine Art Nachtheile nach sich zieht.
Erlach er folgt? denn die Gemeinde soll nicht so

weit dem Pfarrer nachlaufen.

Carmintran ist Cartiers Meinung, weil wir
die Verträge nicht brechen können.

Das Gutachten wird angenommen.
Dem Namensaufruf zufolge finden sich yo Ms

glieder anwesend, also 49 abwesend.
Huber im Namen einet Commission legt ck

Gutachten vor, über Amnestie, und fodert Drings
lichkeitserklärungen.

ReUstab widersezt sich der Dringlichkeit, Mi!
die Sache wichtig genug ist, um 6 Tag aus dm
Kanzleitisch zu bleiben, wahrend sie 3 Woche» lang

in der Commission ruhte.
E s cher. Das Geschäft ruhte nicht in der Cow

Mission, sondern ward darin bearbeitet; hingegen aus

unserm Kanzleitisch ruhen die Gutachten, indem ft
sehr selten gelesen werden; ich trage auf Behandlung
des Gegenstandes in 2 Tagen an.

Carmintran stimmt auch für Dringlichkeit,
denn noch schmachten viele Bürger in Kerkern, dit

wegen unbesonnenen Reden von den Kriegsgericht»
verurkhejlt wurden, I und die wir nicht frühe genug
befreien können.

Billeter: ich war der erste, der Amnestie fos

derte; aber die Sache ist zu wichtig, um unbedachte
sam behandelt zu werden.

Rellstab beharre. weil er und andere unge-

lehrte die Sachen nicht so geschwind begreifen, wit
die gelehrten Mitglieder.

Lü scher fodert für 3 Tag Nicderlegung auf

den Kanzleitisch.
Carrard. Nicht die Anführer schmachten in

Kerkern sondern nur Verführte, die wir bisher ein-

zeln immer Zbegnadigten; also sollen wir die Sache

nicht länger verschieben, als es nöthig ist, und ahe

das Gutachten nur 2 Tag auf den Kanzleitisch legen.

Dieser lczte Antrag wird angenommen.
Schlumps im Namen einer Commission legt

folgendes Gutachten vor:
Bürger Repräsentanten!

Die Commißion der ihr aufgetragen die Prozeß-
akten des B. Simon Ine ich en zu untersuchen,
hat .sich sogleich damit beschäftiget, und hat nun die

Ehre, euch die Thatsachen des Prozesses, und die

Milveruugsgrünoe über das Strasurtheil so kurz

als möglich auseinander zu setzen, und dann mir

einem Vorschlag au den Senat zu begleiten.
Simon Ineichen war Säckelmeister, öodec

was damals eins war), Vorsteher der Gemeinde Häe

mikon, Kanron Banden. Au dieser Eigenschaft stau»

er Anno 1793. in einem Prozeß mit Bernhard
Krez, Alt-Säckcimeister Senn, Lconzi Müller und

Aoftph Rey, vor dem Bezirksgericht zu Sarmens-
does; Iueichen verlohr den Prozeß in erster AM
stanz, er appeîlìrce an das Kantonsgericht, stand aver

nachher wieder von dieser Appellation «b, uud such»



statt dessen nach alter Rechtsübung, Revision bei
der untern Behörde, und erhielt solche wirklich UN-

term lo. December Y8. vor dem Untersiatthalter
Widmer. In der Zwischenzeit hatte die Gegen-
parthei eine Marion ausgewirkt, in Folge dessen der
Jneichen entweder auf den 12. December vor den:
Kantonsgericht erscheinen, oder aber dem Gerichts-
urtheile ein Gnüge leisten sollte.

Um aber zu zeigen, daß Jneichen weder das
eine noch das andere befolgen könne, sondern daß
er wirklich Revision vor die erste Instanz erhalten
habe, gicng Jneichen selbst hin, wieß die erhaltene
Revision von dem Unterstatthalter dem Bern-
hard Krez schriftlich vor, und erklärte ihm zu
Handern des Senn, daß er also auf den angesez-
ten Tag in Baden nicht vor Kantonsgericht erschei-
neu werde.

Jezt betrachtete sich der Krez selbst als Unter-
agent, weil er solches dem Senn wissen lassen
sollte, und in dieser Einbildung machte er dem Senn
die Anzeige schriftlich, und fügte bei, Jneichen hatte
gesagt, daß er die Revision von dem Regierungs-
statthaltev erhalten hatte; auch hat Krez sich
wirklich als Unteragent unterzeichnet, was er
aber nie war.

Jneichen wurde vor Kantonsgericht gezogen,
und angeklagt, als hatte er auf die muchwllligste
Art den Namen des Regierungsstatrhalters miß-
braucht.

Jneichen läugnew das Faktum, und suchte
seine dießsällige Unschuld, und den allfâlligen Irr-
thnm mit der eigenhändigen Schrift des UM er-
siatthaltcr Widmer zu beweisen.

Allein das Kantonsgericht gieng noch weiter als
der Bernhard Krez gegangen war, es bewach-
tete diesen als wirklichen Agenten, und somit
das ausgestellte Zeugniß des Klägers als offi-
ziel, und verurtheiite den B- Jneichen zu einer
vierfachen Strafe.

r. Zu einem öffentlichen Widerrufe gegen den
K. Regierungsstatthaiter.

2. Zu dreijährigem Verlmst des Aktivbürger-
rechts.

Z. Zu einem 48stündigen Arrest, und
4> Zu Bezahlimg aller Kosten.
Jneichen erklärte sich, über dieses Urtheil beim

obersten Gerichtshof die Cassation nachsuchen zu
wollen, dieses wurde ihm gestartet, doch so, daß er
unterdessen für 40 Louchdor Caution zu stellen habe;
statt dessen hinterlegte Jneichen einen Kapitaibries
von 700 Fl. welcher noch hinterlegt tst.

Unterm iZ. September 1799. erklärte der ober-
sie Gerichtshof, daß die «»verlangte Cassation nicht
statt habe.

In einer solchen Lage, B. R. befand sich der
Vorsteher einer Gemeinde, er sollte sich fur 48 Stun-

den durch den Arrest seiner menschlichen Fr-sbelt
beraubt, für drei Jahre in seiner bürgerlichen Ehre
geschändet, und durch Bezahlung der, sich auf circa
90 Fl. belaufenden Kosten an seinem Eigenthum gel
«'chädiget gesehen; und für was B. Repräsentanten?
für ein Verbrechen? Nein, sondern für ein, auf
das Schärfste genommen, mißrcdtes oder misivcr-
-randenes, zur selben Zeit noch ziemlich unbekam ten
Wortes, dessen Behauptung auch nur auf der
Aussage eines seiner Gegner, und folglich deS

Klägers selbst beruhte.
Dem B. JneichenMieb nun in dieser Lage nichts

weiter übrig, als seine Freiheit und seine verlohcne
Ehre auf dem. Wege der Gnade zu suchen, wo er
dieselbe (nach dem einstimmigen Ermessen der Com--
mission) auf dem Wege der Gerechtigkeit nie hätte
verliehren sollen.

Inzwischen war es nicht an eurer Commißion
die Begriffe der Richter, sondern nur die Gründe
zur Nachlassung der «straft zu untersuchen, und eure
Commißion glaubt, diese liegen in denen, aus den
Prozeßakten gezogenen Thatsachen selbst.

Die Commißion hat demnach die Ehre, euch sol--
genden Beschluß an den Senat vorzuschagen:

In Erwägung, daß der B. Jneicycu weder
gegen die Konstitution noch gegen ein bestimmtes
Gesetz gehandelt;

In Erwägung daß durch die Thatsache, welche
der ausgeiprocheuen Straft zum Grund liegt, Nie-
mand weder an Ehre noch Gut geschudiget worden;

In Erwägung aber, daß gleichwohl die Gesetz-
gebung dem Dritcmaim dasjenige nicht benehmen
kann, was ihm von dem cowpettrlichen Richter zuge-
sprochen worden;

Hat der große Rath, aus die Botschaft des
Vollziehungsdirekton'ums und nach angehor-em Be-
richt seiner Commißion die Dringlichkeit erklärt, und

beschlossen:
1. Dem B. Simon Jneichen von Hämikon,

ist der Arrest von zweimal vier und zwanzig
Stunden nachgelassen.

2. Dem B. Jneichen soll die wegen dessen Arrest
hinterlegte Caution znrücraesteilt werden.

Z. Der B. Jneichen wird also gleich wieder in
die volle Ausübung seiner bürgerlichen Rechte
eintreten.
Carrard kann nicht zum Gutachten stimmen

und zwar in Rüksicht der Erwagungsgründe, denn
wir können zwar Gnade ertheilen, aber einen Ver-
urtheilten nicht für unschuldig erklären; man nehme
das Gutachten in so weit an. daß man der Com-
Mission auftrage eine neue Abfassung der Erwägungs-
gründe vorzulegen.

Anderwerth kann das Gutachten nicht ge-
schwind genug annehmen, weil das Vergehen dieses



Bürgers einzig bannn besteht, dem Gericht angezeigt
zu haben, der Recours sey ihm vom Regierungstatt-
Halter statt vom Distriktsstatthalter ertheilt worden,
und zum Beweist, daß dieses aus Versehen geschah,
dient der Umstand, daß Ineichen zugleich den Brief
des Distriklsiatthaltcrs vorwiest, aber die Erwägungs-
gründe sind unzwekmäßig, und müssen durchaus ab-
geändert werden, daher stimmt er Carrard den.

Geh lumps beharret auf der D'inglichkeitserklä-
rung, weil wir diesen Bürger, der auf solche Art
ungerecht behandelt wurde, so schleunig als möglich
von diesem Unrecht befreien müssen; die Abfassung
ober will er gern abändern lassen.

Die Dringlichkeit w rd erklärt.
Billeter fodert, daß auch die Hälfte der Un-

kosten nachgelassen werde, weil es ungerecht ist, daß
ein Unschuldig Gestrafter auch noch die Unkosten tra-
ge, sonst stimmt er zum Gutachten.

Schlumpf. Die Unkosten sind zum Theil be-

zahlt, und rühren dem Anschein nach mehr von der
Civil - als Crimimalprozedur her, und Ineichcn fodert
hierüber keinen Nachlaß, folglich beharre ich auf dem
Gutachten.

Escher. Das Begnadigungsrecht kommt uns
nur in so weit zu, als die vollziehende Gewalt dazu
den Antrag wacht, da das Gutachten mit diesem
übereinstimmt, so nehme man dasselbe an. Gmür
folgt

Carrard begreift das Verfahren des Canton-
gerichts vom Canton Baden gegen den Bürger Im
eschen durchaus nicht, und noch vielweniger die Ver-
Weigerung ber Cassation von Seite des obersten
Gerichtshof, doch da auch wir über den ersten An-
trag der Begnadigung zur Tagsordnung giengen, so

haben wir niemanden keine Vorwürfe zu machen,
tx stimmt für gänzliche Begnadigung.

Fierz will auch durchaus keine Strafe und al-
so auch kcine Unksstcnbezahlung zulassen; er stimmt
also Carrard bey.

Escher. Indem wir die Sache zu gut machen
wollen, werden wir sie verderben, denn wenn wir
über den Bcgnadigungsantrag hinausgehen, so wird
der Senat den Beschluß verwerfen; die Unk sten
werden ja nicht zurükgefodert, und die öffentliche
Abbitte gegen den Regierungsstatrhalter wegen dem
Misbrauch seines Namens, welche noch zufolge dem
Artheil von Ineichen gefedert wird, ist keineswegs
überfiüßig, ich beharre auf dem Gutachten mit Ab-
fassungsverbesserrmg.

Carrard beharret, und will bestimmen, daß
jede Strafe nachgelassen sey; denn da dem Bürger
Ineichen auf die ungerechteste Art ein Crimmalpro
zeß gemacht wurde, so wäre es nun eine doppelte
Ungerechtigkeit ihm die Kosten dieses Prozesses auf-
zubinden; die Nation, welche einen Unschuldigen
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durch den öffentlichen Ankläger verfolgen ließ, soll
diese Unkosten tragen.

Dieser lezte Antrag wird angenommen, und dit
Abfassung an die Commission zurükgewiesen.

Grosser Rath, 13. Februar.
Präsident: Hub er,

Die Bürger des Distrikts Ballstall schildern ihn
traurige Lage wegen den häusigen Truppenmärschem
indem sie schon für 336281 Schweizerfrankcn Ließ«

rungen machten. Sie fodern Nachlaß der beiden

rükstcmdigen Bodenzinse.
Ander werth. Unser Gese; hierüber enthäli

Ausnahmen für die bedrängten Kantone, aber mir

scheint dieser Distrikt befinde sich nicht in dem Falk

dieser Ausnahme, sonst müßten wir sogleich ganz

Helvetic» von der Leistung ausnehmen: übrigens sind

nicht wir hierüber Richter und müssen also den <Zes

genstand der Vollziehung überweisen.
A rb glaubt, es wäre viel zur Unterstützung dies»

Bittschrift zu sagen, aber er vereinigt sich chit Ander-
Werths Antrag, welcher angenommen wird.

Schlumps im Namen einer- Commission legt

folgende Abfaßung des gestrigen Beschlusses wegen
B- Ineichen vor, welche angenommen wird:

Auf die Botschaft des Vollziehungsdirektonlims
vom 26. Oktober 179? und nach Anhörung des Ve<

richts seiner hierüber m'edergesezten Commission, web

ehe die Prozeßakten des Bürger Simon Ineichen, alt

Seckelmeister von Hämiken, untersucht hat.
In Erwägung, daß nicht das mindeste Vergehe»

gefunden werden konnte, welches einer solchen Straffe
würdig wäre,

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Alle und jede Strassen, welche in dem Urtheil

des Kantonsgerichts Baden vom 18. December 1798

über den B. Ineichen verhängt worden, sind hiermit
gänzlich nachgelassen und aufgehoben.

Carrard im Namen einer Commission trägt
darauf an, über die ihr zugewiesene Bittschrift der ^

Gemeinden Ober- und Niederstocken, Distr. Amsel-
'

dingen, welche Waldungen zurüssodern, die iiM
die alte Regierung ungerechter Weise entzogen habeil

soll, zur Tagesordnung zn gehen, darauf begründet,
daß die Sache richterlich sey. Dieser Antrag wirb

ohne Einwendung angenommen.
Carrard im Namen einer Commission trägt

anfs neue den schon unterm 17. Jenner 1300 ver-
^

rvorftnen Rapport über die Zuschrift des Kantonsgd
richts vom Lenran vor« indem die Commission keD
andern Grundsatze dnnehmen kann«

(Die Fortsetzung folgt.)



Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Band l. n. DXXXI. Bern, 25. Februar lsos. (6. Ventôse VIII.)

Gesezgebun g.

Grosser Rath, 13. Februar.

(Fortsetzung.)

also sowohl über dieses Gutachten, als auch über
die Bittschrift des Kantonsgerichts vom Leman,
welche dasselbe veranlaßte, die Tagesordnung.

Carrard. Der 97. § der Constitution macht
nicht nur für Criminalfalle, sondern auch fur Civils
und Polizeisachen einen Unterschied von Hauptfallen

Kühn fodert Niederlegung des Gutachtens auf!und gewöhnlichen Fallen, und bestimmt genau / daß
den Canzleitisch, indem die Sache von W-chtiMitchas Kantonsgrricht die lezkern in lezter Instanz ab-
ist, und unmöglich ganz Helvcne» sich nas> dem Les ispricht; folglich ist so gut für Criminals, als auch
man richten kann, denn in den wenigsten Distrikten!Poîizei s und k'wilfalle noch ein Richter in erster Ins
sind die erfoderiichen Anstalten da, um die Criminals stanz zu suchen; wo kann nun aber dieser dem
justiz auszuüben, weiches übcrdem noch dem Sinn
der Constitution zuwider ist.

CarrarS. Helvctien soll sich nicht nach dem
Leman, sondern nur nach der Constitution richten,
und diese foderl diejenige Entscheidung, weiche das
Gutachten vorschlägt. Die Sache ist dringend, man
entscheide sie also sogleich.

Gmür stimmt Kahn bei.
Secretan ist Carrards Meinung und findet es

unmenschlich, die Verbrecher noch länger auf Beur-
theiiung warten zu lasse,! ; auch ist der Fall leicht
zu entscheiden, da der 97. K der Constitution hierüber
so ganz deutlich spricht; auch hat der Senat schon
Grandsatze angenommen, die uns zeigen, daß auch
in der neuen "Constitution die Geschäfte nicht aus-
schließend in den grossen Hauptstädten, sondern in
den Diftnktshauptoctcn behandelt werden sollen: Er
fodert also Dringlichkeit

Deloes stimmt auch für unmittelbare Behands
lung dieses dringenden Gegenstandes.

Die Dringlichkeit wird erklärt.
Escher. Man stellt uns den durchaus nnbe-

stimmten 97. § der Constitution auf, um zu behaupt
ten, daß die Oistriktsgcilchle wirkliche Cr-miaalrich-
ter seyen; aber dagegen thut man von dem 102. §

gar keine Erwähnung, wclcher doch die Distriktsge-
richte bestimmt, und ihr ganzes Wesen festsezt: tue-
ser § macht diese Gerichte zu Civil- und Polizeige-
r-chtên, keineswegs aber zu Crimiaalge.achten; folg.
lich ist das Cirkularschreibeil des Iustizministers, wel-
ches unsere Commission cassiren will, sehr deutlich

unserer Constiturion gemäß gefunden werden, als in
den Distnttsgerichten? Nun weil im 102. K der
Coustikut.on unterlassen wurde, von den Criminals
fallen Erwähnung zu thun, will man die Distriktsgcs
rich-e dem 97. §, und mehr noch dem Geiste der
Constitution zuwider, von dieser Verpflichtung auss
schließen l Aber noch sind wichtigere allgemeine
RechtSgründe für das Gutachten vorhanden. Die
Constitution stellt für Civilfalle drei Distanzen und
c.n Casiatwnsgericht auf, und fur Criminaifâlle, dis
cue Ehre, die Freiheit und das Leben der Bürger
angehen, da soll nur eine Instanz vorhanden senn?
Welch eine schrekbche Folge will man uns aufbürden!
Mehr noch: wenn es um kleine Polizeiveegehen, um
zweitägige Emsperrung zu thun ist, so kann Apà-ation statt haben? und wenn ich vom Kantonsaes
richt zur neunjähriger Einkerkerung vcrurtheilt werde,
w ssoll keine Appellation statthaben? Weiche auf/
fände Widersprüche veranlaßt dieß! Dieses alles
aber abgerechnet, mit weichem Recht maßt sich der
Iustizministcr an, die Constitution auszulegen und
zu vervollständigen? Auch wenn wir zur Tagesords
nung darüber gierigen, so wären doch die Kantons-
geeichte mchc verpflichtet, diesem ministeriellen Kreiss
schreiben Folge zu leisten, denn wenn die Minister
die Constitution auslegen, so überschreiten sie ihre
Rechte, und man ist ihnen keinen Gehorsam sch'uls
big- î— Ich beharre auf dem Gutachten.

Desloes stimmt durchaus Carrard bei, und
findet unbegreiflich, daß ein kleiner Verbrecher immer
nur am Hauptorte des Kantons deurrheiit werdm

und bestimmt der Constitution angemessen, Ich fodere sollte, während wir eben damit beschäftigt sind, om
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Einfluß der großen Hauptorte in der neuen Constitu-ischon anführte, würde das Gutachten der Republik
tion zu verringern; wie ware es überdem m -glichchageheure Kosten veranlaßcn, tue noch wegen da
daß gar alle Verbrechen von den Kantonsgerichten Einrichtung der ersoderlichen Arresthauser in unsern

beurtheilt werden könnten, da jezt schon die größern
Verbrecher Monate lang bei denselben auf Beurtheil
lung harren messen?

Gmnr, Wi«- müssen uns vorstellen, daß wenn
wir bisweilen geschikte Männer aus dem Leman spre-
chen h^ren d eses nicht die Sprache dieses ganz n
Kantons ist. Man will die Constitution wie eine
wächserne Nase behandeln, und nun dem bestimmten
Ausdruck dea 702. § derselben zuwider, die Distrikts-
grrichte zu Criminalrichtern umschaffen. Da auw in
Crim nalsachen Cassation statt haben kann, so fallt
die ganze schrekliche Darssliung von Carraro weg,
und braucht keine weitere Beantwortung. Betrachten
wir cndli h die Sache von Seite der Oeconomie, so

bede, ko man, daß die Distr ktsgerichre Tagweise be-

soldet werden, hingegen die Kantonsge ichce jahrliche
Besoldungen beziehen; weiche neue übermaßige Um
kosten würde man also der Republik aufbürden, w mi
nun auf einmal alle Dist iktügerichte als Criminal-
richtcr Sitzungen haltem müssten dieses ist uuaus-
führbar. Man gehe ai.o auf den 102. z der Con,ri-
zntion begründet, zur Tagesordnung.

Koch. Ganz unrichtig ist dieser Gegenstand in
einen Kantvnsschaemützcl ausgeartet. Wenn wie
-Ordnung in der Republik haben wollen, jo müssen

wir der voLziehcedcn Gewalt die Aufsicht über d e

Beobachtn«:! der Constitution übergeben, und we«î
hierüber Zweifel auffallen, so kommt es nur darauf
an, ob die Vollziehung oder ihre Minist.r den Ge
genstand dem wahren Ginn der Consl tntion gemäß
ausgelegt haben oder nicht, und hierüber haben n

zweifelhaften Fallen die Gesezgebcr abzusprechen
Es ist glso durchaus unrichtig, was Carrard beyaup-
tet, daß man den ministeriellen Beschlüssen über diese
Gegenstände keinen Gehorsam schuldig sey, denn im
Gegentheil sind dieselben verbindend, so lange ge

nicht von der Gesezgebung casslrt sind. Daß man
dem tos. § der Constitution nun einen vergessenen
Zusatz beifügen will, ist etwas willkührlich gehan-
delt, und wenn man sich dieses erlauben will, so

kann man auch noch gar manche Beisätze bei der
Constitution als vergessen hinzusetzen, wodurch sehr

eigene Resultate herauskommen konnten. Daß um
sere Constitution hier und dort inconsequent ist, wissen
wir schon lange, und dieses berechtigt uns nicht,

260 Oistr kten bewäcytlich vermehrt würden, und die

msser Bol durchaus nicht zu tragen im Stande w re.

Damit wir aber nicht einzeln ohne den Senat hm,
über absprechen, so begründe man die Tagesordnung
nach Gmües Amr >g.

Das Gutachten wird angenommen.
Durch geheimes und absolutes Stimmenmehi

wird Carraro zum Präsident, und Car min trau
zum franzosischen Sekretär ernannt.

Bericht der Commißion über die Amnestie,

dem großen Rathe vorgelegt den 12. Fe,

bruar, von Huver.
Bürger Repräsentanten;

Wie dem Freunde der wahren Freiheit, dem

achten Freunde seines Vaterlandes Gerechtigkeit um

oerlezbar' Pflicht ist, so ist Menschlichkeit und Groß-

math seine Lieblingsi'.igend. Dem Besiegten verzeü

heu, den Veru rren begnadigen, ist ein Fest fur seine

Seele. So hat die Menschheit einem Sieger über

die Tyrannei, einem Befreier seines unterdrückten

Vateriaudes, das erste Amnestiedekrct zu verdanken.

Ore.ßig revàtwnaire Tyrannen hatten in Zeit von

acht Monaten mehr Blut auf dem Blutgerüste fließe»

lassen, als der acht uad zwanzigjährige peloponesischt

Krieg den Athemensern gekostet. -Sobald sie besiegt

waren, wurde ihr Tod das einzige Opfer, das die

Befreier dem Vaterlande brachten. Ihren Schm'ich-
lern, ihren Spahrru, all ihren Helfern und Hcife.s-
Helfern, gaben die Patrioten Gnade, weil das Bat
terland gerettet war, weil sie jeder leidenschaftliche»
Rache, das ist ssder reoolutionairen Wirkung und

Gegenwirkung zuvosso.mnen wollten, weil sie den

Staat sichern, die aliein rechtmäßige Herrschaft der

Gesetze herstellen, und die Bürger durch Einigkeit
wieder beruhigen und glücklich machen wollten.

So dachten und denken in allen Freistaaten ß>

allen Zeiten die Patrioten im wahren und ebb»

Sinn dieses Worts.
Co ist Luch, B. Repräsentanten, der Vorschlag

wilikührlichen Znsatzen, die dem bestimmten Buchstaben';» einer Begnadigung vorzüglich willkommen. Zehi"
derselben zuwider sind. Man behauptet, das Arrete'mal willkommen, da Begnadigung sur polikiicbe
des JuftizministerS sey den Grundsätzen zuwider; ichCVergehen vorgeschlagen, und auf solche Gründe gk-

glaube es nicht, und bemerke, daß wir neben d^n stüzt vorgeschlagen'wird auf welche hin tue voill
Grundsätzen auch noch die Verhältnisse der Republstiziehenbe Gewalt Helsetiens dieselbe vorschlagt:
in Erwägung ziehen sollen denn zur Erhaltung derj Oft sind freilich die Hauprverbrecher bei Staats
Grundsätze muß die Republik gehen können, sonst! Umwälzungen eigensüchtige und ehrgeizige Sünver,
stsszci; beide miteinander zusammen, und wie Gmurjda hingegen ihre Mitbürger und AnHanger verirrte
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